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Ueber die DesteuernWoerhültniffe 
Liv- und Estlands. 

«Cribut und Zinspsticht sind Verhältnisse, die für Europa einer ent-
schwundenen Zeit angehören. Eine Erinnerung daran wird noch bei dem 
Worte „Abgabe" erweckt, das auch nicht die adäquate Bezeichnung für die-
jenigen Beiträge ist, welche der Staatsbürger der Commune, der Provin-
zial» oder Staatsverwaltung übergiebt, um die solidarischen Interessen der 
Volkswohlfahrt zu wahren. I n unserer gereifteren Zeit, wo die Einsicht 
Platz genommen hat, daß das Individuum in seiner Isolirung nicht im 
Stande ist, das im Menschen liegende Culturziel zu erreichen, sondern es 
nur vermag durch die Association zur Commune, Provinz, Staat und 
Staaten- Conföderation, hat sich auch die Ueberzeugung eingebürgert, daß 
es des Individuums eigene Angelegenheit ist, zur Erhaltung dieser Kate-
gorien des Zusammenlebens und zur Unterstützung ihrer Aufgaben die 
Mittel herzugeben. Fortan sieht der Staatsbürger in diesen Mitteln, die 
er aus seinem erworbenen Eigenthums steuert, keinen Tribut, keine Abgabe, 
sondern nur eine Verausgabung, die er in seinem egoistisch individuellen 
Interesse macht, möge dieses nun ein näheres oder ferneres, oder richtiger 
gesagt, ein einfacheres oder complicirteres sein. 

Uebereinstimmend mit dieser Vorstellung von der Steuer-Obliegenheit 
hat auch die Anschauung vom Wesen des Staates im Laufe der Zeiten 
sich dahin geläutett, daß mau diesen sich nicht mehr denkt als ein zufällt-

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg., Bd. XI. Hft. 2. 6 
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ges Aggregat von Individuen und Familien oder als eine dnrch äußerlich 
physische Gewalt decretirte Einrichtung, sondern als naturnothwendige 
Formel, die constituirt wird durch die verschiedenen, unter einander zu-
sammenhängenden und einander bedingendyr'Gruppen dQ^gjJoctiiteii indi-
vidnellen Interessen der Menschen. 

3Jte nächsten individuellen Zwecke erreicht der Mensch in der commu-
nalen Association. Mit der Entwickelung und Vervielfältigung solcher 
Zwecke tritt die Commune, in räumlich erweiterter Verbindung mit andern 
Communen, zu Bezirken, Provinzen zusammen. Die Interessen dieser 
endlich geben das Material zu einer vereinigten Leitung der Angelegen-
heilen in staatlicher Verbindung. 

J e reicher das individuelle Leben, je kräftiger die communale Gnt-
Wickelung, je vielfältiger der Verkehr des provinziellen Lebens, um so 
nothwendiger wird das Bedürfniß nach staatlicher Vereinigung, um so 
mächtiger der Staat selbst. Diesem Naturgesetz gemäß sollte also die 
Pflege des individuellen Lebens allem vorangehen, in nächster Folge die 
Kräftigung des communalen Verbandes und des Lebensverkehrs in der 
Provinz. Das Resultat wäre daun der kräftig gestützte Staat , d«Mn 
Ausgabe darin besteht, die individuellen Interessen in der complicirteften 
Verschlingung zu bewachen und zu fördern. 

Es mochte vielleicht noch vor nicht langer Zeit eine solche Anschau-
ung von einer bekannten Seite her als „subversive Tendenz" verdächtigt 
werden können. I n unseren Tagen hat selbst in unserem unbeschränkt 
monarchischen Staate eine erleuchtete Regierung es für ihre erste, und 
größte Aufgabe gehalten, die Fesseln des geknechteten Individuums zu 
sprengen und demselben den Raum anzuweisen, auf welchem es ihm er-
Möglicht wird, in freier communaler Verbindung seinem Lebenszwecke nach-
zugehen. Damit aber ist jene Phrase von subversiver Tendenz officiell 
Lügen gestraft worden. 

I m Widerspruch mit den hier ausgesprochenen und durch gewisse 
Regierungsmaßregeln praktisch bestätigten Grundsätzen finden wir in den 
drei baltischen Provinzen Rußlands nicht nur, daß die Communen und 
die Provinzen der vorausgesetzten Pflege entbehren, sondern auch, daß sie 
im Verhältniß zu den übrigen Provinzen des Reiches nicht unbedenwnd 
überlastet sind. 

Dies hat mich veranlaßt aus dem, wenngleich mangelhaft^ Material 
eine Uebersicht der Steuerverhältnisse der Provinzen Est- und Livland dem 
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Publikum mit dem Wunsche zu übergeben, daß in dieser so wichtigen An-
gelegenheit recht bald Berufenere, mit besseren Mitteln versehen, ein tiefer 
eindringendes und der Wahrheit näher kommendes Bild liefern mögen. 

Meine Arbeit zerfällt von selbst in drei Theile, deren erster eine 
Uebersicht der Staatseinkünfte aus den Provinzen Liv- und Estland und 
der aus dem Neichsschatz bestritteneu Ausgaben für die Localverwaltung 
zu geben versuchen wird; während der zweite sich mit den Provinzial- und 
Communalstencrn und der Art ihrer Verwendung zu beschäftigen hat; der 
dritte aber endlich Vorschläge und Gedanken zu einer möglichen Weiter-
entwickelung unserer Steuerverhältnisse enthalten soll. — Ich bedauere, 
daß ich, wegen der Mangelhaftigkeit meines Materials, nicht auch Kurlaud 
in den Kreis dieser Betrachtungen habe hineinziehen können. 

I. S t a a t s e i n k ü n f t e und A u s g a b e n d e s S t a a t e s 
f ü r die L v e a l v e r w a l t u n g . 

1. B e v ö l k e r u n g . 

Da. die Grundlage einer Steuerberechnung vorzugsweise die Größe 
der Bevölkerung ist, so halte ich es für nöthig eine Verständigung wegen der 
bezuglichen, später zu gebrauchenden Bevölkerungs-Zahlen voranzuschicken: 

Die Bevölkerung des gesammten russischen Netchs ist für das Jahr 
1864 im Petersburger Kalender nach v. Buschen auf 73,530,747 Ein
wohner angegeben. 

Da nnn aber der Staatshaushalt des Großfürstcnthums Finnland 
von dem des russischen Reiches abgesondert ist und ebenso die Einnahmen 
aus Transtaukasten zur Verfügung des dortigen Statthalters gestellt sind, 
so halte ich es für sachgemäß die Bevölkerung dieser beiden Theile des 
Reiches hier ganz auszuschließen. Die Bevölkerung dieser beiden Länder 
wird auf 5,400,549 Einwohner angeben, mithin haben wir es.mit dem 
Rest der Reichsbevölkemng, d. h. in runder Summe mit 63 Millionen 
zu thun. 

Das Königreich Polen hat eü« abgesonderte Finanzverwaltung, zahlt 
jedoch den Ueberschuß. der Lanveseinkünfte über die Ausgaben in den russi-
scheu Reichsschatz^. Ans. diesem Grundv, und weil die aUMleine' Reichs-
yerwaltüUg in vielfachem Eonuex mit diesem Königreich steht, habe ich 

*) Gothaischer Hofkalmder 1864, S . 818. 
6* 
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bei der Verrechnung der allgemeinen Reichsverwaltungs-Ausgaben per 
Kopf die Bevölkerung Polens hinzugezogen; dagegen bei Verrechnung der 
Local - Verwaltuugs - Ausgaben dieselbe ausgelassen und nur 63,200,000 
Einwohner in Anschlag gebracht. 

Die Bevölkerung Livlands ist an demselben Ort, fast übereinstimmend 
mit der Berechnung des Herrn Professors G r a ß ^ , auf 917,000 Einwohner 
angegeben. Nach denselben Quellen beträgt die Bevölkerung Estlands 
312,000 Einwohner. 

Für beide Provinzen haben wir also die Totalsumme von 1,229,000 
Einwohnern. Von diesen wohnen in den Städten 139,000 Menschen, 
und zwar 109,000 in den livländischen und 30,000 in den estländischen. 

2. Kopfsteuer. 

Unter deu directen Steuer» steht obenan die Kopfsteuer. Seit dem 
Jahre 1863 ist diefe Steuer um 34 Kop. per männliche Seele erhöht 
worden, und zugleich hat sie eine Veränderung dadurch erfahren, daß für 
die städtischen Einwohner die Steuer ganz aufgehört hat und durch eine 
Grundsteuer ersetzt worden ist. Da aber die mir zugänglich gewordenen 
Daten noch aus dem Jahre 1862 herrühren und der Betrag der neuen 
Grundsteuer in den Städten noch nicht bekannt geworden ist, so werde ich 
die Größe der Steuer für das Jahr 1863 uach der männlichen Kopfzahl 
bestimmen müssen ohne die neueste Veränderung zu berücksichtigen. Bei 
der Annahme von 21 Männern auf 22 Weiber und nach Abzug von etwa 
10,000 Exemten, zahlen in den beiden Provinzen ungefähr 590,000 
männliche Seelen eine Steuer von 767,000 Rub. 

Die Gemeinden sind für die Entrichtuug der Kopfsteuer der Gemeinde-
glieder solidarisch verhaftet und haben außerdem in den meisten Fällen 
sich dazu verstaudeu diefe Steuer von Unmündigen gar nicht zu erheben. 
Aus diesem Grunde lastet sie auf dem arbeitsfähigen Manne im fast dop-
pelten Betrage. Durch die günstigen Concurrenz - Verhältnisse für den 
Arbeiterstand findet im allgemeinen eine Ueberwälzung der Steuer von dem 
im Iahresdienste stehenden Arbeiter auf den Dienstherr« statt, uud sie 
ruht daher größtenteils auf der Landwirthschaft. 

I m Reichs, Budget für's I a h , 1863 ist ein Steuerausfall von 
4,000,000 Rub. angenommen worden, der wahrscheinlich nur für die Kopf-
fteuer gilt. Da nun aber in Est- und Livland unter keiner Bedingung 

*) Baltische Wochenschrift 1863 Nr. 1. 
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ein Kopfsteuer - Ausfall geduldet wird, so ergiebt sich daraus, daß die Be-
völkerung des Reichs, mit Ausschluß Polens, im Mittel per Kopf belastet 
wird mit 50 Kop., während in diesen Provinzen der Kopf der Bevölkerung 
62 Kop. trägt. 

3. Gewerbesteuer. 

Die Patentsteuer von Brennerei und Brauerei sowie für deu Ber-
kauf von Branntwein und Bier ist von der Accise-Verwaltung in Livland 
für das Jahr 1863 mit 175,437 Rub. angegeben *). Es \$ünt mir 
aber offenbar die Patentsteuer - Zahlung zweier Jahre, für 1863 und 64 
zusammen, in diese Zahl aufgenommen worden zu sein. Nach Abrechnung 
dieser Steuer für das Jahr 1864 mit 60,747 Rub. beträgt demnach die 
einjährige Steuerzahlung für Livland bloß 114,690 Rub. für Estland 
beträgt sie ungefähr 40,500, im Ganzen also 155,190 Rub. 

Die Tabaksteuer, d. h. von der Fabrikation und dem Verkauf, 
beträgt für Livland 16,223 Rub. Da mir die Angaben für Estland feh-
len, so ist mit dieser Zahl die wahre Höhe dieser Gewerbesteuer noch nicht 
richtig ausgedrückt. 

Vom Handel erhebt der Staat durch Besteuerung der Kaufleute 
und derer Geschäftsgehülfen in beider Provinzen 181,608 Rub. 

Im Ganzen also beträgt die Gewerbe- und Handelssteuer 353,021 
Rub., und lastet auf den Kopf der Bevölkerung mit fast 30 Kop. 

4. B r a n n t w e i n s - A c c i s e . 

Es muß hier unterlassen werden zu entscheiden, ob diese Steuer eine 
Productions- oder Consmntionssteuer ist, da nach dem Erhebungsmodus 
sowohl das Eine als auch das Andere richtig sein kann. Die Accise-Ver-
waltung der Provinzen betrachtet sie als erstere, indem sie die Accise für 
sämmtlichen, hier erzeugten, steuerpflichtigen Branntwein als Einnahme 
des Reichsschatzes aus diesen Provinzen ausgiebt. Danach steuerte Livland 
für das Jahr 1863 für Branntweins-Production 1,818,902 Rub. außer 
der Patentsteuer **), und Estland 1,217,083 Rub: ***) Zusammen beide 
3,035,985 Rub. 

*) Valt. W. 1864 Nr. 3. 
**) Valt. W. 1864 Nr. 3 S . 58. 

***) Valt. W. 1853 Nr. 28 S . 429: der Gesammtbetrag der Accise für die Brenn-
Periode [toon 1862—63 nach Abzug der Patentsteuer beträgt: 1,033,770 Rub. — Valt. 
W. 1864 Nr. 9 S . 172: der Accise «Betrag aus der ersten Hälfte der Brennperiode von 
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Da uns jedoch dauern gelegen ist zu ermitteln, wie viel Steuern un< 

sere Provinzen in der That zahlen, diese Steuer aber immer nur dort 

entrichtet wird, wo der Branntwein zu Markt kommt, und nur von deneu, 

die ihn in den Detail - Handel bringen, so können wir füglich hier nur 

denjenigen Theil der Steuer in Anschlag bringen, der für den im Inlande 

cousnmirten und daselbst veraccisten Branntwein erlegt wird. 

Die Gesammtconsnmtion Livlands beträgt für das Jahr 1863 in an-

nähernder Weise bestimmt . . . . . . . . . 33,063,051% *) 

und die Consumtion Estlands 16,411,105%**) 

in Snmma 49,474,156% 

für welche die consumirende Bevölkerung eine Steuer von 1,978,964 Rub. 

zu zahlen hat. 

Bis zum Jahre 1863 zahlten unsere Provinzen eine Branntweins-

stcuer nach der männlichen Kopfzahl der Bevölkerung, eine städtische Accise 

und eine Patcntstcuer für den Verkauf des Branntweins in den Schenken. 

Nach Angabe der Accise - Verwaltung in der Valt. W. 1864 Nr. 3 

1863—64 beträgt nach Abzug der Patentsteuer und des dort aufgeführten alten Saldo 
93,313 Rub. '— Dazu verhältnißmäßig pro December noch 90,000 Rub, Summa: 
1,217,083 Rub. 

*) Valt. W. 1863 Nr. 30. Seit dem 1. Januar 1863 bis 1. Iuli ist in Livland 
verbraucht: 1) die inländische Niederlage 838,226%, 2) gegen baare Accisezahlung 
14,699,764%, 3) freier Branntwein in den Monaten Mai und Juni verbraucht 1,771,564% 
Summa: 17,309,554%. Monatliche Durchschnittszahl: 2,884,925%. — Nach der Valt. 
W. 1864 Nr. 4 stellt sich der Verbrauch pro Iuli, August. September, October, Novem» 
ber: 1) gegen baare Accisezahlung 9,205,240%, 2) freier Branntwein zum Consum 
3,922.674% Summa: 13,127,914%. Monatliche Durchschnittszahl: 2,625,583%. Pro 
December die monatliche Consumtion nach dieser Durchschnittszahl hinzuzurechnen: 
2,625,583%. Iahresconfum: .33,063.051. 

**) Bali. W. 1863 Nr. 28. I n Estland ist vom 1. Januar 1863 bis 1. Iuli zur 
localen Consumtion an accisepfiichtigem Branntwein, außer dem accisefreien, verausgabt: 
7,463,512%. Monatliche Durchschnittszahl: 1,243,918%. Da sämmtlicher Ueberbrand 
des vorigen Jahres im Lande verbraucht worden, so ist er in die Consumtion aufzunehmen 
mit: 5,093,212%. — Balt. W. 1863 Ni. 33, 39, 40. Für die Monate Iuli, August, 
September, October und November sind an accisepfiichtigem Branntwein verausgabt: 
3,211,984%. Pro December nach dem monatlichen Durchschnitt zu berechnen: 642,397%. 
Summa: 8,947,593%. Iahresconsum: 16,411,105. Monatlicher Durchschnitt: 1,491.099%. 
— Die Ungleichheit der halbjährigen Consumö»Summen ist veranlaßt durch die ausschlief 
liche Verrechnung des freien Branntweins auf's zweite Halbjahr, während schon im Wai 
und Juni der Verbrauch desselben begann. 
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betrug die ganze auf den Branntwein Bezug habende Steuer in Livland 
539,000 Rub. Nach dem General-Verschlag des Revalfchen Kameralhofes 
von 1861 auf 62 zahlten die estländifchen Städte 40,000 Rub.; die Ge-
tränlesteuer nach männlichen Seelen betrug 86,700 Rub.; und für Brannt-
weinverkauf - Scheine wurden gelöst 6000 Rub. — Für beide Provinzen 
stellte sich die Steuer also auf 671,700 Rub., d. h. per Kopf der Bevölkerung 
auf 54 Kop. — Die gegenwärtige Accise nebst der Patentsteuer belastet 
dagegen den Kopf unt 1 Rub. 73 Kop., d. h. um 238% schwerer als 
vordem. 

Wenn die Staatsregiernng von der Anschauung ausgegangen ist, daß 
diese Steuer vorzugsweise von der Völlerei erhoben werde, so trifft das 
in unseren Provinzen weniger zu. hier ist der ezcedirende Branntweins-
genuß seit einer Reihe von Jahren immer mehr in den Hintergrund ge-
treten; dagegen hat sich der mäßige Gebrauch des Branntweins verallge-
meinert. Ich stütze diese Behauptung auf die Aussage mehrerer alten 
Schenkwirthe, daß der größte Theil des in den Schenken verkauften Brannt-
weins von den Kaufern zum täglichen Gebrauch nach Haufe getragen werde; 
das wüste Treiben in den Trinkstuben dagegen gegen früher in auffallender 
Weise abgenommen haben soll. Es folgt darans, daß die Steuer in ziem-
lich gleichmäßiger Weise auf dem männlichen Theil der erwachsenen Bevöl-
kerung lastet, und mindestens von diesem mit 350 Kop. per Kopf getragen 
wird. Bei der ferneren Erhöhung der Accise auf 5 Kop. pro Grad, für 
das Jahr 1864, wird diese Last also um 25°/° schwerer, und statt 350 
wird die Steuer fortau 437 Kop. per Kopf betragen. Bei den günstigsten 
Handels-Conjuncturen betrug die Steuer sonst das Doppelte des Marktpreises 
für den Branntwein; jetzt aber schon das Dreifache und Vierfache; nach 
Einführung der erwähnten Steuererhöhung das Fünf- und Sechsfache. 

Bei einer unvergleichlich geringeren Waarenbesteuerung pflegt sich an 
den Grenzen von Zollbezirlen ein demoralisirender Schmuggel systematisch 
zu organistren und trotz der energischsten militärischen Schutzmittel unge-
brechen zu behaupten. Sollte man da nicht mit vollem Rechte befürchten 
müssen, daß diese entsittlichende Beschäftigung, durch einen exorbitanten 
Gewinn bei geringer Auslage angeregt, bis ins Herz des Landes dringen 
und die Säfte des gesellschaftlichen Lebens vergiften werde, so daß die 
Freude über die Beseitigung des depravirenden Monopols der Branntweins-
Pacht bald gedämpft werden könnte? 

Noch abgesehen von dieser Befürchtung hat die neue Steuer für unsere 
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agrarische Entwickelung eine andere entmuthigende Bedeutung. — Nach lang
jährigen Kämpfen hat in dem Stande unserer großen Grundbesitzer endlich 
die Ueberzeugung Wurzel zu fassen begonnen, daß ein gesundes Aufleben 
unserer wirthschaftlichen und politischen Verhältnisse einzig und allein davon 

_ abhängt, daß der kleine Landpächtcr freier Grundbesitzer werde, und es 
war schon die freudige Aussicht vorhanden, daß dieser Uebergang durch 
freies gegenseitiges Uebereinkommen sich werde regeln lassen. Da die met-
sten Güter Liv- und Estlands mit hypothekarischen Forderungen belastet 
sind, so läßt sich der Verkauf der Bauerhöfe nur unter der Bedingung 
durchführen, daß von den Käufern eine Anzahlung gemacht werde, die min-
bestens den Pnvathypotheken entspricht. Nach sehr gespannten Berechn««-
gen glaubte man annehmen zu können, daß wenn Verwandte und Freunde 
der Käufer diese mit ihren Ersparnissen unterstützen würden, die Summe her-
beigeschafft werden könnte. Darnach müßte noch ein jährlicher Amortisations-
Betrag zur Tilgung des Kaufschillingsrückstandes ans den jährlichen Er, 
fparnisfen herbeigeschafft werden, der mindestens 1,035,000 Rub. betragen 
dürfte. Wenn nun aber dnrch die Accise au das Vermögen der Vevölke-
rnng des flachen Landes plötzlich der Anspruch von circa 1,500,000 Rub. 
gemacht wird, so wird die Aussicht auf die Abwickelung des Verkaufsge-
schäfts mindestens sehr problematisch. 

Die neue Branntweinsstener hat außerdem noch unsere, an und für 
sich schwache Industrie in einem Theile, nämlich der Essig- und Färbende-
reitnng, in nicht geringem Grade geschädigt. Allein in einer Gegend unserer 
Provinzen, an der Narowa, wurden jährlich, nach 10-jährigem Durchschnitt, 
37,000 Eimer Branntwein zu 50°/« Tralles für 32,937 Rub. abgesetzt, 
und daraus 160,464 Eimer Essig für 68,357 Rub. bereitet, also auf in-
dustriellem Wege für 35,420 Rub. Werthe erzeugt. Seit dem vorigen 
Jahre hat diese Fabrikation dort wie im ganzen Lande aufhören müssen. 

5. Tabaks-Accisc. 

Eine nicht unbedeutende Einnahme fließt dem Reichsschatz zu aus der 
Tabaks-Accise, die nach der General-Uebersicht des livländischen Kameral-
Hofs 329,790 Rub. beträgt. 

Mit Einschluß der Tabaks-Gewerbcstener und der Vcrkaufssteuer lastet 
die Steuer auf den Kopf der provinziellen Bevölkerung mit 20 Kop., wäh-
rend sie im ganzen Reich für den Kopf nur 5 Kop. betragt, 
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6. Zolleinnahme. 
Die Zolleinnahmen in Livland betrugen im Durchschnitt von 3 Jahren, 

1859, 1860, 1861: 1,884,477 Rub. und in Estland in den Jahren 1860 
und 61 durchschnittlich 151,021, mithin im Ganzen aus beiden Provinzen 
2,035,498 Rub. 

Ich glaube hier mit einigen Worten einem Einwurfe begegnen zu 
müssen, der möglichen Falls dagegen erhoben werden könnte, daß ich die 
sämmtlichen Zollerträge als Einnahmen aus unseren Provinzen aufführe 
und nicht etwa die Zölle von denjenigen Waaren, welche aus dem Innern 
des Reiches kommen oder dahin gehen, in 916 311g bringe. 

Es liegt die Möglichkeit des Handels und der Erhebung von Zöllen 
eben in der Eigenthümlichkeit der Lage eines Landes, und was aus dieser 
entspringt kann füglich nur als Accession dieses Landes angesehen werden. 
Die baltischen Küsten sind der Ort, wo die Waaren aus dem Hinterlande 
einen Theil ihres Werthes erst dadnrch erhalten, daß sie in den Welthan-
del kommen können. Für das Gesammrcich besteht der Werth einer Küsten-
Provinz darin, daß es unbehindert seine Erzeugnisse in den Verkehr brin-
gen kann, ohne die lästigen und kostspieligen Uebergangszölle an einer 
Landgrenze zahlen zu müssen. Durch die Vereinigung der baltischen Pro-
vinzen mit dem Reiche gewinnt dieses, abgesehen von der Ersparung der 
Landzölle, ungleich mehr durch den Handel als dnrch die Einnahme an 
Zöllen. Der Handelsstand einer Küstenstadt erwirbt durch feine Arbeit 
die Zolleinnahme des Staats, so daß auch darum die Zölle als locale 
Einkünfte anzusehen sein dürften. Wenn geltend gemacht wird, daß zu 
den Einnahmen des Rigasche« Zollamtes außer unseren Provinzen auch 
noch das ganze Hinterland contribuirt, so wird dafür nicht zu übersehen 
sein, daß erstere ihrerseits viele Waaren über St. Petersburg oder über 
die preußisch-russische Landgrenze beziehen und also bei den dortigen Zoll-
ämtern steuern helfeu. Schließlich aber rechtfertigt sich mein Verfahren 
auch noch durch die Autoritäten der Statistik, die bei Vergleichung der 
Besteuerung und der Einkünfte verschiedener Landestheile die Zölle als in-
directe Steuern und Einnahme derjenigen Provinz betrachten, in welcher 
sie eingehen *). 

7. Krepoststeuer. 
Vom Verkauf der Immobilien erhebt der Staat 4 % des Kaufpreises. 

Da die Verkäufe nicht alle Jahre gleich sind, so wäre ans einer längeren 
*) Reden, Finanz-Statistik, Bd. II Thl. 2, S, 160 und 161. 
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Reihe von Jahren die durchschnittliche Steuer zu berechnen. Mir liegen 
jedoch nur die Daten von einem Jahre vor, wonach die beiden Provinzen 
im Ganzen gesteuert haben für den Verkauf von Immobilien 220,299 
Rub. Ich glaube jedoch, daß die Durchschnittssteuer bedeutend höher fein 
muß. Auf den Kopf unserer Bevölkerung beträgt die Steuer auch so 
noch 18 Kop., während sie den Kopf der ganzen Rcichsbevölkerung mit 
4 Kop trifft. 

Es ist mir nicht gegenwärtig, welche Perioden die Statistik für die 
Wiederkehr landwirthfchaftlicher Kalamitäten ermittelt hat; aber aus den 
neulich mitgetheilten Materialien des estländischen statistischen Comite's*) 
über die Mobilität des Güterbesitzes in Estland geht hervor, daß das 
Unglück, die Jahreszinsen seines Vermögens zu verlieren, durchschnittlich 
nach je 381/2 Jahren jeden Grundbesitzer trifft. Wenn es statthaft ist, 
diese Zahlen für die Verhältnisse beider Provinzen anzuwenden, so müßte 
in Livland jeder Gutsbesitzer zur Abwendung dieses Unglücks alljährlich, 
bei einem angenommenen Kaufpreis von 14,000 Rub. pro Haken, 14 Rub., 
und in Estland, bei einem Preise von 7000 Rub. pro Haken, 7 Rub. vom 
Haken einzahlen. 

Nach diesem Verhältniß betrüge diese Steuer durchschnittlich sür's 
flache Land allein 142,282 Rub. im Jahr oder fast die Hälfte sämmtlicher 
sogenannter Ritterschaftsabgabcn. 

7. Vermischte S teuern . 
Schließlich sind noch anzuführen: a) die Stempelsteuer im Betrage 

von 110,294 Rub.; b) die Paßgebühren von: 29,287 Rub.; e) Wersten
gelder von: 5,074 Rub.; d) Avancements-Gelder von: 12,605 Rub. 

8. Uebersichtliche Tabelle der vorgenannten Steuerposten. 

I. Directe Steuern. 

2) G e w e r b e s t e u e r . . . . . . | 

8$ 

767,000 
353,021 

1 •§ 
2 'S 

1",I3 
6,04 

z 1 

»1 
Kop. 

62 
30 

Kop. 

50 

') Valt. W.^1864 Nr. 9 S. 170—172. 
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I I . Indirecte Steuer. 
3) Branntweins-Accise. . . . 
4) Tabals-Accise 
5) Z o l l e i n n a h m e . . . . . . 
6) K r e p o s t s t e u e r . . . . . . 
7) Stempelsteuer . . . 

III. Verschiedene Einnahmen. 
8) P a ß g e b ü h r e n . . . . . . 
9) Werftengelder. . . . . . 

10) Avancements-Gelder . . . 

1,978,964 
329,790 

2,035,498 
220,299 
110,294 

29,287 
5,074 

12,605 

33,88 

5,84 
34,00 

3,7 6 
1,88 

0,30 
0,08 
0,2. 

Kop. 
173 
20 

18 

Summa: 

Kop.j 
l incl. del Gc' 

5 / werbesteuer 

1 für Tabak. 

4X 

4,75>3,36 1 15,841,8321100, 

Diese Tabelle belehrt uns, daß die Provinzen Liv- und Estland an 
Steuern über dem Mittel der Reichsbesteuerung per Kopf 1 Rbl. 39 Kop. 
hergegeben oder 41% mehr als die übrige Bevölkerung. 

Zur Vergleichung mit anderen Verhältnissen füge ich nachfolgende 
Tabelle hinzu, in welcher die Steuer - Einkünfte Preußens, Oesterreichs, 
Sachsens und einiger Provinzen Preußens neben den unsrigen aufgeführt 
werden mögen: 
1) Liv- und Estland steuern pro Kopf an directen und 

indirectcn Steuern 
2) das Königreich Sachsen**) . . . . . . . 
3) Oesterreich * * * ) . . . . . . . . . . 
4) Polens) 3 
5) Preußen ff) . 3 
6) Rußland . 3 
7) Finnland f f f ) . . . . . . . . . . . . 1 

Ruh 75 Kop. 
„ 40 „ 
m 70 „ 
„ 70 „ 
„ 60 ., 
„ 36 „ 
„ 38 „ 

*) Nach dem ReichSbudget von 1863 betragen sämmtlich directe und indirecte Steuern 
Nr. 1—10 212,686,683 Rub. für eine Volkszahl von 63,200,000 Menschen. 

**) Reden, Finanz-Statistik Bd. I Abthl. 2 S. 1216—25. 
***) Ebenda Bd. II, Abthl. 1 S. 106-112. 

10 Gothaischer Hofkalender 1864 S. 818. 
t t ) Reden, Finanz-Statistik Bd. II Abthl. 2 S. 157. 

1-1"!-) Goth. Hofkalender 1864 S. 822. 
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Im Verhältniß zu den Provinzen Preußens stellen sich Liv- und 
Estland folgendermaßen *): 
1) Liv- und Estland . . 4 Rub. 75 Kop. 
2) Provinz Brandenburg mit Berlin . 4 „ 50 „ 
3) „ Sachsen 4 „ 30 „ 
4) „ Preußen 

a) Königsberger Reg.-Bez. . . . . . . . . 2 „ 60 „ 
h) Danziger Reg-Bez. . . 2 „ 50 „ 

5) Posen ^ . . . . . . . . . . . . . 2 „ 
Diese Zahlen sprechen ohne Commentar, und es ist um zu bemerken, 

daß Liv- und Estland zur Erhaltung der Justiz, der Communication und 
der öffentlichen Bauten, die in den verglichenen Ländern dem Staatsschatze 
obliegt, noch außer obengenannter Steuer über 1,086,586 Nub. ausbringen. 

9. D o m a i n e n. 
Außer den angeführten directen und indirecten Steuern bezieht der 

Reichsschatz noch aus den Domainen Livlands ein Einkommen. Die we-
nigen Staatsdomainen Estlands sind vor einigen Jahren durch Verkäufe 
in Privateigcnthnm übergegangen. 

Nach der General-Ucbersicht des livländischcn Kameralhofes von 1861 
betrug die Gesammteinnahnie aus den livländischcn und öselschen Domai-
neu 280,317 Rub., den daselbst aufgeführten Posten von 27,281 Rnb. für 
verkauftes Bauerland nicht mitgerechnet; statt dessen aber die Zinsen dieser 
Summe. 

Nach Abzug der] Administrationskosten bleibt ein so geringer Rein-
ertrag nach, daß, selbst wenn man die Landpacht der Domainenbauern 
auf die Höhe der von den Privatbauern gezahlten Pacht erheben wollte, 
die Einnahmen vom Haken wohl kaum die Hälfte der von den Privat-
gutem erzielten Reinerträge erreichen möchten. 

I n der Balt. W. 1863 Nr. 7 S. 103 und 104 ist der Betrag des , 
Zinses für die Gesinde der Domainen mit 190,424 Rub. angegeben. Es 
ergiebt sich also, daß sämmtliche 141 Domainen der 5 livländischcn Be
zirksverwaltungen von den Hofsländereien nur einen Ertrag von 90,000 
Rub. abwerfen, oder ungefähr 60 Rub. per Haken. Wenn dennoch die 
Arrenden der Domainen-Hofsländer den Pächtern keinen besonders großen 
Gewinn abwerfen sollen, so mag der Grund der geringen Erträge 

*) Reden, Finanz-Statistik B k U, Abthl. 2, S. 160—61. 



1 

Ueber die Besteuerungsverhältuisse Liv- und Estlands. 9g 

darin liegen, daß für Melioration und Ausdehnung des Culturlandes auf 
den Domainen wenig oder gar nichts gethan wird. Obwohl eine Ab« 
fchatzung der Domainen.nach Areal oder Hakenwerth mir nicht vorliegt, so 
glaube ich doch bestimmt, daß sie auf dem Festlaude und Oesel zusam-
men genommen nicht mehr als 1200 livländifche Haken betrage. Von der 
Bodenfiäche, auf welche nnfere Untersuchungen sich beziehen, werden sie also 
vielleicht circa 10% ausmachen, wenn man die Hakeugröße zu Grunde 
legt. Die Reinerträge aus deu Domainen bilden von der Endsumme 
sämmtlicher reinen Einnahmen des Staats aus Liv- nnd Estland wenig 
mehr als 4%. Dagegen betragen die Domainen des Königreichs Preußen 
nur 1,16% der Gejammtstäche des Reichs, und die Erträge aus derselben 
fast 6,5%') 

10. Einnahmen aus der Pos tvcrwal tuug . 
Nach der General-Uebersicht des livländischen Kameralhofs ist im 

Jahre 1861 an Post - Revenuen eingekommen die Summe vou 123,602 
Rub. Es ist leider nicht angegeben, wie groß die Brntto - Einnahme ge-
wesen um danach die Erhebungskosten dieser Einnahme zu bestimmen. 
Aus dem estländischen Gouvernements - Postcomptoir ist nach Abzug der 
Ausgaben als reine Einnahme 1862 eingeliefert worden 26,200 Rub. 
Auch hier fehlen die Angaben über die Kosten. Berechnen wir diese 
Ausgaben oder Erhebungskosten zu 48%, so beträgt die Brutto-Einnahme 
in nicht zu hoher Veranschlagung für beide Provinzen 225,317 Rub., da 
es eher möglich ist, daß die Verwaltungsausgaben noch höher fein werden. 

Es ist hier zu bemerken, daß in dem Reichsbudget von 1863 die 
Posteinnahmeu von den bezüglichen Erhebungskosten um 1,535,628 Rub. 
übertroffen werden; in Liv- und Estland dagegen eine reine Einnahme sich 
ergiebt, die aus den Kopf der Bevölkerung 12,3 Kop. beträgt. 

Und dennoch ist diese für die Verkehrsverhältnisse so wichtige Ein-
richtung in unseren Provinzen mit den fühlbarsten Mängeln behaftet. Je-
der, der auf dem Lande wohnt, weiß es, mit welchen Schwierigkeiten 
z. B. die Absendung und der Empfang von versicherten Briefen und Packen 
verbunden ist. Und er weiß auch, daß Briefe aus den entferntesten Ge-
genden Europas oft eben so schnell in unser Land kommen als ein Brief 
aus der benachbarten Provinz. Nur der Städter, der in der Nähe des 
Postcomptoirs wohnt, genießt einigermaßen die Vortheile und Bequemlich-
leiten einer ausreichenden Postverbindung. 

*) Reden, Finanz-Statistik, Bd. II Abthl. 2, S . 178 unten, und S. 143, I. 
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11. Sa lz- nnd Bergdepartement. 

Für dieses ist eine kleine Staatseinnahme von 793 Rub. aus unseren 

Provinzen zu erwähnen. - * 

12. Erhebungskosten. 

Die Kopfsteuer wird von den Steuergemeinden ohne Unkosten für 
den Staat erhoben und in den Renteien abgeliefert. Die Listen über die 
von den Gemeinden zu erhebende Steuer werden von der Revistons-Abthei-
lung der Kameralhöfe angefertigt. Diese Revifions - Abtheilungen haben 
einen Etat von 11,994 Rub., die ihnen aus Staatsmitteln gezahlt werden. 
Wenn man also diese Auslage als Erhebungskosten der Kopfsteuer betrach-
ten will, so betragen letztere 1,56% der Steuer und 0,i9% sämmtlicher 
Erhebuugskosten. 

Die Erhebung der Tabaks-Gewerbesteuer und der Accise beträgt 
27,781 Rub. oder 8,42% der Tabakssteuer und 0,42°/« von der Endsumme 
der Erhebungskosten. Den Hauptbetrag dieser Kosten bilden die Gratist-
cationen, im Betrage von 15% der eingegangenen Steuer. 

Ueber die Erhebungskosten der Branntweins-Accise liegen zur 
Zeit uoch keine Angaben vor. Nach einem Anschlage der Besoldung der 
Accise-Beamten im Gouvernement — nach der ursprünglichen Annahme, 
daß die Besoldung ungefähr 2 % der veranschlagten Einnahmen betragen 
werde (wie es sich auch in der That in Kurland herausgestellt haben soll) 
— sowie aus dem Grunde, daß noch andere 2 % der Roheinnahme aus 
der Accise zu Gratificationen vertheilt werden sollten: werden wir die Er-
hebung^kosten mit circa 79,158 Rub. annehmen müssen. Von der Accise-
Einnahme betragen sie, also 4% und von der Endsumme aller Einkünfte 
1,2ZVo« Db die Gratificationen in einem Accise - Bezirk nach den baar 
eingelaufenen Steuern oder nach der sämmtlichen Production vertheilt 
werden, habe ich nicht erfahren. Jedenfalls kann hier nur derjenige Theil 
der Gratistcation in Rechnung gebracht werden, der sich auf die aus diesen 
Provinzen gezogenen baaren Accise-Einkünfte bezicht. 

Die Etat-Gelder der Zollämter betragen in Livland 100,351 Rub. 
und in Estland 46,990 Rub., im Ganzen also 147,341 Rub. oder 7 % 
von den Zolleinnahmen und 2,32% von der Endsumme. 

Der Etat des Baltischen Domainenhofes beträgt 73,964 Rub/ 
Nach den in der Valt. W. 1863 Nr. 7, S . 103 und 104 mitgetheilten 
Einnahmen aus den Domainen verhalten sich diese in Livland zu denen 
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Kurlands wie 14:30. Auf Grundlage dieser Verhältnißzahlen hätten 
die livländischen Domainen an den Etat-Kosten des baltischen^ Domainen-
Hofs zu tragen 23,534 Rub. oder 8,9% von den Domainen - Erträgen. 
Von der Endsumme aller Einnahmen beträgt diese Summe 0,36%• 

Die Poftverwaltung Uftct in Liv- und Estland 73,515 Rub. 
d. h. 4 8 % der Posteinnahmen und l/1T°/o der sämmtlichen Ein fünfte. 

Das S a l z - und Berg-Depar tement verursacht eine Ausgabe 
von 1352 Rub., die die Einnahme weit übersteigt und an der Endsnmme 
mit 0,oo2°/o theilnimmt. 

13. Uebersichtliche Tabel le sämmtlicher Rohe inkünf te 
der Erhebuugskosten und der Re iner t räge . 

5 Ä 

& 

§2» 

Ais-3 

I | | 
gj."£. 

S 

I. Directe Steuern. 
Kopfsteuer 
Gewerbesteuer 

II. Indirecte Steuern. 
Branntweins'Accise. . '* . 
Tabaks-Accise 
Zolleinnahme 
Krepoststeuer. . . 
Stempelsteuer 

IN Verschiedene Ein-
nahmen. 

Paßgebühren 
Werstengelder . . . . . . 
Avancements'Gelder . . . . 

IV. Aus Domainen und 
Regal ien. 

Domainen 
Post 
Berg» uno Salz>Departement . 

767,000 
353,021 

1,978.964 
329,790 

2,035,498 
220,299 
110,294 

29.287 
5.074 

12,605 

280,317 
225,317 

793 

12,0» 
5,56 

31„8 
5/io 

32,07 
3,47 
1/73 

0.46 
0,08 
0,2° 

4,42 
3,50 

11,994 

79,158 
18,781 

147,341 

23,534 
73.515! 
1,352170 

O.ic 

1/25 
0,43 
2,32 

Ö/OO 

48,oo 

364,675] — 5,72 

755,006 
353,021 

1,899,806 
302,009 

1,888,157 
220,299 
110,294 

29,287 
5,074 

12,605 

256,763 
151,802 

559 
5,983,584 Summa: |6,348,259|100 

So drückend eine Steuerlast auch seiu mag, so kann dieser Druck doch 
ausgeglichen werden durch reichliche uud den Ansprüchen auf Wohlfahrts-
emrichtungen genügende Verwendung aus den Steuern und Erträgen einer 
Provinz. Untersuchen wir nun in den folgenden Abschnitten, in wiefern 
das für Liv- und Estland erreicht wird. 
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14. Ausgaben im Ressort des Minis ter iums des Inne rn . 

Nach der Generalübersicht des livländischen Kameralhoses betragen die 
Ausgaben in diesem Ressort im Ganzen 151,070 Rub. Die specialistrten 
Ausgaben betreffen folgende Posten: 

a) dem Civilgouverneur. . . . . . . . . . . 1,960 Rub. 
b) dem Hofgericht ( B a u e r - D e p a r t e m e n t ) . . . . / . 1,500 „ 
c) Bauerrentenbank . . . . . . . . . . . . 4,750 „ 
cl) Einführungs-Commission . . . . . . . . . . 1,925 „ 
e) Arrestauten-Unterhalt. . . . . . . . . . . 21,541 „ 
t) dem General-Gouverneur zur Unterstütz, von Beamten 15,000 „ 
g) demselben zu extraordinairen Ausgaben . . . . . 1,975 „ 
h) desgleichen zu Gratificationen und Etat-Geldern . . 2,016 „ 
i) Etat-Gelder der executiven Polizei . . . . . . 89,675 „ 
k) extraordiuaire Ausgaben . . . . . . . . . 10,726 „ 

Summa: 151,070 Rub. 

Vom estländischen KameralHof liegt mir nur eine nnspecificirte Angabe 
über die Ausgaben für das Ministerium des Innern vor, im Betrage von 
48,081 Rub., worunter jedoch die Gehälter der Etat's des lutherischen 
Konsistoriums und der katholischen Kirche mit einbegriffen sind. Da wir 
überhaupt das kirchliche Ressort in dieser Abhandlung unberücksichtigt lassen 
mußten, weil nämlich ein Vergleich zwischen den Verwendungen für die 
orthodox-griechische und die protestantische Kirche wegen der verschiedenen 
Verfassungen derselben ganz unmöglich ist, so wäre von jener Summe 
annahmsweise 1000 Rub. in Abzug zu bringen und der angeführte Posten 
auf 46,081 Rub. zu berechnen. Im Ganzen werden also in dem Ressort 
des Ministeriums des Innern verausgäbt 197,151 Rub., wovon noch, 
wegen der für alle drei Provinzen gemeinschaftlichen Kosten des General-
Gouvernements, für Kurland '15,000 Rub. abzuziehen wären. Demnach 
blieben als wirkliche Ausgabe für Liv- und Estland zu notiren 182,151 
Rub. Von den Gefammteinkünften des Staats und der Provinzen betragt 
diese Summe 2,87%. 

15. Justiz. 
Am kärglichsten ist dieser Zweig der Landesverwaltung bedacht. Die 

städtischen Communen tragen ganz allein die Kosten ihrer Justiz. Das 
flache Land wird vom Staate in dieser Beziehung unterstützt mit 31,346 
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Rub. Demnach sind die Ausgaben für die Justiz der Provinz nur mit 
0,54% an den Einnahmen betheiligt. 

16. Wege und öffentliche Bau ten . 
I m Jahre 1661 betrug der Etat der Commission für Wege und 

öffentliche Bauten in Livland und Estland 20,404 Rub. Außerdem stehn in 
der Geueralübersicht des livländischen Kameralhofes aus diesem Jahre un-
gefähr 3334 Rub. für Erhaltung der Kronsgebäude und des Rigasche« 
Schlosses und 2922 Rub. für den Ausbau des Peruauschen Hafens. I n 
Summa 26,660 Rub. oder 0,42% von der Endsumme, der Einnahmen. 
Für diesen Zweig ist im ganzen Reich die Summe von 10,700,000 Rub. 
verausgabt oder 3 , 5 % der Brutto-Einnahme, also fast 9-mal soviel als 
in Liv- und Estland. 

17. F inanz-Min i s t e r ium. 
I n diesem Ressort sind die Etat's der beiden Kameralhöfe und der 

Renteien zu verzeichnen mit der Summe 'von 77,889 Rub. oder 1,22% 
der Endsumme der Einnahmen. 

16. M in is te r ium der V o l k s a u f k l ä r u n g . , 

Zur Unterhaltung des baltischen Lehrbezirks werden von der Staats-
regierung angewiesen, laut GeneraMebersicht des livländischeu Kameralhofes, 
dem Curator der Universttät und dessen Kanzellei: 11,564 Rub. Der Etat 
der Universttät, Zulagen :c. betragen 151,630 Rub. I n Summa 163,194 
Rub. Da diese Verwaltung, sowie auch die Universttät, alle drei baltischen 
Provinzen zusammen betrifft, so hätten wir für unsere Rechnung nur a/jj 
der Summe, also 108,796 Rub. hier aufzunehmen. 

Die Kosten der Gymnasien, Kreisschulen und Seminare betragen für 
Liv- und Estland 95,494 Rub. Zur Unterstützung der Revalsche« Ritter
und H)om-Schule zahlt der Staat 1475 Rub. 

I m Ganzen betragen die Auslagen für das-Lehrfach demnach für "die 
beiden Provinzen 205,765 Rub. oder 3,2°/o der Endsumme der Brutto-
Einnahme. 

Nachdem die livländische LaNdes-Universttät im nordischen Kriege sich 
aufgelöst hatte, verflossen 9 Jahrzehnte, während welcher unsere Provinzen 
ohne akademische Bitdungsanstalt waren, obwohl nach dem Puukt 4 der 
Capitulation bei der Uebergabe Livlands an Rußland ausgemacht worden 
war, daß die Universität in Livland, „weil sie mit zureichendem Einkom-

VMsche Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XI, Hft. 2. 7 
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men und Gütern fundirt ist" beibehalten werden sollte. Unterdessen kamen 
die Einkünfte der von der früheren schwedischen Regierung der Universität 
donirten Domainen dem Reichsschatz zu Gute. Diese Einkünfte wurden 
damals auf circa 10,000 Rub. angeschlagen und repräsentirten ein Kapital, 
welches durch Hinzurechnung der Zinsen und Zinseszinsen bis zum Jahre 
1802, der Zeit der Wiedereröffnung der Landes-Universität, als auf eine 
kolossale Summe angewachsen gedacht werden kann. Dem garantirten bal-
tischen Landesrecht, der Billigkeit uud den Ansprüchen der Zeit Rechnung 
tragend, restiwirte der Kaiser Mezander I., glorreichen Andenkens, die Uni-
versität, und dieser segensreichen Gewährung verdanken wir es, daß der 
betreffende Theil unserer Provinzial - Interessen einer reichlicheren Pflege 
theilhaft geworden ist. 

19. Zusammenstel lung der sämmt l i chen S t a a t s a u s g a b e n 
f ü r d ie L o c a l - V e r w a l t u n g L iv - und Es t l ands . 

Im Ressort des Minist, d. Innern 
Für die Justiz . . . . . . . 
Für Wege und öffentliche Bauten . 
Im Ressort des Finanz-Ministeriums 
Für die V o l k s a u f k l ä r u n g . . . . 

.Summa: 

182,151 Rub. 
34,346 „ 
26,660 „ 
77,889 „ 

205,765 „ 

526,811 Rub< 

2,57% d. Einnahme. 
0/54 /o 

0,42 /o 

1/22 /o 

3,20 so 

8,25 /O 

20. Verwendung sämmtlicher S t a a t s e i n n a h m e n 
für Liv- und Estland. 

a) Zur Erhebung der Einnahmen 364,675 Rub. 5,T2% d. Endsumme. 
b) Zur Local-Verwaltung . . . 526,811 „ 8,25 
c) Zur allgem. Reichsverwaltung. 5,456,773 „ 86 / 0 0% 

Summa: 6,348,259 Rub. 100 % 
21. Verwendung sämmtlicher S taa t se innahmen des Reichs'). 
2) Zur Erhebung der Einnahmen 92,800,000 Rub. 10,7% o. Endf. **) 
b) Zur Local-Verwaltung . . . 63,997,328 „ 21 % 
c) Uebersch. z. Reichs-Verwaltung . 209,123,158 „ 68,//« 

• Summa: 305,920,486 Rub. 100°/°. 
' ) Nach dem Budget von 1863 Brutto-Einkommen 318,830,644 Rub.; davon abzu

ziehen als außerordentliche Einnahme die Posten Nr. 18, 26, 31 und die Einkünfte von 
Transkaukasien, zusammen: 12,910,158 Rub.; bleibt die Summe von, 305,920,486 Rub. 

**) I n der Budget-Ausgabe siehe die Nrn. 82—89, 101, 102, 105—103, 110, 11s/ 
117, 119, 120, 121, 123—127, 129, 131—133, 135, 145, 149—152, 160. 
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22. Vergleichende Tabel le über die V e r w e n d u n g der Ein-
fünfte in andern Ländern . 

Livland und Estland . . . 
Rußland . . . . . . . 
O e s t e r r e i c h . . . . . . . 
Preußen . . . . . . . 

1 • 
1 1 

Procent von der Endsumme des 
rohen Einkommens. 

" , 7 2 

10,™ 
25,00 
29,oo 

8,23 
21,oo 
18,00 
25,oo 

86,0 
68,3 
57,o 
46,0 

2 . 

1 ^ 
.11 
5 » s= 

HP 
Procent von der End» 
summe des reinen Ein« 

kommens. 

8,07 
23,44 
24,00 
35,20 

91,03 
76,56 

76,00 
64,80 

Wiit Ausschluß des Ressorts des heiligen Synods wurde die allge-
meine Reichsverwaltung Rußlands im Jahre 1863 mit 233,000,000 (in 
runder Summe) bestritten"), nicht eingerechnet die Erhebungskosten. Zu-
nächst werden diese allgemeinen Staatslasten, soweit möglich, aus den Ein-
künften der Münz- und Bergwerks-Regalien, den außerordentlichen Ein-
künften und Anleihen zu bestreiten sein. Nach Abrechnung dieser Hülfs-
quellen, im Betrage von 32,000,000, bliebe ein Rest des zu deckenden 
Bedarfs von 201,000,000 nach. Diese Summe auf die 'Bevölkerung des 
Reichs, b. h. auf 68,000,000 Einwohner vertheilt, belastet den Kopf der 
Bevölkerung mit 2 Rub. 95 Kop. zum Besten der allgemeinen Staatsver-
waltung. Nach diesem Mittel hatten Av- und Estland für 1,229,000 
Einwohner beizutragen 3,625,550 Rub., während sie 5,456,773 Rub., 
also 1,836,735 Rub. mehr, hergeben. 

Auf der andern Seite beträgt die Summe der Localverwaltung Ruß-
lands, mit Ausschluß Polens, des Kaukasus und Finnlands, wie oben an-
gegeben, 64,000,000 in runder Summe oder per Kopf der 63,200,000 
Einwohner 1 Rub. 1 Kop. Darnach hätten Liv- und Estland zu bean-
spluchen 1,241, 000 Rub. zur Localverwaltung oder 715,000 Rub. mehr, 
als bisher für dieselbe verwandt woude» ist. 

Erwägen wir dagegen, daß unsere Provinzen in Bezug auf ihr rau-

*) Siehe Reichsbudget von 1863, Ausgaben, ̂ . I, II, IV, V, VI, VII, VIII Nr. 81, 83, 
84, 85, 87, IX Nr. 100, 103, 104, 109 XI 114, 115, XII 122 XIII 128, 130, 134, 136 
XIV 140, 146, XV 147, 148, XVI, XVII u. B. 160. 

7" 
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hes Klima den meisten übrigen Gouvernements gegenüber ungünstiger ge-
stellt sind; 

daß sie nach der von Tengoborski angenommenen fünfteiligen Clas
sification der Bodengüte Rußlands erst an vierter Stelle stehen*); 

daß sie unter den 51 Verwaltungsbezirken in Bezug auf das Ber-
hältniß des angebauten Bodens zur Gesammtfläche des Bezirkes die 40-ste 
und 44-ste Stelle einnehmen**); 

daß ihr Reichthum an Wiesen sich kaum über dem Mittel erhebt***); 
daß sie nach der Dichtigkeit der Bevölkerung in 29-ster und 35-ster 

Stelle eingeordnet ftobf); ferner 
daß, wenn in einem vorzugsweise ackerbauenden Staate die Steuer-

fahigkeit der Bewohner von der Menge bebauten Bodens abhängt, die auf 
deu Einzelnen fällt, diese Provinzen nur noch vor Finnland, Archangel 
und St. Petersburg begünstigt ftnoff); endlich 
daß die industrielle Entwickelung unserer Provinz gegenüber der allgemeinen 
Stellung der Industrie im Reich sich verhält wie 38 zu 90 i-f*tt; 

so müssen wir, denke ich, vollberechtigt sein zu dem Schlüsse, daß kein 
billiger Grund gedacht werden kann, weßhalb der Staat die Steuerquellen 
dieser Provinzen in höherem Maße in Anspruch nehmen sollte zu Zwecken 
der allgemeinen Verwaltung, als dies im Mittel bei den übrigen Theilen 
des Reichs geschieht. 

Eine hauptsächliche Ursache des bestehenden Mißverhältnisses liegt 
ohne Zweifel darin, daß unseren Provinzen eine größere Summe von 
Selbs tverwal tuugs - Rechten und Kosten überlassen ist als den 
übrigen Theilen des Reichs. Indem dieselben nicht von einer Verhältniß-
mäßigen Verminderung der allgemeinen Staatssteuern begleitet sind, so er-
giebt sich, daß die baltischen Provinzen zu gewissen Zwecken der Localver-
waltung zweimal steuern, während alle übrigen es nur einmal thun. 
Sollte es nun auch mißlich sein, den Modus der Steuererhebung in unseren 
Provinzen zu verändern und dadurch die einheitliche Verwaltung des 
Reichs zu stören, so hatte die Staatsregierung doch das Mittel in der 

*) Tengoborski, Forces producüves de la Russie, t. 1, p. 45. 
**) ib. p. 62. 

***) ib. p. 68. 
f) ib. p. 123. 

t t ) ib. p. 126. 
t t t ) Bali. Monatsschrift 1862, Novembecheft, S. 386, 38?. 
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Hand, die bisherige finanzielle Benachtheiligung derselben dadurch auszu-
gleichen, daß sie in den baltischen Provinzen zur Förderung ihrer Volkswirth-
schaftlichen Zwecke und der ganzen Localverwaltung diejenige Summe aus 
den localen Einkünften verwendete, die dem mittlern Verhältniß der localen 
Ausgaben zu den Einkünften im ganzen Reich entspricht. Wir haben aber 
gefunden, daß die Erhebungskosten und die Local-Administration in Ruß-
land 32% der Brutto-Einnahme betragen. Demnach hätten unsere Pro-
vinzen nach demselben Procentsatz von ihren Staatssteuern und Einkünften 
2,031,429 Rub. zur Localverwaltung zu beziehen und steuerten selbst dann 
noch, gegen den oben berechneten mittlern Steuerbeitrag von 2 Rub. 95 
Kop. per Kopf, zur allgemeinen Staatsverwaltung 20% oder fast 700,000 
Rub. mehr bei. 

Die erwähnten Selbstverwaltungsrechte bilden gewiß ein Gut, das 
eines Preises wcrth ist. Insofern sie auch für das wirthschaftliche Leben 
der Provinz förderlich sind, könnten wir dafür gern etwas zahlen — gleich
sam eine Gewerbesteuer für den Genuß autonomerer Institutionen. Es 
fragt sich nur unter den jetzigen Verhältnissen, ob wir nicht gar zu theuer 
bezahlen — eine Frage, zu deren Erwägung namentlich auch denjenigen 
russischen Preßorganen, welche über eine angebliche Bevorzugung der bal-
tischen Provinzen so viel und so bitter zu klagen wissen, hiemit einiges 
Material gegeben sein möge. 

II . P r o v i n z i a l - u n d G o m l n u n a l s t e u e r n . 

Der Bearbeitung dieses Kapitels stellen sich die allergrößten Schwie-
rigkeiten in den Weg, da einmal viele dahin einschlagende Angaben fehlen 
oder aus unbegründeter Geheimnißthuerei verschwiegen werden, andrerseits aber 
die meisten dieser Steuern in natura getragen werden, so daß ihre Größe nur 
schwer und ungenau oder auch gar nicht in Geld veranschlagt werden kann. 
Letzteres ist besonders der Fall bei den unbezahlten persönlichen Leistungen 
einzelner, der Commune oder Corporationen ungehörigen Personen, wie 
z. B . bei den richterlichen und administrativen Aemtern auf dem flachen 
Lande in Estland. 

Nicht minder schwierig ist es, diese Steuern zu c l a s s i f i c i r e n , ob 
sie namentlich allgemeine Landes- oder Communalsteuern sind. Allgemeine 
Landesstenern wären etwa solche, die zu allgemeinen Zwecken nach gleichem 
Modus von der ganzen Provinz erhoben werden. Der Straßenbau z. B , 
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ist gewiß eine allgemeine Provinzial-Angelegenheit; er lastet aber bei 
uns keineswegs auf dem ganzen Lande, sondern auf einem Theil dessel-
ben, auf den ländlichen Bauer-Communen, als unablösbare Natural-Ob-
liegenheit. Die Justiz —- gewiß von einheitlichem Interesse für die ganze 
Provinz — wird von einzelnen Communen und Corporationen nach ver-
schiedenem Schema und mit verschiedenem Grade der Sorgfalt gepflegt; 
die Lasten, die sie verursacht, liegen in nichts weniger als gleichmäßiger 
Weise auf dem ganzen Lande: in dem einen Theil wird sie durch besoldete 
Richter geübt, in dem andern ist sie eine Frohne, die entweder nach einer 
gewissen Reihenfolge oder nach Wahl einzelne Personen der Commune und 
Corporation trifft. 

Bei so bewandten Umständen wird uns nur der Ausweg übrig blei-
ben, sämmtliche hier anzuführende Obliegenheiten als Communalsteuern 
aufzuzeichnen, von denen ein Theil für die allgemeine Landesverwaltung, 
ein anderer für die eigentlichen Communalangelegenheiten verwendet wird. 

• 1. Die städtischen Steuern und Einnahmen. 
Eine Einsicht in den Haushalt der livländischen Städte verdanken 

wir dem im Jahre 1863 herausgegebenen Werke des Herrn Fr. v. J u n g -
S t i l l i n g : „Beitrag zur vergleichenden Finanz-Statistik der Städte Liv-
lands und Oesels aus deu Iahreu 1858, 59, 60". 

Wir entnehmen daraus, daß die sämmtlichen Städte Livlands und 
Oesels im Durchschuitt der angegebenen Jahre für ihre Communal-Ver-
waltung 835,345 Rub. 47% Kop. verausgabt haben. Diese Ausgaben, 
die per Kopf der städtischen Bevölkerung sich mit 7 Rub. 70 Kop. ver-
theilen, zeigen indesse« nicht die thatsächliche Belastung der städtischen Ein-
wohuer durch Besteuerung an, da ein großer Theil der Einnahme, d. h. 
26,2%, aus privatrechtlich besessenem städtischen Eigenthum oder Malischen 
Vorrechten der Städte gebildet wird, ein anderer Theil, und zwar 33,6%/ 
aus städtischen Kapitalien, Rückständen, Anleihen H . besteht, so daß die 
eigentlichen Stenern und Gebühren nur 40,2% jener Summe und per 
Kopf der Bevölkerung ungefähr 3 Rub. betragen. 

Wenn nun diese Zahlen die durchschnittlichen Verhältnisse der städti-
schen Besteuerung in Livland bezeichnen, so findet sich doch eine bedeutende 
Verschiedenheit in der Belastung des einzelnen Einwohners in Riga und 
den andern Städten. 

.Während die Ausgaben der Stadt Riga per Kopf 9 Rub. 94 Kop. 
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betragen, fallen dieselben für die übrigen Städte bis auf 3 Rub. herab. 
Aber nicht in demselben Verhältniß vermindert sich die Steuerlast der llei-
nern Städte. Diese beträgt hier durchschnittlich 2 Rub., in Riga 3 Rub. 
73 Kop. per Kopf. 

Es wäre gewiß ein ganz falscher Schluß, wenn man hieraus folgern 
wollte, daß die Lasten des Bewohners der kleinen Städte in der That ge-
ringet,' d. h. leichter aus den Ersparnissen des Erwerbes zu entmissen 
seien. Vor allen Dingen ist zu bemerken, daß die oben angeführte Lasten 
aus directen und indirecten Steuern und aus Gebühren bestehen. Für 
die kleinen Städte fallen die beiden letztern größtentheils weg; der Ein-
wohner der kleinen Städte trägt nur die direct zu entrichtende Steuer, welcher 
sich der Steuerpflichtige unter keiner Bedingung zu entziehen vermag; die 
Differenz der directen Besteuerung des Rigasche« und des kleinstädtischen 
Bürgers ist aber eine unbedeutende. So z .B. zahlt der Rigasche Bürger 
statt der mittlern directen Steuer von 1 Rub. 56% Kop. nur 13 Kop. 
mehr, und der Bürger der kleinen Städte 27 Kop. weniger. Daß diese 
unbedeutende Differenz der directen Lasten den Unterschied des leichteren 
und größeren Erwerbs in den großen Städten und des geringern und 
schwerern Erwerbs in den kleinen Städten nicht ausgleichen kann, ist wohl 
in die Augen fallend. 

Von den einfließenden directen Steuern werden 5 9 % von Immobi
lien getragen, und 4 1 % vom Gewerbe und von Personen erhoben. Es 
wäre höchst interessant, den Tarwerth sämmtlicher städtischer Immobilien 
zu erfahren, um auf diese Weise ein Vergleich zwischen der Belastung städ-
tischen und ländlichen Grnndeigenthums machen zu können. Aus einigen 
in Herrn v. Jung's „Beitrag zur Finanz-Statistil" gegebenen zerstreuten 
Daten scheint hervorzugehn, daß die städtische Grundbesteuerung nicht 5 % 
des Ertrages, der durch die Miethe bestimmt wird, übersteigen kann; der 
andere Theil der directen Besteuerung beträgt sodann ungefähr 65 Kop. 
für den Kopf der städtischen Bevölkerung. 

2. D i e städtischen Ausgaben . 
Wir haben schon oben bemerkt, daß wir alle in diesem Theile unserer 

Abhandlung aufzuführenden Steuern als Communal-Lasten zu betrachten 
genöthigt seien, hinsichtlich der Verwendung derselben aber zu trennen hätten: 
Ausgaben für communale Zwecke im engsten S inn und Ausgaben für Zwecke, 
die das allgemeine Landes-Interesse betreffen. Als letztere kommen hier in 
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Betracht die Justiz, die Militär-Quartierlast und gewissermaßen öffentliche 
Bauten, die außer dem Kreise des Communal-Interesse^s liegen. 

Was die Jus t i z anbelangt, so wird man wohl heutzutage nicht mehr 
behaupten, daß es den Einwohnern des Landes gleichgültig fem könne, 
ob und welchen Rechtsschutz sie außerhalb des engen Kreises ihrer Com-
mune finden. J a bei dem immer mehr sich vervielfältigenden Verkehr wird 
es häufiger vorkommen, daß die Beziehungen in Rechtssachen zu andern 
Communen an Zahl die heimathlichen übertreffen. Die unbehinderte wirth-
schaftliche Bewegung ist das erste Bedürfniß unserer Zeit und eine wesent-
liche Bedingung derselben ist eine gleichmäßig, prompt und rasch fungi-
rende Justiz. Wenn diese nun auch bei uns von den Communen oder 
berechtigten Corporationen gehandhabt wird, so bleibt sie im Princip im-
merhin eine gemeinsame Landesangelegenheit. 

I n Fr. v. Jung's „Beitrage," Anhang zum 1. Abschnitt Tab. I I , fin-
den wir die städtischen Ausgaben für Justiz in Procenten der Gesammt-
ausgäbe angegeben. Obgleich freilich die Iustizbeamten der Städte auch 
als Verwaltungsbeamte fungiren und daher in den betreffenden Zahlen 
auch ein Theil der Administrationskosten enthalten ist, so können wir diese 
Daten wenigstens als Verhältnißzahlen für die Iustiz-Ausgaben der Städte 
unter einander annehmen. Darnach aber ergiebt sich, daß die Justiz der 
Städte Pernau und Dorpat , gegen Riga gehalten, an den städtischen 
Ausgaben einen zweimal so großen procentischen Antheil hat und daß die 
übrigen kleinen Städte wiederum, in Vergleich zu Pernau und Dorpat, 
einen doppett so großen Procentsatz ihrer Ausgaben für die Iuftizpflege 
verwenden müssen. 

Sollte nun durch die gesteigerte Ansprüche an das Budget der kleinen 
Städte das erreicht werden, daß die Iuftizorganisation derselben den An-
sprüchen der Gegenwart gerecht wird, so wäre die Belaftuug der Commune 
wenigstens eine zweckentsprechende und gerechtfertigte, obwohl man den 
wirtschaftlichen Vorwurf nicht vermeiden könnte, daß die Thätigkeit des 
Richtercollegiums einer kleinen Stadt durch die Rechtsgeschäfte in derselben 
bei weitem nicht ausgenutzt werden kann. Aber trotz der verhältnißmäßig 
fchwerlastcnden Ausgaben für diese Justiz haben die kleinen Städte nur höchst 
unvollkommene Gerichte, da die dafür aufgewendeten Mittel dennoch unzu-
länglich bleiben. Bei der Reorganisation unseres Gerichtswesens müßte 
darauf Rücksicht genommen werden, daß eine ordentlich einzurichtende Ge-
nchtsstelle nicht von einer beliebig kleinen Einwohnerzahl erhalten werden 
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kann und daß schon aus diesem Grunde eine Vereinigung von Stadt und 
Land ganz unumgänglich geboten erscheint. 

Die Gesammtausgaben der 11 Städte Livlands betragen für die 
Justiz 66,880 Rub. Wenn nun auch, wie früher bemerkt worden, in 
dieser Summe ein Theil der Adminiftrationskosten der Städte mitenthalten 
ist, so finde ich doch andrerseits, daß die Kosten für Remonte, Beheizung, 
Beleuchtung und Reinigung der zu diesem Ressort gehörigen Locale darin 
nicht aufgenommen sind, wodurch der Fehler hinsichtlich des richtigen Aus-
drucks für die Iustizausgabeu um ein Bedeutendes verringert wird. Je--
denfalls müssen wir die angegebenen Zahlen hier unserem Zwecke dienen 
lassen, da aus dem vorliegenden Material die besonderen Kosten der Ad-
ministration nicht ermittelt werden können. 

Nächst der Justiz ist eine ebenfalls das ganze Land, und nicht bloß 
das Communal-Interesse der Städte betreffende Last: die M i l i t ä r - E i n -
quar t i rung. Sie betragt für die Städte Livlands 109,948 Rub. 

Fassen wir die beiden genannten Lasten für Justiz und Militär zu-
sammen, so finden wir, daß sie von sämmtlichen Steuern und Gebühren 
der Städte 58%, und von den directen und indirecten Steuern fast 40% 
absorbiren, die directen Steuern allem aber um 25,000 Rub. übersteigen *). 
Von den Steuer« der Einwohner werden demnach nur 4 2 % oder 138899, 
Rub. für eigentliche Communalzwecke disponibel verbleiben. 

Wenn nun die sämmtlichen städtischen Ausgaben 835,345 Rub. be-
trugen, so belaufen sich die Ausgaben für Communalzwecke im engsten 
Sinne auf 638,517 Rub. Da von dieser Summe uur 138,899 Rub. 
durch Steuern beschafft werden, so ergiebt sich, daß die Bewohner unserer 
Städte nur 2 1 % der ganzen Verausgabung zur Pflege ihrer Communalzwecke 
durch Steuern, die übrige 79%. aber durch Erträge aus städtischem Eigen-
thum und städtischem Kapital decken. 

Wir hätten nun noch die Steuerverhältnisse der Städte Estlands 
hinzuzufügen. Da aber über diese alles positive Material fehlt, so wird 
uur der Ausweg übrig bleiben, nach Analogie der livländischen Städte die 
betreffenden Daten hypothetisch anzunehmen und so die Lücke auszufüllen. 

An Bevölkerung ergeben die estländischen Städte ungefähr den vierten 

*) Wenn dies das mittlere Verhältniß ist, so consumiren die genannten Ausgaben bei 
einigen Städten sogar sämmtliche Einnahmen aus directen und indirecten Steuern und 
Gebühren, und bei der Stadt Pernau übersteigen sie dieselben noch um 500 Rub., die aus 
dem städtischen Eigenthum hergegeben werden müssen. 
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Theil, oder vielmehr 27% sämmtlicher Städte Livlands, und wir müßten 
daher zu den oben gefundenen Zahlen den vierten Theil hinzufügen, um 
das Gesammibild der städtischen Steuerverhältnisse beider ProviWn zu 
vervollständigen. Da wir aber eben gesehen haben, daß Riga eine zu her-
vorragende Stellung gegen die andern Städte Livlands einnimmt, und es 
im allgemeinen bekannt ist, daß auch Reval bei weitem uicht die durch-
schnittlichen Verhältnisse der kleinern Städte aufzuweisen hat, so glaube ich der 
Wahrheit näher zu kommen, wenn ich für Reval das Mittel der höchst und 
niedrigst per Kopf belasteten Städte Livlands, also Niga's mit 9 Rub. 94 
Kop. und Walls mit 1 Rub. 89 Kop. atfnehme. Dieses Mittel beträgt 
also 5 Rub. 90 Kop., und daher kann die Summe der Revalsche» städ
tischen Ausgaben auf 148,000 Rub. festgestellt werden. — Für die 4 klei-
nen Städte Estlands möchten die Budgets der 8 kleinen Städte Livlands 
ein ziemlich genau zutreffendes Maß der städtischen Ausgaben geben. Im 
Mittel betragen deren Ausgaben 2 Rub. 80 Kop. per Kopf; es. ergiebt sich 
daher für Estlands kleine Städte bei eine Bevölkerung von 5000 Einwoh-
nern die Snmme von 14,000 Rub. als Ausgaben-Budget. 

Das Gefammtbudget der estländischen Städte beläuft sich somit auf 
162,000 Rub., wovon nach den in Livland gefundenen Verhältnissen 
16,844 für die Justiz und 21,322 für die Militäreinquartirung genommen 
werden müssen. 

Die Ausgaben der Städte beider Provinzen stellen sich sonach auf 
997,345 Rub., und zwar werden aus diesen für Justiz- und Militärlast, 
also im Interesse des gefammten Landes, verausgabt 234,998 Rub., für 
die befondern Zwecke der städtischen Communen aber 762,347 Rub. 

3. D i e S t e u e r n des flachen Landes. 
Die Communalsteuern des flachen Landes sind, mit emer kleinen 

Ausnahme, Grunds teuern , von denen jedoch bis jetzt das sogen. Hofes-
land befreit ist. Nur das nach Thalern und Haken veranschlagte sogen. 
Gehorchs- oder Bauerland trägt diese Steuern. Ein Theil derselben, die 
eigentlich vom Eigenthümer zu trage» wären, liegt als unablösbare Last 
auf dem Pächter des Bodens und besteht in Naturalleistung. Dies ist 
die älteste Besteuerung des Landes, welche unter schwedischer Herrschaft 
in der Weise sichergestellt wurde, daß z. B. in Livland von jedem Haken Landes 
6 Thlr. 36 Gr. der Privatnutznießung des Grundherrn entzogen und dem 
Frohnpächter angewiesen wurde, um daraus die öffentlichen Steuern zu er-
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werben. Da nun zugleich für den übrigen Haken Landes eine normirte 
Frohne geleistet wurde, so konnte von Seiten des Grundhern keine weitere 
Last auf die Steuerthaler überwälzt werden. Mit Aufhebung der Frohne 
hörte freilich die Wirksamkeit dieser Anordnung auf, da mit der nicht nor-
mitten Geldpacht ohne weiteres auch eine beliebige Steuerzahlung über-
tragen werden kann. 

Der andere Theil der Grundsteuer ist meistens neuen Ursprungs nnd 
analog den russischen Landesprästanden (3eMCKte IIOBHHHOCTH). Er liegt 
ebenfalls nur auf dem Hakcnlande, muß jedoch von dem Eigeuthümer des 
Landes solange getragen werden, als er es in Pacht vergiebt, und darf 
unter keiner Bedingnng auf den Pächter überwälzt werden. Durch die 
illimitirte Geldpacht wird aber auch diese Ueberwälzuug auf die Bauern er-
möglicht, und vollends wird durch käufliche Acquisttion des Bauerlaudes 
der Bauer gesetzlich zur Traguug auch dieser Last angewiesen. Da nuu 
bereits über die Hälfte des Gehorchlandes in Geldpacht gegeben und ein, 
wenn auch geringer Theil eigenthümlich vou Bauern acquirirt worden, 
endlich aber das Ziel der Reorganisation unserer Agrarverhältnisse die 
Verwandlung des ganzen Gehorchendes in bäuerliches Eigenthum ist, so 
können wir hiermit aussprechen, daß die ganze in Form von Grund-
besteuernng getragene Last — Obliegenheit der bäuerlichen Commune ist 
oder werden muß. 

Die Hauptbelaftung des Bauerlandes ist der Bau und die Remonte 
der Post- und Communicationsstraßen im Lande. Diese Last müssen 
wir als eine solche betrachten, die zum Wohl des ganzen Landes getragen 
wird, im Gegensatz zur Verpflichtung der Erhaltung der Kirchspiels- oder 
Vicinalwege,^die als Communallast im engeren Sinne aufgefaßt werden 
kann. Da der Wegebau eine unablösbare Naturallast der Bauer-Com-
muueu ist, so wird die Abschatzuug derselben schon ans dem Grnnde nicht 
genau ausfallen können, als einmal die Entfernung der belasteten Com-
munen von den Wegebau-Contiugcnten die Erfüllung der Verpflichtung in 
verschiedenem Grade erschwert, dann aber auch durch die Ungleichheit der 
natürlichen Beschaffenheit der Wege die einzelnen Commune» uicht gleich-
mäßig belastet werden. Eine richtige Abschätzung dieser NaturaUast wäre 
nur dann möglich, wenn die Zahl der zum Wegebau verwaudteu Tage-
werke genau bekannt wäre. Es ist mir aber nur möglich geworden vou 
wenigen Gemeinden zn erfahren, wie viel Zeit von ihnen zu der bctref-
fenden Arbeit verbraucht werde. Dnrchschnittliä) scheint es sich heraus. 
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zustellen, daß ein jedes Gesinde im Jahr wenigstens 12 Gespannte zu 
diesem Zwecke anwendet. Demnach beträgt die Zahl der von ungefähr 
34,000 Gesindesstellen aufgebotenen Tagewerke für Livland 408,000. 
Jedes Tagewerk zu 60 Kop. veranschlagt, ergiebt sich eine Belastung von 
244,800 Rub. 

Für Estland wurden im Jahre 1853 durch eine dazu niedergesetzte 
Commission 122,745 Tagewerke als zur Erhaltung, der Wege erforderliche 
Arbeit angenommen. Diese Annahme scheint aber zu gering zu sein, da 
notorisch in mehreren Gegenden Estlands von jedem Gesinde wenigstens 
10 Tagewerke im Jahr zum Wege- und Brückenbau verwendet werden. 
Die wirklich geleistete Arbeit beträgt daher muthmaßlich 204,800 Tage, 
die zu dem oben angenommenen Tagelohn 126,000 Rub. gleichkommen. 

Die Last des Wegebaues beider Provinzen wäre somit durch die 
Zahl vou 370,800 Rub. ausgedrückt. 

Die Post-Fourage, die in natura, vou den Bauergemeinden gestellt 
wird, soll in Livland mit 90,000 Rub. veranschlagt werden *). I n Est
land muß diese Last für 17 Poststationen, bei höherer Fonrage als in 
Livland, anf 40,000 Rub. angenommen werden. Für beide Provinzen 
beträgt demnach die Postfourage 130,000 Rub. 

Die Bauten und Remoute der Pos ts ta t ions-Gebäude werden in 
Livland theils durch Naturallieferung und Geldbeiträge der Höfe bestritten. 
Die Summe dieser Last wird auf 40,000 Rub. angenommen; scheint mir 
aber zu hoch gegriffen zu fem, da aus diese Weise jede Station jährlich 
850 Rub. Remontekosten verursachen müßte. I n Estland werden die Re-
montekostcn der Poststationsgebäude nicht, wie in Livland, durch specielle 
Repartition anf Bauern und Güter erhoben, sondern aus der Ritterschafts-
lasse hergegeben. Der Betrag derselben für 17 Poststationen wird wohl 
geringer als die Hälfte der livländischen Ausgaben für diesen Zweck sein, 
da die estländischen Stationsgebäude in. bescheideneren Verhältnissen erbaut 
sind, und dürfte daher kaum 10,000 Rub. übersteigen. Für beide Pro-
vinzen möchte sonach dieser Posten 40,000 Rub. betragen. 

Es ist jedoch schwer zu entscheiden, ob diese Last ebenso wie die vor-
hergenannte ausschließlich anf steuerpflichtigem Bauerlande ruht, oder ob 
nicht vielmehr ein Theil derselben, der bisher von den Höfen getragen 

*) Es stimmt diese Angabe, wenn man für die 35 alten Poststationen Livlands je 
40 Pferde annimmt und die Erhaltung eines Pferdes mindestens auf 65 Rub. veranschlagt. 
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wurde, in den aus reservirten Rechten entspringenden Verpflichtungen der 
ritterschaftlichen Corporationen fundirt ist. 

Die V i c i n a l - oder Kirchspielswege werden ebenfalls von den 
Nutznießern des Bodengehorchslandes remontirt. Bei der viel geringeren 
Breite dieser Wege (im Verhältniß zu den Poststraßen), der geringeren 
Abnutzung und den nachsichtigeren Anforderungen an die Remonte wird 
diese Lnst von den Communen etwas leichter getragen werden, zumal die 
betreffenden Contingente nie in solcher Entfernung von den Communen 
liegen, wie häufig die der Poststraße. I m allgemeinen sollen die Gesindes-
inhaber nur wenig mehr als die Hälfte derjenigen Zeit zur Remonte der 
Kirchenwege verwenden, die oben bei den Poststraßen angegeben wurde, 
wiewohl das Maß der Last in verschiedenen Kirchspielen verschieden aus-
fallen mag. Bei der Abschätzung der Remontelast auf diesen Wegen wird 
die Annahme, daß sie für beide Provinzen 185,000 Rnb. betragen mag, 
der Wahrheit wohl ziemlich nahe kommen. 

Die P red ige r der protestantischen Kirche in unseren Provin« 
zen ziehen ihre Einkünfte theils aus den zu den Pastoraten gehörigen 
Landgütern, theils aus Naturalprästationen der Landgemeinden und Höfe. 
I n Livland gehören zu den Pfarrlandgütern 128 Haken Gehorchsland, 
in Estland nur 32 estländische Haken, von denen die meisten unbesetzt und 
die in der Wiek und auf den Inseln belegenen von verhältnißmaßig geringer 
Bedeutung sind. Es kommt daher in Estland ein viel größerer Theil der 
Erhaltung der Pfarrer und Küster als Steuer in Anschlag als in Livland. 
Sehen wir von den Erträgen der Pfarrgüter ab, so möchten die livländi-
schen Pfarren nach Analogie der Dörpt-Werroschen Präpositur*), deren 
officielle Inventuren ich einzusehen Gelegenheit gehabt habe, durchschnittlich 
800 Rub. an Prästanden einnehmen, unter welchen nicht nur die Natural-
lieferungen an Korn, Heu, Flachs, Geflügel, sondern auch die von den 
Pfarrgemeinden zu leistende Arbeit eingerechnet ist. I n Estland scheint 
sich nach den mir bekannten Kirchspielen die Durchschnittseinnahme einer 
Pfarre aus den Prästanden auf 1200 Rub. zu stellen. Dagegen sind die 
'Erträge aus den Pfarrgütern weit geringer zu veranschlagen als in Liv-
land. Demnach dürften die Steuerlasten, die die Kirche dem steuerpflichti-
gen Lande verursacht, in Livland 84,000, in Estland 56,000 Rub. be-
tragen, im Ganzen also 140,000 Rub. 

*) Diese beiden Präpofiturm ^strecken sich über 2310 Haken, also über etwas weniger 
als y3 Livlandö. * .. 
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Das Volksschulwesen in unseren Provinzen hat zwar eine nicht 
unbedeutende Zahl von Schulen aufzuweisen, deren Leistungen jedoch so 
beschaffen sind, daß man sie für einen bloß kleinen Anfang des zu Er-
strebenden halten muß. Die Besoldung der Schullehrer, wenn wir sie 
so nennen wollen, besteht fast durchgängig in der freien Benutzung einer 
Landparcelle, deren Größe nach den Verschlagen des Dörpt-Werroschen 
Schuldistricts durchschnittlich auf 7 Thlr. Laudeswerth angenommen werden 
muß. Ob in den übrigen Schuldistricten die Verhältnisse besser oder 
schlechter sind, darüber liegen mir keine bestimmten Daten vor. Nehmen 
wir jedoch für die ganze Provinz das als Norm an, was für % derselben 
gilt, so müßte die Provinz Livland ungefähr 1100 Schulen haben, deren 
Erhaltung demnach 7700 Thlr . Landes oder, die Pacht für 1 Thlr. Lan-
des mit 6 Rub. berechnet, 46,200 Rnb. kosten würde. I m allgemeinen 
kann man vielleicht annehmen, daß die Bauer-Communen die Benntzung 
diefes Schullandes nicht verrenten (wiewohl es hie und da Ausnahmen 
giebt), so daß das Landschulwesen den Communen nur insofern als Last 
obliegt, als sie das Schulgebäude erbauen, erhalten und beheizen. 

I n Estland bestehen fast dieselben Verhältnisse, nur daß das eigent-
liche Schulwesen weniger geordnet und mit weniger Strenge gepflegt wird. 
Ebenfalls sind dort die Schullehr« auf Laud gestellt, das durchschnittlich 
einen noch geringeren Ertrag gewährt als in Livland. Nehmen wir 
die Zahl der Güter Estlands, auf deneu Schulen bestehen mögen, auf 
500 an, so hätten wir für beide Provinzen höchstens 1600 Schulen mit 
einem hoch angeschlagenen Kostenaufwande von ungefähr 70,000 Rub. 

Hiemit wäre nun die Auszählung der vorzüglichsten Naturallasten des 
Gehorchslandes abgeschlossen, und es bleibt uns nur noch übrig das Ber-
hältniß zu beleuchten, in welchem dieselben zu derjenigen Landparcelle 
stehen, die nach gesetzlicher Bestimmung dem Bauern zur Bestreitung aller 
öffentlichen Lasten (zu denen auch die Kopfsteuer gehört) angerechnet war. 
Am deutlichsten wird es werden, wenn wir dazu die geordneteren l iv-
ländifchen Bestimmungen zu Grunde legen. Wie schon oben erwähnt, 
sollen in Livland von jedem Haken Landes 6 Thlr. 36 Gr., also von sammt-
lichen 7500 Haken 48,000 Thlr. , von jeder Frohnleistung an den Hof 
frei bleiben. 

Die vom livländischen Gehorchslande zu leistenden Naturallasten betragen 
1) Bau und Erhaltung der Poststraßen. . . . . . 244,800 Rub. 
2) Postfourage . ' . . . . . ' . . . . . . . 90,000 „ 
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3) Bau und Remonte der Stationen . . . . . . 30,000 Rub. 
4) Bau und Remonte der Vicinal-Wege . . . . . . 122,000 „ 
5) Prästanden an Prediger und Küster . . . . . 84,000 „ 

Summa: 570,800 Rub. 

Demnach hätte das Steuerland von jedem Thaler einen Reinertrag von 
fast 12 Rub. zu liefern, während der mittlere Pachtsatz für den Thaler 
nur 5 Rub. ist. Abgesehen davon, daß die Steuerlast im Laufe der Zeit 
wie wir sehen, viel stärker gestiegen ist als der Nutznngswerth des Landes, 
so ist auch nicht zu übersehen, daß nach den verschiedenen Localitäten der 
Ertrag des Thalers Land sehr verschieden, ja vielleicht um das Doppelte 
hoher oder niedriger sein möchte. Wie schwer die Ueberbürdung einzelner 
Gegenden dnrch die Naturalleistungen werden mag, ist ersichtlich. 

Die in.natura geleistete Grundsteuer beider Provinzen besteht unn: 

1) in dem Bau und der Remonte der Poststraßen . . 370,800 Rub. 
2) der Postfourage . . . . . . . . . . . . 130,000 „ 
3) den Bauten und der Remonte der Stationsgebäude . 30,000 „ 
4) der Unterhaltung der Viciualwege . . . . . . 185,000 „ 
5) der Besoldung der Pfarrer und Küster . . . . . 140.000 „ 

in Summa: 855,800 Rub. 
BoU.den Geldf teuern des steuerpflichtigen Landes nimmt die her-

vorragendfte Stelle diejenige ein, die unter dem Namen der Landes-
prästanden von sämmtlichen Gutsbesitzern als Eigenthümern des Bauer-
pachtlandes in die Ritterschafts kaffe eingezahlt wird. I n Livland betrug diese 
Steuer im Durchschnitt der Jahre 1860, 61 und 62 104,000 Rub. außer-
dem wurde noch 1 Rub. 79 Kop. per Haken zu der allerhöchst bestätigten 
Besoldung der Kirchspielsgerichte erhoben, —13,425 Rub., also in Summa 
117,425 Rub. 

Wie oben mit den eftländischen Städten, so sind wir auch hier in 
Verlegenheit, M i dem Budget der eftländischen Landesobliegenheiten nichts 
in Erfahrung gebracht zu haben. Aus den Quittungen, welche die est-
ländische Ritterschaftskanzellei über die Einzahlung von verschiedenen repar-
tirten Steuern und Leistungen ausfertigt, ist eben nichts weiter zu entneh-
men, als daß eine bestimmte Summe aus der Kaffe eines Gutsbesitzers 
in die Kaffe der Ritterschaft übergegangen ist. Solchen Zahlenden, 
denen es gesetzlich nicht gestattet zu werden braucht, die Schwelle des Nit-
terhauses anders als zum Empfange solcher Quittungen zu überschreiten, 
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soll auch gesetzlich die Auskunft über den Titel ihrer Zahlungsverpflich-
tung verweigert werden dürfen! Nach Thl. II § 242 der Provinzial-
gesetze ist jeder Eingeweihte zum tiefsten Stillschweigen verpflichtet — also 
ist jede Auskunst auf ordentlichem Wege abgeschnitten. 

Sehen wir uns aber die specificirten Listen der livländischen Landes-
lasten genau an, so finden wir, daß die einzelneu Posten in denselben eben 
so in Estland im Anschlag der sogenannten Landesobliegenheiten vorkommen 
müssen, und wir können voraussetzen, daß nur die Zahlen sich im Ber-
hältniß der Größe der Provinz verändern werden. Schließen wir solche 
Posten ferner aus, die in Estland aus speciellen Gründen gar nicht in 
Betracht kommen können, so werden wir bei der Geringfügigkeit der übrig-
bleibenden Summe der Landesobliegenheiten für die Gefammtübersicht 
keinen großen Fehler einführen können. 

Von den livländischen Landesobliegenheiten sind zu diesem Zweck in 
Abrechnung zu bringen: 1) die Kosten des Chaussee-Baues und der Re-
monte mit 49,506 Rub. und 2) die Besoldung der Ordnungsrichter mit 
27,883 Rub. — da in Estland weder Chausseen gebaut, noch die Lan-
despolizeien besoldet werden — also in Summa: 77,389 Rub., so daß 
zur Vergleichung von den livländischen Landesobliegenheiten nur die Summe 
von 26,611 Rub. nachbleibt. Nach dem Verhältniß der Hakengröße*) 
beständen demnach die estländischen Obliegenheiten muthmaßlich in 13,000 R. 

Zur Besoldung der 4 Kreisgerichte Estlands wurde bisher von den 
Landgemeinden ein Kornbeitrag geliefert, der jedoch jetzt meist durch Geld 
abgelöst wird, und ungefähr 50 Kop. vom Haken, also im ganzen 
3450 Rub. beträgt. 

Für die Land es Polizei werden ferner die estländischen Bauerge-
meinden zur Besoldung der hakenrichterlichen Boten, der Etappen-Kasernen-
Beleuchtung und Bereinigung, sowie zur Ablösung der Schießstellung für 
den Arrestanten-Transport mit ungefähr 1 Rub. jährlich per Haken be» 
lastet. Diese Steuer beträgt also für die ganze Provinz 6915 Rub. 

Es besteht mithin die ganze in Geld erhobene Grundsteuer für 
beide Provinzen: 

*) I n Llvlcmd kommen auf den Haken 517 Lofstellen Ackerland und Wiese. Hienach 
haben 1,872,791 Lofstellen Estlands 3700 Haken. Nach Uexküll .Veizeichmß der Ritter-
gute» M a n d s " S . 74 kommen 6915 estl. Haken gleich 3300 livl. Haken. Aber Uexküll 
bringt nur 18Dessatinen Ackerland als zum Haken gehörig in Anrechnung, während doch 
155,489 Deffätinen Bauerackerland 22 Deff. auf jeden Haken ergeben, mithin der estlän» 
difche Haken größer als 36,, Thlr. fein muß. 
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1) aus den sogen. Landesobliegenheiten. . . . . . 117,000 Ruh. 
2) den Beiträgen zur Besoldung der Kirchspielsgerichte 

in Livland . . . . . . . . . . . . . . 13,425 „ 
3) den Beiträgen zur Besoldung der Kreisgerichte in Estland 3,450 „ 
4) den Beiträgen zum Besten der Landespolizei in Estland 6,915 „ 

in Summa: 140,790 Rub. 
Wir gewinnen nuu die Größe der Grundsteuer überhaupt durch 

Zusammenstellung 
1) der Natural-Grundsteuer . . . . . . . . . 855,800 Rub. 
2) der Geldgrundsteuer . 140,790 „ 

in Summa: 996,590 Rub. 

Wenn wir das sämmtliche Gehorchsland Livlands, nach dem gewiß 
nicht niedrigen Satze von 12,000 Rub. per Haken, mit 90,000,000 Rub. 
und das Gehorchsland Estlands, nach den bis jetzt effectuirten Verkäufen 
zu 5000 Rub. per Haken, mit 34,500,000 Rub., also das Gehorchsland 
beider Provinzen mit 124,500,000 Rub. Kapitalwerth berechnen, jo müßte 
der Reinertrag des Grund und Bodens mindestens 7,221,590 Rub. be-
tragen, damit — wenn von ihm die oben ermittelte Grundsteuer in Abzug 
gebracht wird — die Rente mit 5 % nachbleibt. Es beträgt also die 
Grundsteuer des Gehorchslandes, 13,« °/o des Reinertmges. Da nun aber 
überall, wo eine Grundsteuer nach geregeltem Kataster erhoben wird, der 
Taxwerth des Bodens immer unter dem variabel» Kaufpreise steht, so ist 
es möglich, daß die Grundsteuer vom Gehorchslande Liv- und Estlands 
einen höhern Proceutsatz des tazirten Reinertrags ausmachen wird, der 
möglicherweise die Höhe von 16 % erreichen könnte. 

Diesem, mit 89 n Rub. per Haken oder 1 Rub. 11 Kop. per Thlr. 
besteuertem Gehorchslande gegenüber steht das steuerfreie Hofesland, das, 
wenngleich an Aeckern und Wiesen ärmer, an Areal und andern Nutzun-
gen und Vorrechten jenem überlegen ist. 

Allerdings stoßen wir in den Repartitionen der ritterschaftlichen „Laden-
und Bewillignngsgelder," auf einen nicht unbedeutenden Posten unter dem 
Namen „ritterschaftlicher Etat und Ladengelder," wonach die Besitzer der 
Rittergüter im Verhältniß ihres Gehorchslandbesttzes in Livland fast 20, 
in Estland circa 12 Rnb. per Haken in die Ritterkasse zahlen. Aber wir 
haben vollen Grund Anstand zu nehmen, diese Zahlungen als Landes-
oder als Communalsteuern zu registriren. 

Valtische Monatsschrift. 6. Jahrg. Bd. XL Hft. 2. 8 
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Betrachten wir die Repartitionsliste der ritterschaftlichen Etat- und 
Ladengelder genauer, so lassen sich die einzelneu Posten in zwei streng ge-
schiedene Kategorien bringen; 

1) Kosten der Landes-Repräsentation, ritterschaftliche Pensionen und 
Unterstützungen, diverse Landtagsbewilligungen, Ausgaben für Adelsdiplome, 
Ermittelung von Urkunden, Stipendien, Militairzöglinge. 

2) Kosten der Rekrutencommission, Mehrausgaben für Poststationen, 
Quartiergelder für verschiedene Behörden, Landschulen und Kirchenwesen. 

Wenn wir nun hinsichtlich der ersten Kategorie, welche vorzugsweise 
die repräsentative Function und die Machtstellung der Adelscorporationen 
betrifft, gewisse Ergebnisse unserer Provinzialgeschichte in Anschlag bringen 
— wie z. B . das immer exclusiver gewordene Güterbesttzrecht, die nur 
langsam abgerungene agrarische Entwickelung des flachen Landes und end-
lich die unseren Provinzen im allgemeinen drohende Gefahr, auf Kosten 
ihrer Antonomie zu verspäteten Concessionen an den Zeitgeist genöthigt 
zu werden, so können wir kaum den Punkt finden, wo die ritterschastlichen 
und die allgemeinen Landesinteressen coincidiren: wir müssen es unumwun-
den aussprechen, daß die Beiträge der ersten Kategorie nicht „Landes-
steuern" genannt werden können. 

Was die zweite Kategorie betrifft, so enthält sie Verausgabungen im 
Interesse gewisser Verwaltungszweige. Wenn wir es unterlassen, diese 
Verwaltung einer Kritik zu unterwerfen, so müssen wir doch hervorheben, 
daß die Berechtigung dazu als ein vorzügliches Privilegium von der Adels-
Corporation in Anspruch genommen und festgehalten wird. Da nun aber 
diese Verwaltungsberechtigung zur Machtstellung derselben beitragen soll 
und in der That nächst dem ausschließlichen Güterbesitz das bedeutendste 
Attribut der Ritterschaften bildet, so wäre es bil l ig, daß sie auch die betref-
fenden Kosten auf Rechnung ihres Corporations-Interesses zu setzen hätten. 

Wir glauben nicht im Entferntesten, daß das Land sich einer gerin-
geren Steuerlast zu erfreuen haben wird, wenn der Adel feine Prärogative 
in der oben erwähnten Beziehung aufgeben sollte; im Gegentheil müssen 
die Steuern nothwendiger Weise bei der bevorstehenden Reform noch er-
höht oder die Verwaltungsmittel von anderer Seite beschafft werden. 
Aber gerade der Umstand, daß diese Verwaltungszweige nicht mehr V M 
Interesse eines Standes sondern von dem allgemeinen Landesinteresse ge-
tragen sein werden, wird eine weit größere Steuerlast nicht nur ertrag-
lich, sondern auch förderlich zu machen geeignet sein. 
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Zur Vervollständigung unserer Aufzählung der Steuern von dem flachen 
Lande müssen wir noch folgende Posten erwähnen: 

1) Die in Livland erhobene Steuer von 4 Kop. per Revisionsseele 
zur Besoldmg der Kirchspielsgerichte. Nimmt man die männliche 
BevölketMg auf 400,000 Seelen an,, so entspricht dieser Steuer die 
Summe von 16,000 Rub. 

2) Eine ebenfalls nach Seelen repartirte Steuer, die Rek ru ten -
steuer, die für, jeden Rekruten mit andern unvermeidlichen Ausgaben 
mindestens 25 Rub. beträgt. Bei einer durchschnittlichen Aushebung von 
4 Mann auf 1000 haben die Provinzen 2160 Rekruten zu stellen und 
diese mit 54,000 Rub. auszusteuern. 

3) Zur Unterstützung der Militaireinquartierungslast der Stadt Reval 
trägt das flache Land Estlands 3y 2 Kop. per männliche Revistonsseele 
bei. Für eine männliche Bevölkerung von 135,800 Seelen beträgt dieser 
Beitrag 4753 Rub. 

4) Einen bedeutenden Posten unter den Communallasten müßten, wie 
man erwarten sollte, die Verwaltungskosten der Gemeinden verursachen; 
, da unsere Landgemeinden aber nicht im entferntesten als selbständige Or-
ganismen gelten, weil sie genau genommen nur^ Institute sind, um der 
Staats^tttzievüng Heg.enüber das- Eingehen der/Gftuern. zu gqrantiren und 
dem GMbMrn die von der, Gutsverwaltung .untrennbare gutsherrliche 
Gewalt^'hMdgerecht .zu machen, .so .läßt sich daraus felgerichtig schließen, 
daß auch lein ComMUNaliNteresse vorhanden und die Gemeindeverwaltung 
als ein dem Einzelnen fremdes Wesen so gleichgültig als irgend möglich 
behandelt, wird. Die dürftige Salarirung der Gemeindebeamten steht 
m keinem V'erhätniß mit den Leistnngen, die man ihnen von Seiten der 
Landespolizei zumnthet, und entspricht nur dem Maßstabe einer vergange-
neu Zeit, da der Wohlstand Anferet Landgemeinden so darmederlag, daß 
der M ß t Wwerb der täglichen Nahrung für einen glücklichen Zustand 
galt. I « L i v l M , WDeDemWdebeHMte^,zugleich zu einem Richter-Col-
legium für BagateAsachen cqMtnir t stnp,7 «betragen die Kosten der Sala-
rirung durch obligatorische Abstellung eines Schriftführers ein Bedeutendes 
mehr als in Estland. Uebrigens variireu die Besoldungen so sehr, daß 
man aus einzelneu hekannten Fällen kaum auf eine annähernd richtige Zahl 
der durchschnittlichen Verausgabungen der Gemeinde zu,dem erwähnten 
Zwecke schließen darf. Muchmaßlich jedoch wivd die Summe sämmtlicher 
Besoldungen der Gemeindebeamten nicht 105,000 Rub. überschreiten. 

8 * 
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Fassen wir nunmehr diese nach dem Prinzip der Kopssteuer getrage-
nen Gemeindelasten zusammen, so haben w i r : 
1) die Steuer zur Besoldung der livländischen Kirchspiels-

gerichte mit . . . . . . . . . . . . . 16,000 Rub. 
2) die Rekrutensteuer . . . 54,000 „ 
3) die Unterstützungssteuer für die Stadt Reval in Ve-

treff der Militair- Einquartierungslast . . . . . 4,753 „ 
4) die Besoldung der Gemeindebeamten . . . . ' • . : » 105,000 „ 

in Summa: 179,755 Rub. 

Es beträgt mithin die aefammte von den Communen des stachen 

Landes zu erhebende Steuerlast: 
1) die Grundsteuer 996,590 Rub. 
2) die Personalsteuer . . . . 179,753 „ 

in Summa: 1,176,343 Rub. 

Von dieser Erhebung werden zu allgemeinen, das Land betreffenden 

Zwecken verwandt: 

1) für die Justiz 32,875 Rub. 
2) für Wege und Posten 
3) im Ressort des Ministeriums des Innern 
4) für das Militair 
5) für die K i r c h e . . . . . . . . . 

580,306 
35,367 
63,040 
140,000 

in Summa: 851,588 Rub. 
und zu eigentlichen Communalzwecken 

1) für die Polizei 34,755 Rub. 
2) Vicinal-Wege . . . . . . . . . . . . . . 185,000 „ 
3) Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . 105,000 „ 

in Summa: 324,755 Rub. 

Als Endsumme aller sowohl städtischen als ländlichen Communal-
steuern ergiebt sich uns nun 997,345 + 1,176,343 =2,173,688 Rub. — 
wovon für allgemeine Landeszwecke 1,086,566 und für Commuualzwecke 
1,087,102 Rub. in Rechnung zu stellen sind. 

Es vertheilen sich diese Verausgabungen per Kopf der sämmtlichen 
Bevölkerung mit 1 Rub. 77 Kop. und zwar tragen die städtischen Ein-
wohner ungefähr 7 Rub. 20 Kop. und die Bewohner des stachen Landes 
1 Rub. 8 Kop. per Kopf, 
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Es treffe» also die für die allgemeine Landesverwaltung gemachten 
Ausgaben den städtischen Einwohner mit 1 Rub. 70 Kop. und den Be-
wohner des flachen Landes mit 78 Kop.; die Communalausgaben aber 
den Städter mit 5 Rub. 50 Kop. und den Bewohner des stachen Landes 
mit 29 Kop. auf den Kopf. 

Wir haben in dem ersten Theil dargethan, wie die Bevölkerung un-
lerer Provinzen in Bezug auf die Staats- und Provinzialverwaltung gegen 
manche Staaten Europa's und selbst gegen die vorzüglichst belasteten Pro
vinzen derselben, um einen bedeutenden Theil höher besteuert sind, und 
sollten nun erwarten dürfen, daß der Vergleich in Bezug auf Communal-
besteuerung um so günstiger für sie ausfallen werde. Wir finden aber 
wiederum, daß sowohl Städte als flaches Land bei uns in dieser Hinsicht 
eine um 100 % höhere Belastung tragen als in Preußen, wo nach 
v. Reden (Deutschland und das übrige Europa) die ländlichen Communal-
lasten 60 Kop. per Seele ausmachen. 

Noch ist hervorzuheben, daß die Städte 58 % und das flache Land 
76 % aus diesen Communalsteuern zu solchen Ausgaben verwenden muffen, 
die im übrigen Reiche, sowie in fremden Staaten, aus den öffentlichen 
Steuern bezahlt zu werden pflegen, so daß das flache Land zu eigentlichen 
Communalzwecken kaum die Hälfte von dem verwenden kann, was z. B. 
in Preußen dafür verausgabt wird. 

Stellen wir nun schließlich nach dem Zwecke der Verwendung sowohl 
die Staats- als auch Communallasten zusammen, so steuern unsere Provinzen: 
1) zur allgemeinen Reichsverwaltung . . . . . . 5,456,773 Rub. 
2) zur Provinzial- oder Localverwaltung . . . . . 1,613,397 „ 
3) zur Communalverwaltung . . . . . . . . 1,087,102 „ 
4) zur Steuererhebung 364,675 „ 

in Summa: 8,521,947 Rub. 
Es erhöht sich demnach der im ersten Theil berechnete Steuerbetrag 

noch um 88 Kop. per Kopf zum Besten der Reichs- und Provinzialver-
waltung und im Ganzen, mit Einschluß der Communalverwaltung, noch nm 
1 Rub. 70 Kop., so daß die Totalbefteuerung des Bewohners dieser Pro-
vinzen fast 7 Rub. beträgt. (Schluß folgt). 

N. W i l c k e n « 
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Dtt Wechsel in unsern Sitten und Gebrauchen. 

3$5te die Sprache der unmittelbare Ausdruck des Gedankens ist, so kann 
die äußere Erscheinung des Menschen in Haltung und Geberde als mittel-
bare Kundgebung seines innern Lebens betrachtet werden. Ist aber das 
Wort seiner ursprünglichen Bestimmung so weit entfremdet, daß es nur zu 
oft dazu mißbraucht wird „die Gedanken zu verbergen", so kann auch das 
Benehmen der Menschen, wo es durch Gewohnheit zu einer festen Form 
für die Gesammtheit geworden, nicht immer als der getreue Ausdruck der 
Gesinnung und Gcfühlsweife des Einzelnen angeschen werden, sondern 
muß ebenfalls jenem Mißbrauch unterliegen. Ein zur Gewohnheit gewor-
denes BetraM nennen wir S i t t e ; der Ursprung derselben ist jedesmal 
auf ein wiMHes inneres Bedürfniß zurückzuführen, welches indessen viel 
kürzere. ̂ bMdauer hat als jene Gewohnheit, die früher oder später als 
leere Form zurückbleibt, während neue Bedürfnisse neue Formen erschaffen, 
welche ihrerseits den ihnen zu Grunde liegenden Anlaß überdauern. 

Wie nun der Einzelne keine Sprache für sich haben kann, da der 
Zweck derselben, die Mittheilung des Gedankens, nur erfüllt wird, wo eine 
gewisse Gesammtheit dieselbe Ausdrucksweise kennt und versteht; so kann 
auch die Sitte als Ausdruck der Gesinnung und Gefühlsweise nur inner-
halb gewisser Grenzen herrschen und verstanden werden. Diese Grenzen 
sind enger, oder weiter, je nachdem sie ganze Völker oder innerhalb dersel-
ben einzelne Gemeinschaften umfassen. Sprache und Sitte bezeichnen den 
Grundcharakter jedes Volkes, wie jeder Zeit, jeder einzelnen Entwickelung«, 
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Periode; in ihren feinern Schattirungen aber auch den Grundcharakter jedes 
Standes, jedes Bildung«- und Gesellschaftskreises. 

Wenn nun das Wesen der Sit te in einer gewissen Gemeinsamkeit der 
Gewohnheiten liegt, wird sie sich um so verschiedenartiger gestalten, je we-
niger Verkehr die Völker, Stände, Vildungskreise, ja sogar die Familien 
unter einander haben, dagegen aber immer gleichartiger werden, je naher 
sich dieselben treten. I n unserer Zeit, da der Weltverkehr so mächtig auf 
die Ausgleichung der Besonderheiten wirkt, da die Schranken, welche die 
Völker trennten, immer mehr zusammenzusinken scheinen, wird die Verschmel-
zung der Sitten immer sichtbarer und unaufhaltsamer. Wenn auch neben 
der Gewalt dieses verallgemeinernden Processes fortwährend ein Bestreben 
der Sonderung bemerkbar ist, so kann dasselbe, wie es scheint, doch nur aufhat-
ten, nicht hindern. Am sichtbarsten muß jene Verschmelzung in den sogenannten 
höheren Kreisen sein, da diese am meisten Verkehr unter einander haben, 
durch Reisen und längern Aufenthalt ihrer Glieder in fremden Ländern 
einander näher gebracht werden uud dnrch Muße begünstigt der allgemein 
menschlichen Neigung zur Geselligkeit ungehindert folgen können; sie muß 
aber allmählig auch in die untern Schichten der Gesellschaft herabsteigen, 
und dieses geschieht schneller oder langsamer, je nachdem dieselben mehr 
oder weniger schroff von einander getrennt sind. 

Haben wir. diese zunehmende Gemeinsamkeit zu fürchten oder herbei-
zuwünschen? Diese Frage kann in verschiedenster Weise beantwortet werden 
und jeder Meinung wird eine gewisse Berechtigung zugesprochen werden 
müssen. Allgemein gefaßt wird sich indessen der Satz aufstellen lassen: 
daß jede gute Sitte möglichste Verbreitung, jede üble möglichste Beschrän-
küng verdient. Wenn nun der Gegensatz von gut und übel nicht überall 
in der Sitte deutlich genug hervortritt, um eine unzweifelhafte Entscheidung 
zuzulassen, so ist es doch vielleicht die Herrschaft des Geisteslebens über 
das leibliche Leben, die wir als das Wesen guter Si t te bezeichnen können. 
Wenn nun die Sitte oder die gemeinsam gewordene Gewohnheit alles um-
faßt, was wir ohne jedesmaliges Nachdenken zu thun pflegen, weil wir 
es schon oft gethan oder thun gesehen haben, so wird es nicht überflüssig 
sein, an unsere Sitten und Gewohnheiten heranzutreten, die Berechtigung 
ihrer Dauer zu prüfen, um dann, was sich als völlig leere Form erweist, 
unbedenklich fallen zu lassen. Freilich lehrt die Erfahrung, daß auch Ge-
brauche, die längst als thöricht erkannt find, noch eine gewisse Zeit fort-
bebe» und nur sehr langsam der Vergessenheit anheimfallen. 
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Der Wechsel, welcher nothwendiger Weise bei verändertem Inhalte 
auch in unsern Lebensformen vor sich gehen muß, wird unverkennbar noch 
beschleunigt durch das in der Menschennatur liegende Bedürfniß, sich vor 
der Menge hervorzuthun, sich über dieselbe zu erheben. Dieses Bedürfniß, 
welches die Quelle so vieles Edlen und Schönen ist, drängt zugleich zu 
allerlei Veränderungen, welche ohne höhere Zwecke nur jenes Hervorthun 
erstreben, ihre Wurzel also wesentlich in der menschlichen Eitelkeit haben. 
Is t die erstrebte Auszeichnung einzelnen Personen gelungen, die sich durch 
Rang, Reichthum, Schönheit oder andere Eigenschaften über die Menge 
erheben, so wird man diese sogleich eifrig bemüht sehen, sich diejenigen 
Aeußerlichkeiten, welchen der errungene Erfolg zugeschrieben wird, möglichst 
bald anzueignen, in dem Wahne dadurch Aehnliches zu erzielen. 

Ans jenem Streben nach Auszeichnung und diesem beständig thätigen 
Nachahmungstriebe ging jene beinahe dämonische Macht hervor, welche 
wir jetzt mit dem Worte M o d e bezeichnen. Wi r können uns bejnahe 
etwas darauf einbilden, daß wir in unserer deutschen Sprache kein Wort 
haben, welches mit diesem französischen Ausdruck in seiner gegenwärtigen 
Anwendung ganz gleichbedeutend wäre. Wenn er ursprünglich auch nur 
Art und Weise hieß, ist doch durch den Gebrauch der Begriff des Wech-
fe ls vollkommen mit demselben verschmolzen, und zwar eines nicht Vernunft-
gemäßen, sondern vollkommen launenhaften Wechsels. W i r sind deßhalb 
auch gewöhnt ihn nur für ganz äußerliche Dinge, am meisten für wechselnde 
Kleidertracht zn gebrauchen. Doch wird es immer schwer sein zn bestim-
men, wo der willkürliche Wechsel an die Stelle ber vernunftgemäßen Ber« 
änderung tritt. 

Wi r unternehmen in dem Folgenden unsere gegenwärtigen Sitten und 
Gewohnheilen der Reihe nach zu prüfen, und bringen die Jetztzeit zu dem 
Zwecke zuweilen in Vergleich mit einer nicht allzu entfernten Vergangenheit, 
welche der Mehrzahl unserer Leser noch im Gedächtniß sein dürfte. W i r 
thun dieses nicht um „der guten alten Zeit" ein Loblied zu singen, sondern 
um vergleichend zu untersuchen, ob und wie weit wir seitdem zum Bessern 
fortgeschritten sind. 

Wir betrachten. zunächst den Wechsel in unserer S p r a c h - u n d 
S c h r e i b a r t . Dieser hängt mit der geistigen nationalen Entwickelung, 
ja mit der im allgemeinen erlangten Bildung zu genau zusammen, als daß 
sich immer genau unterscheiden ließe, was darin ein Fortschritt und was 
willkürliche Veränderung zu nennen sei. Wo aus der Sprache selbst ein 
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Zuwachs derselben oder auch nur eine erweiterte Anwendung der Wörter 
hervorgeht, ist diese Bereicherung vollkommen gerechtfertigt dnrch den erwei-
terten Ideenkreis, der sie nöthig machte; selbst Fremdwörter, die wir mit 
der fremden Sache erhalten, haben eine Art von Bürgerrecht, bis ein deut-
sches Wort sie ersetzen kann. M i t der Kenntniß verschiedener Sprachen, 
mit der zumal in unseren Provinzen nicht seltnen Gelegenheit, ja sogar 
Nothwendigkeit, sie abwechselnd zu sprechen, hängt die Gewohnheit sehr 
nahe zusammen, sie sich, unter einander ergänzen zu lassen. W i r sehen 
nicht immer ein, warum wir einen treffenden Ausdruck aus eiuer fremden 
Sprache nicht in dem Augenblicke übertragen sollen, wo er die Sache voll-
kommen bezeichnet und doch müssen wir gegen diese Gewohnheit immer-
während auf der Hut sein, weil sie so leicht ein unschönes Gemisch erzengt. 
Das in unsern Tagen lebendiger gewordene Nationalgefühl hat auch auf 
unsere Redeweise schon sehr merklich gewirkt und zu der wunderlichen Er-
scheinung geführt, daß Fremdwörter, insbesondere entstellte französische Aus-
drücke jetzt am häufigsten von dem ganz ungebildeten Deutscheu gebraucht 
werden, welcher darin dem feinen Ton nachzustreben dachte und nun das 
Zerrbild desselben noch festhält. Der Gebildete ist unterdessen in einem 
unmerklichen Befreiungskampfe begriffen, der freilich nicht mit einer Vö l -
kerfchlacht ausgesuchten werden kann, sondern große Ausdauer verlangt, 
damit die Reste mehr als hundertjähriger Knechtschaft endlich ganz abge-
schüttelt werden können. 

Aus der Schriftsprache sind die ganz oder halb französischen Wörter 
schon beinahe verschwunden; in der mündlichen Rede aber erhalten sie sich 
noch immer in nicht geringer Anzahl, zum Theil wohl unterstützt durch die 
gelehrte lateinische Verwandtschaft. Von unsern Briefen verschwinden all-
mählig die französischen Aufschriften; aber wir nennen dieselben noch immer 
„Adressen". Der „Monsieur" ist schon lange verbannt; die „Mademoiselle" 
ist ein deutsches Fräulein geworden; aber die Umwandlung der bürgerlichen 
„Madame" in eine bloße Frau findet große Schwierigkeiten, wenn man 
dem Namen ihres Mannes nicht irgend einen Titel vorsetzen kann. Die 
„Cousins" haben wir mit Vettern vertauscht, die Cousinen aber wollten * 
sich nicht übersetzen lassen. Neffen und Nichten sind deutsch geworden, 
Onkel und Tante aber noch französische Verwandtschaft geblieben. Z u 
dem Oheim würde man sich schon entschließen, über die Muhme und Base 
aber kann man sich nicht recht einigen, uud selbst die deutsch-französischen 
Wörterbücher zeigen darin eine ganz wunderliche Begriffsverwirrung. I n 
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einem Verzeichniß von Titeln, oder vielmehr Amtsnamen, werden wir noch 
eine Unzahl französischer Benennungen finden, vom Gouverneur bis zum 
Sekretairen, vom Corps«Commandeur bis zum Lieutenant und Cadetten, 
vom Banquier bis zum Commis u. s. w. Da wir indessen von unserer 
Verirrung einmal in die rechte Bahn eingelenkt haben, so wird auf fort-
gesetzte Bemühungen zur Sprachreinigung zu rechnen sein. I n fernen 
Jahrhunderten mag freilich eine andere Gefahr unserer Sprache warten, 
die Gefahr mit den übrigen europäischen Sprachen in eine Universalsprache 
zu verschmelzen. Werden die nnermeßlichen Büchermauern, die freilich 
lange Schutz gewähren können, immer diesen Zweck erfüllen? 

Unsere Sprachsitte ist, wie wir gesehen haben, offenbar in einem Fort-
schritte zum Besseren begriffen: die Ausdrucksweise wie die Aussprache ver« 
edelt sich sichtlich. Wenden wir uns nun zu den herrschenden Gewohn-
heilen im schriftlichen Verkehr, worunter wir vorzugsweise die B r i e f f o rm 
verstehen, da nicht nur schriftstellerische Leistungen, sondern auch geschäftliche 
Auffassungen dauernderen Gesetzen unterliegen. 

I m Ganzen sind wir auch im Briefstyl zu größerer Natürlichkeit zu-
lückgelehrt, als unsere Voreltern für erlanbt hielten, doch haben wir im-
mer noch etliche todte Formen, die wir abzustreifen uns entschließen sollten. 
Zu diesen gehören die Anredeformeu so wie die Aufschriften. Das Bei-
wort für das Geborensein nimmt sich doch gar zu wunderlich aus in seinen 
verschiedenen Abstufungen für die höhern und geringeren Grade der Vor-
nehmheit. Da das Bestreben, durch vermehrte Sylbenzahl höhere Ehren 
zu ertheilen, bald eine Grenze finden mußte, gerieth man in solche Ver-
wirrung, daß das hochtönendere Beiwort oft viel Geringeres ausdrückt als 
das einfachere. Der Handwerker heißt Edelgeboren oder gar Hochedelge-
boren, der Graf nur Hochgeboren, der Pfarrer Hochwohlehrwürden, der 
Propst Hochehrwürden, u. s. w. Nur die unterste Stufe des Geborenseins 
blieb unbezeichnet im Briefstyl, vielleicht wohl weil man an solche Leute 
überhaupt nicht schrieb, doch setzen die Ausdrücke: „von Geburt, von Fa-
milie", die sonst in Wort und Schrift uicht selten waren, die Annahme 

* des Gegentheils voraus. Auch der geheimnißvolle Genitiv „Seiner" oder 
„Ihrer", ja wohl gar „ Ih ro" könnte längst weggelassen oder durch das 
einfache Wörtchen „An" ersetzt sein. 

Wie die Aufschriften und Anredeformen unsere Anerkennung aller 
Würden des Empfängers des Briefes ausdrücken, so soll der Schluß unser 
Verhällniß zu demselben angeben, ein Gebrauch, welcher unsere Wahrheit«-
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liebe nur zu oft auf die härteste Probe stellt. S o sparsam wir mit unse-
rer Achtung auch sonst sein mögen, in Briefen ist die Zusicherung derselben, 
bis zur Hochachtung gesteigert, immerhin das Allergeringste was der Fremde 
zu fordern berechtigt ist, seitdem die Ausdrücke der Unterthänigkeit, des 
Gehorsams, der Dienstwilligkeit u. f. w. einigermaßen außer Gebrauch ge-
kommen sind. Wenn wir gar nichts Anderes zu sagen wissen, brauchen 
wir wenigstens den Superlativ der Ergebenheit und glauben damit am 
wenigstens versprochen zu haben. 

Mehr als die Höstichkeitsformen des brieflichen Verkehrs dem Wechsel 
unterworfen zu sein scheinen, sind es offenbar die des gese l l igen U m -
gangs. Der feine Weltmann aus den ersten Jahrzehnten dieses Jahr-
Hunderts würde, wenn er sein Benehmen in keiner Weise verändert hätte, 
in den Kreisen der neueren Gesellschaft durch sein Auftreten eben so auf-
fallen wie durch seine Kleidertracht. Schon die Begrüßnngsformen sind 
verwandelt. Nach der Weltherrschaft der französischen Verbeugung, für 
deren männliche und weibliche Art wir kaum einen unterscheidenden Aus-
druck haben, wenn wir nicht etwa Verbeugung und Verneigung als ver-
schieden gelten lassen — nach der fast gleichzeitigen milden aber unbeque-
men Regierung des Kusses auf M u n d , Wange oder Hand, sind wir bei 
dem englischen Händedruck angekommen, welcher bei all seinen Vorzügen 
doch auch vielfachem Mißbrauch unterworfen ist. Da er bei einigermaßen 
genauer Bekanntschaft eintritt, gewährt es zuweilen einen beinahe lächerli-
chen Anblick, wenn der Eintretende nicht eher in der Gesellschaft zur Ruhe 
kommt, bis er die einzelnen Glieder derselben der Reihe nach angefaßt hat. 
Dabei giebt es der feineren Rücksichten nicht wenige zu beobachten., Es 
darf das Verhältniß des Händedrucks nur von derjenigen Person eingeführt 
werden, welcher eine Art von Vorrang gebührt, sei dieser nun auf Geschlecht, 
Stand oder Alter gegründet. Es würde sich übel schicken, wenn die I u -
gend dem Alter, oder der junge Mann der Dame, oder der Untergebene 
dem Vorgesetzten die Hand entgegenstreckte^ ehe dieser damit begonnen das 
Recht zuzugestehen. Denn ein Recht wich dieser Gebrauch, welches, einmal 
zugestanden, ohne Beleidigung nicht wieder entzogen werden kann. M i t 
dem Kusse, welcher namentlich zwischeu Männern in feiner gewöhnlich drei-
maligen Wiederholung gewiß eine wunderliche Sit te war, ist auch der 
Handkuß aus der Gesollschaft verdrängt worden, und die Hausfrau der oft 
jchwierigeni Pflicht überhoben dem begrüßenden männlichen Gaste einen 
leichten Kuß auf die Wänge zu drücken, ein Experiment, welches während 
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der Beugung des Herrn gemacht werden mnßte und nur zu oft mißlang. 
Die Kunst sich mit Freiheit und Anstand zu verbeuge» ist also nur noch 
in fremden Kreisen üblich, trotzdem aber gewissermaßen der Empfehlungs-
brief für die gesellige Gewandtheit. Der weiblichen Verneiguug ist dabei 
die Aufgabe gestellt den Grad der Vertraulichkeit oder des Respects dadurch 
auszudrücken, daß sie entweder znm eigcutlichen Kniz wird, welcher in sei-
ner feierlich laugsamen For'm nur noch an den Höfen seine Heimath hat, 
oder durch eine leichte Verbeugung des Oberkörpers, ja wohl auch ein 
bloßes Neigen des Kopfes geringeres Ceremoniell anzeigt. 

Seitdem mit der englischen Sprache auch englische Sitten zu immer 
weiterer Verbreitung gekommen sind und sich selbst in Frankreich, welches 
bisher doch gewohnt war den Ton für geselligen Verkehr anzugeben, geltend 
machen, haben w i r , was wir an Treuherzigkeit und Geradheit gewonnen, 
unfehlbar an Höflichkeit eingebüßt. Wenn sonst die Gesellschaft, falls sie 
nicht allzu zahlreich war, von jedem Eintretenden allgemein gegrüßt wurde, 
geht man jetzt mit unerschütterlicher Ruhe an Damen und Henen vorüber, 
denen man nicht besonders vorgestellt worden, und thut, wenn man den-
selben später begegnet, als hätte man sie nie gesehen, wenn man auch viel-
leicht mehrere Stunden in denselben Räumen mit ihnen zugebracht haben 
mochte. Dieses Vorstellen aber geschieht mit besonderer Auswahl und 
bildet so in der größereu Gesellschaft kleine abgeschlossene Gruppen. Wäh-
rend sonst jede in der Versammlung befindliche Person sich für berechtigt 
hielt an der allgemeinen Unterhaltung Theil zu nehmen, erscheint es jetzt 
beinahe als eine Beleidigung, wenn eine Dame von einem ihr nicht beson-
ders vorgestellten Herrn angeredet oder wohl gar zum Tanz aufgefordert 
wird. Der Ursprung dieser Sitte ist wohl in der englischen Zurückhaltung 
und Vorsicht zn suchen, welche in großen, der Oeffentlichkeit angehörenden 
Kreisen ihren guten Grund haben mag, in jedem Privathause jedoch und 
an kleinen Orten, wo Jedermann wenigstens dem Namen nach gekannt ist, 
überflüssig erscheint und in einer geladenen Gesellschaft sogar die Voraus-
fetzung enthält, die Herrin des Hauses könnte ungeeignete Personen zuge-
lassen haben. Ehe aber ein solcher Gebrauch zu allgemeiner Geltung kam, 
ehe man des Ueberganges aus der allgemeinen Höflichkeit zu der besonde-
ren recht innegeworden, mußten natürlich zahllose Mißgriffe in der Benr-
theilung des gegenseitigen Betragens vorkommen; denn, wenn im öffent-
lichen Leben nur diejenigen Gesetze Geltung haben, welche bereits zu al l-
gemeiner Kenntniß gebracht worden, sind es im Gegentheil in der söge-
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nannten feinen Welt gerade geheime Satzungen, welche, im Anfange nur 
den Eingeweihten eines kleinen Kreises bekannt, denselben als Erkennungs-
zeichen dienen und sie von der Menge sondern. Hätten diese Satzungen 
nun einige Dauer, so würden sie allgemein bekannt werden, und man 
würde in weiteren Kreisen dasjenige finden, was man „gute Mauieren" 
zu nennen gewohnt ist. Es geht damit aber wie mit jeder andern Mode. 
Die Tonangeber trachten immerwährend nach einer Verschiedenheit von der 
Menge, die diese immerwährend zu vernichten strebt. Je mehr Abgeschlos-
senheitZwischen den verschiedenen geselligen Kreisen stattfindet, desto länger 
läßt sich der Unterschied im Benehmen festhalten, und man betrachtet dann 
triumphirend als Zeichen feiner Bildung, was doch nur Freimaurersymbol 
für das iu gewissen Kreisen Angenommene ist. 

Eine gewisse Ruhe und Sicherheit des Benehmens ist die erste Bedin-
gung einer gefälligen Außenfeite; sie kann aber nur bei genauer Bekannt-
schaft mit allen in dem betreffenden Kreise geltenden Formen eintreten. 
Findet diese genaue Kenntniß nun nicht statt, so kommt zu der den Anwe
senden mißfalligen Nichtbeachtung der Formen noch eine Unsicherheit, 
welche oft peinlicher Verlegenheit und endlich zu gegenseitigem Mißbe-
Hagen führen muß, wenn der Fremde des Unterschiedes seiner Art und 
Weise von dem Benehmen der übrigen Glieder der Gesellschaft gewahr 
wird. Da dieser Unterschied nun allein darin seine Ursache hat, daß Jener 
mit der Gesellschaft, in welcher er sich gegenwärtig befindet, nicht oft genug 
in Berührung gekommen ist, um alle von derselben angenommenen Formen 
zu kennen, so ist es offenbar ein irrthümlicher Schluß diese Unbekanntschast 
immer für einen Mangel an „guten Manieren" zu halten. 

Handelte es sich nur darum im geselligen Verkehr alles zu vermeiden, 
was gegen allgemeine Regeln der Schicklichleit, der Anmuth oder Würde 
des Benehmens verstößt, so wäre gesellige Gewandtheit jedem Gebildeten zu-
gänglich. Freilich lassen sich anch gewisse Dinge als allgemein anerkannt 
feststellen; was wir aber Höflichkeit zu nennen gewohnt waren, hat längst 
aufgehört ein Kennzeichen der sogenannten feinen Welt zu sein. 

Das Wesen der Höflichkeit, insofern sie den Begriff des mehr an die 
Form gebundenen Höfischen ausschließt, besteht, meinen wir, in der bestän
digen Anerkennung der Rechte und Bedürfnisse Anderer und in dem daraus 
hervorgehenden Bemühen der Personen, mit welchen wir umgehen, dieselben 
geltend machen zu helfen, sie in dem, was ihnen angenehm fein könnte, 
nicht nur ungehindert zu lassen, sondern auch noch nach Kräften zu fördern. 
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Es liegt also in der wahren Höflichkeit ein beständiges Zurücktreten der 
eignen Persönlichkeit. Läge nun die Neigung dazu schon in den Herzen 
aller Menschen, so wären alle Höftichkeitsformen überflüssig; da solches aber 
bei menschlicher Selbstsucht niemals ganz zutrifft, ersetzen wir wenigstens 
äußerlich, was uns innerlich mangelt, und idealistren gewissermaßen unser 
geselliges Leben, indem wir zur Erscheinung zu bringen suchen, was aus 
dem rechten Wesen von selbst sich ergeben müßte. Die vollkommene Höflich« 
keit wird also, so zu sagen, im Kunstwerk zeigen, wie bei vollkommener 
Herzensgüte der menschliche Verkehr von Natur sein würde. 

Wenn wir einem Eintretenden Platz machen, vor älteren, angesehene-
ren Personen aufstehen oder ihnen den Vortr i t t lassen, einem Wunsche 
Anderer durch Dienstfertigkeit entgegenkommen, den Sprechenden nicht unter-
brechen, uns alles Spottes und Lachens über sichtbar werdende Schwächen 
enthalten; wenn wir überhaupt alles zu vermeiden suchen, was den Perso-
nen unseres Ümgangskreises störend und unangenehm sein könnte, so thun 
wir damit nur, was der Herzensgüte ohnehin natürlich wäre; wir nennen 
dieses Benehmen aber Höflichkeit, weil es eben in den meisten Fällen nur 
ein schöner Schein ist. Auch dieser hat seinen Werth, denn er erzeugt oft 
wirkliches gegenseitiges Wohlwollen und wird dann zur Wahrheit. I m 
entgegengesetzten Falle täuscht er wenigstens nicht, da die Höflichkeit als 
eine nothwendige Form des Betragens für die gebildete Gesellschaft allge-
mein anerkannt ist. Es sind deßhalb auch die Versicherungen des Dankes, 
welche eine so wichtige Rolle unter unsern höflichen Redensarten spielen, 
nicht eben als Ausbrüche des Gefühls zu betrachten. 

Jene wahre Höflichkeit nun, das äußere Gewand der Herzensgüte, 
das Zurücktreten der eignen Person, könnte von Jedermann erwartet werden, 
da der Grundsatz der Selbstverleugnung an sich klar ist; anders aber 
ist es mit jenen schon erwähnten willkürlich wechselnden Formen, welche nur 
zu oft jeuem Grundsätze zuwiderlaufen und deßhalb in das Gebiet der 
wandelbaren Mode zu verweisen find. 

Eine große Zahl unserer Gewohnheiten hängt mit der Tageseintheilung 
zusammen. Diese wird im allgemeinen durch die festgesetzten M a h l z e i t e n 
bestimmt, welchen sich dann unsere Beschäftigungen, Erholungen oder Ver-
gnügungen anbequemen. Nun sollte man meinen die Befriedigung des 
Hungers und Durstes habe ein anerkanntes Recht auf Regelmäßigkeit und 
M r e dadurch zu einer natürlichen Gleichmäßigkeit der Zeiteintheilung. 
Der Mensch aber hat in der Herrschaft über den Körper eine Errungenschaft 
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der Civilisation. Wie jede Herrschaft, führt auch diese die Möglichkeit des 
Mißbrauchs mit sich und unsere Aerzte sammeln Erfahrungen darüber, wie 
oft der Körper statt eines weise regierten Unterthanen entweder ein 
verzogener Günstling oder ein vernachlässigter Sklabe ist. Wie weit wir 
uns überhaupt von der naturgemäßen Ernährung des Körpers entfernt 
haben, beweist die ganze Kochkunst; da kommt es denn auf die Zeit eben 
nicht mehr viel an , zu welcher dem Magen des civilistrten Menschen die 
künstlich bereitete Speise geboten wird. Mehr oder weniger, häufiger oder 
seltner, ist nur noch die Frage. 

Es macht jeder Einzelne die Erfahrung, daß eine ruhig behagliche 
Stimmung am meisten Empfänglichkeit für die Freuden der Tafel giebt, 
jede lebhaftere Gemüthsbewegung aber, jedes augenblicklich vorwiegende 
geistige Interesse gleichgültiger dagegen macht. Vielleicht läßt sich diese 
Erfahrung auch im allgemeinen auf die herrschende Sitte anwenden, was 
uns berechtigen würde in den seltner gewordenen Essensstunden eines der 
Anzeichen zu erkennen, daß behagliches Genießen weniger als sonst als be
friedigender Lebensinhalt angesehen wird. Unsere Generation ist weniger 
harmlos; sie ist unruhiger geworden aber auch thätiger, weil sie mehr zu 
schaffen und abzuwehren hat. Bei bewegtem Leben vergeht die Zeit schneller, 
man wird sparsamer mit derselbe«, die Stunden scheinen näher an einander 
gerückt. Man hat gefunden, daß, ein zu großer Theil des Tages von der 
Beschäftigung mit Essen und Trinken eingenommen war. 

Noch vor drei Jahrzehnten ungefähr, als man um zwölf oder eins 
zu Mittag speiste, konnte man, zumal auf dem Lande, nach dem Morgen-
kaffee schon um zehn wieder ein Gabelfrühstück, Nachmittags um drei noch-
mals Kaffee, znr Vesperstunde Thee und endlich noch ein Abendessen zu 
sich nehmen! 

Zuerst begann man in den Städten die Mittagsstunde hinauszuschie-
ben, weA es für Geschäftsleute in der That viel bequemer war ihre Ab-
Wesenheit von Hause verlängern zu können. Lange blieb man bei zwei 
Uhr stehen, bis eine Familie nach der andern den kühnen Sprung auf die 
vierte Stunde wagte, welche, als die Petersburger Essenszeit, vielen dort 
lebenden oder von dorther zurückgekehrten Ostseeprovinzialen die gewohnte 
geworden war. Zwischen diesen beiden Stunden' schwankt jetzt die Si t te. 
Wenige Familien sind bei der alten wirklichen Mittagsstunde geblieben; 
e w M e nähern sich der großstädtischen Vereinigung von Mittags- und 
Abendessen. Zu einer Allen gemeinsamen Stunde für unsere Mahlzeiten 
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scheinen wir nicht kommen zu können, wodurch der Verkehr vielfach gehemmt 
wird. I n der Stadt wie auf dem Lande können wir entweder mehrere 
Male nach einander oder gar nicht zu Mittag essen, wenn wir an einem 
Tage Besuche in verschiedeneu Häusern machen wollen. I n sonderbarem 
Widerspruche nennt man immer noch Mittagessen, was sich längst schon dem 
Abend nähert. Die Sitte ist der Sprache vorausgeeilt und wir haben 
noch kein deutsches Wort um das französische diner oder das englische 
dinner zu bezeichnen, dessen Stunde doch in so vielen deutschen Häusern 
angenommeu ist. 

Was nun die Sitte bei unsern Mahlzeiten betrifft, so müssen wir uns 
erinnern, daß ein gewisses Ceremoniell wohl immer die Gastmähler unter-
schieden und daß es immer Ehrenplätze gegeben hat, selbst als man noch 
zu Tische lag, statt zu sitzen. Die Art und Weise aber sich zu bedienen 
oder bedienen zu lassen wechselt mit der Mode und folgt nicht immer den 
Regeln der Zweckmäßigkeit. Die Geschichte der Löffel, Messer und Gabeln 
bleibt, soviel wir wissen, noch zu schreiben und wird, bei der immer wach-
senden Ausdehnung des historischen Gebietes, vielleicht nicht lange auf sich 
warten lassen; die Weise aber, in welcher diese Werkzeuge gefaßt und gebraucht 
werden, dient als eines der vielen Merkmale feiner Sitte, welche freilich 
auch in diesem Falle nicht auf moralische oder ästhetische Gründe zurückzu-
führen sein dürfte. Wer die Gabel nicht wie das Messer mit zierlich ge-
bogener Hand von oben faßt, wer gar mit dem Messer die Speise zum 
Munde führt, wird als ein halber Barbar betrachtet, und mit Entsetzen 
rügen feingebildete Eltern solche Fehlgriffe an ihren Kindern. Nun könnte 
man es wenigstens für unverfänglich halten überall, wo es zweckmäßig er-
scheint, mit Messer und Gabel zu operiren, z. B . an Fischen, wo es Grä-
ten auszusondern giebt. Wieder verbietet die feine Sitte solches Verfahren, 
und wir sind genöthigt mit der Gabel und einem Brodrindchen ohnmächtig 
an dem Fisch herumzufahren. Flüssiges mit dem Löffel in den Mund zu 
führen ist ebenfalls nicht in allen Fällen erlaubt, dagegen sind wir voll-
kommen berechtigt bei gewissen Speisen die Finger herzhaft zu gebrauchen. 
Die Art Spargel zu essen hat sich seit Richelieu's Zeiten nicht verändert, 
da er schon, wie man sagt, einen Parvenü daran erkannte, daß dieser die 
Spargel nicht mit den Fingern anzufassen wagte. Was würde aber die 
feine Welt von ehemals zu der jetzt herrschenden Si t te , die Mundtoilette 
am Schlüsse der Mahlzeit mit einigem Geräusch und beliebiger Gründlich-
leit zu machen, gesagt haben? S o heilsam und bequem diese den prakti« 
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schen Englandern entlehnte Gewohnheit auch sein mag, kann sie doch wohl 
nicht dahin gerechnet werden, was man im allgemeinen wohlanständig zu 
nennen gewohnt ist. 

Wenn die Mahlzeit aufgehoben wurde, fühlten sich die Gäste ehemals 
von einem Dankgefühl gegen die Hausfrau und wohl auch den Hausherrn 
ergriffen und gaben dus durch eine Verbeugung, an manchen Orten sogar 
durch Worte oder auf andere Weise zu erkennen. Jetzt wendet sich der 
wohlerzogene Gast möglichst rasch um, ohne Jemand einen Dank oder 
Wunsch zu äußeru und eilt hinaus, wenn nicht, wie bei geladenen Gesell-
schaften, die Damen am Arme der Herren das Zimmer verlassen. Bei noch 
größerer Annäherung an englische Gebräuche wird vielleicht bald auch das 
Entfliehen der Damen, während die Herren trinkend und plaudernd zurück-
bleiben, bei uns Eingang finden. 

Wir fühlen uns nicht berufen hier auf alle Einzelnheiten unserer 
Tischgebräuche einzugehen, da wir weder Anspruch darauf machen die gegen-
wärtig geltenden Regeln des feinen Tones vollkommen zu kennen, noch die 
Möglichkeit sehen dieselben für die Dauer festzustellen. Es ist nnr wieder-
holt darauf aufmerksam zu machen, daß die Nichtbeachtung einiger dieser 
Regeln nicht allemal als Zeichen mangelnder gesellschaftlicher Bildung, son-
der« nur als zufällige Uubekanntschaft mit den neuesten Formen derselben 
zu betrachten ist. I n einzelnen Fällen wird die Abweichung übrigens auch 
aus der Anficht hervorgehen, daß dergleichen Aeußerlichleiten kaum eine 
wirkliche Berücksichtigung verdienen, eine Ansicht, der wir im allgemeinen 
nicht das Wort reden wollen, weil dann die Vernachlässigung leicht über 
die wünschenswerthen Grenzen hinausgeht. Jede bestehende Gesellschaft 
bedarf gewisser Formen, die sie als eine Gemeinschaft bezeichnen; diese 
Formen aber vernunftgemäß zu erhalten, sollte freilich die Aufgabe wahrer 
geselliger Bildung sein. Bei dem nichtsdestoweniger herrschenden Wechsel 
giebt es keinen andern Rath als: so weit es die allgemeinen geltenden 
Regeln der Wohlanständigkeit zulassen, jeden Anstoß möglichst zu vermeiden, 
indem wir unser äußeres Benehmen dem der Gesellschaft, in welcher wir 
uns befinden ähnlich zu machen suchen und es also nicht verschmähen einige 
Aufmerksamkeit auf scheinbar unwesentliche Dinge zu verwenden. 

Auch unsere geselligen Belustigungen find einem unaufhörli
chen Wechsel unterworfen, so wenig das bei oberflächlicher Beobachtung 
'auffallen mag. Die Uebergänge find hier so unmerklich wie in andern 
Gebieten des Lebens, und die Verschiedenheit tritt nur hervor, wenn wir 

Baltische Monatsschrift, Jahrg. 6, Bd. XI. Hft. 2. 9 
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einen längeren Zeitranm überschauen. So verschieden sich auch die geseM-
gen Freuden in den verschiedenen Kreisen gestalten mnssen, nimmt der Tanz 
doch in der ganzen Welt eine bedeutende Stelle e in, was sich, wie der 
Spieltrieb überhaupt, aus dem Luxus der durch keine Arbeit erschöpften 
Kräfte, außerdem aber auch aus dem Wohlgefallen an rythmischer Bewe-
gung erklärt. Bei Kindern und bei rohen Völkerschaften ist der Tanz 
eine bloße Aeußerung der Fröhlichkeit. Die verschiedenen Nationaltänze 
hatten ursprünglich wohl alle einen mimisch - dramatischen Charakter und 
sollten bestimmte Stimmnngen oder wohl gar Leidenschaften ausdrücken. 
Als Kunst mußte der Tanz gelten, wo er zur Darstellung schöner Formen 
in rythmischer Bewegung wurde. So kannten ihn die Griechen, und Terp-
sichere hatte eine berechtigte Stellung uuter ihren Schwestern. Da aber 
spielende Anmuth und nicht Kraftäußerung der Grundcharakter des Tanzes 
ist, sehen wir in ihm vorzugsweise ein kindliches und weibliches Element. 
So ist denn auch das gemeinschaftliche Tanzen erst Sit te geworden, als 
das weibliche Geschlecht aus seiner Verborgenheit und Abgeschlossenheit 
hervortrat. Die Grazien, die Hören u. s. w. werdeu zwar tanzend vorge? 
stellt; aber weder die homerische, noch die spätere griechische Jugend pflegte 
sich, meinen wir , zu gemeinschaftlichem Tanze zu versammeln. So viel 
wir wissen, war auch bei den Römern der Tanz nur Schauspiel. Unsere 
Tanzgesellschaften und Bälle, Vereine, deren einziger Zweck das Tanzen ist, 
gehören also der neueren Zeit an und folgen mit ihr dem Strome der 
wechselnden Mode. Welche Wandlungen in der Art und Weise zu tanzen! 

Wenn vor zwanzig Jahren der Tanz noch als eine Kunst gelehrt 
wurde, obgleich man damals der steifen Grazie der Menuette laugst ent, 
wachsen war; wenn lange Uebung der Füße vorhergehe« mußte, um die 
geschickte Ausführung der verschiedenen Tanzfiguren möglich zu machen: 
jagt das jetzige Geschlecht durch den Tauzsaal, als gelte es' in wirbelnder 
Geschwindigkeit den Preis zn erringen. Der allgemeine Charakter des 
Tanzes, welcher ehemals vorherrschend die dieser Kunst überhaupt eigen-
thümliche weibliche Anmuth darstellte und den Tänzer deshalb allerdings 
etwas weibisch erscheinen ließ, ist in nnsern Tagen entschieden männlich 

'geworden. Das Lausen ist männlicher als der zierlich gemessene „Pas" , 
die.Raschheit der langen gleitenden Schritte männlicher als die aninuthige 
Langsamkeit in der wechselnden Stellung und Biegung der Füße. Der 
heutige Tanz hat im Ganzen mehr Achnlichkeit mit Kampf und Wettlauf 
M mit kunstvollem Spiel d«r Glieder, und die Tanzmusik macht häufiget 
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den Eindruck der zum Sturme blasenden Fanfaren als den der aumuthig 
wiegenden Bewegung. Jener männliche Charakter des Tanzes mag, da 
Männer einmal mittanzen, seine Berechtigung für unsere Zeit haben; wahr-
haft unschön aber ist der Widerspruch, welchen die Kleidermode zu dem-
selben bildet. Alle Geschicklichkeit, mit welcher heute eine Tänzerin ihren 
Reifrock und ihre Schleppe durch das Gewühl der Mittanzenden trägt, 
kann die unangenehmsten Stellungen derselben so wenig verhüten wie alle 
Kunst, welche die Tänzer anwenden müssen, die seinen Gewebe nicht fort-
während mit Füßen zu treten, ihr kläglichstes Zerreißen. 

I n sonderbarem Widerspruch mit der rasenden Geschwindigkeit des 
Tanzes steht außer der Kleidertracht noch die Sitte des für unerläßlich ge-
haltenen Gesprächs. Die unausbleibliche Müdigkeit führt freilich längere, 
oder kürzere Pausen in den Tänzen herbei, ohne die Paare zu trennen, 
wodurch die Stühle zu einer früher nie geahnten Rolle im Tanzsaal ge-
kommen sind; bei aller Athemlosigkeit der Tanzenden aber darf diese Pause 
nicht in schweigender Rnhe zugebracht werden; sie muß mit möglichst leb-
haftem Gespräch ausgefüllt weiden, und die Unterhaltungsgabe des Tänzers 
spielt eine eben so wichtige Rolle als die Gewandtheit seines Körpers. 
Man könnte hieraus auf ein geistiges Bedürfniß schließen und sich dessen 
freuen, wenn nur die Ballunterhaltungen den Ruf größerer Erbaulichkeit 
hätten. Die Gifte des Zwiegesprächs der Tanzenden hat in ihrem Gefolge 
eine erweiterte Freiheit des Umganges der Jugend beider Geschlechter, denn 
in dem größten Gewühl ist bei rauschender Tanzmusik die Unterhaltung 
eines jeden Paares vollkommen ungestört, nnd kein noch so wachsames 
Mutterauge kann hindern, daß die jugendliche Tochter gar Vieles höre 
und ausspreche, was die elterliche Censur nicht billigen würde. 

Neben dem Tanze behauptet das K a r t e n s p i e l schon seit Iahrhun-
derten seine hervorragende Stellung unter den geselligen Belustigungen; 
ja, wer dem feierlichen Ernste zusieht, mit welchem es oft getrieben wird, 
wäre vorillcht es für eine gewissenhaft verrichtete Arbeit zu halten. W i r 
wollen hier nicht von dem Spiel in dem Sinne reden, in welchem es, der 
ursprünglichen Bedeutung des Wortes längst entfremdet, als Mit te l mühe-
lofey Gewinnes von der menschlichen Leidenschaft in die Reihe der ver-
herhlichfteu Laster versetzt, nicht nur als Kartenspiel, sondern oben so gut 
durch M«fel>, Brettspiele, Glücksräder, Lotto, ja auch durch Wetten und 
ktzrgl.dens ^Mann ten Zufall zum Mitspieler macht und seine furchtbar 
ernste Seite hat; wir folgen auch hier nur dem Wechsel der äußeren Form, 

9 * 
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welche das znweilen unentbehrlich scheinende Kartenspiel als geselliges Be-
dürfniß angenommen. 

Seitdem das Kartenspiel, welches bekanntlich für einen blödsinnigen 
König wenn auch nicht erfunden, so doch in Frankreich eingeführt wurde, 
seinen Zauber auszuüben begann, haben die Karten, welche ihre französt-
schen Namen behielten, durch die mannigfaltigsten Combinationen zu einer 
unerschöpflichen Unterhaltungsquelle insbesondere der Männerwelt gemacht 
werden können und dadurch ihre Verbreitung über die ganze civilisirte 
Welt erhalten. Es ist uns nicht erlaubt einen für die Deutschen Vortheil-
haften Schluß daraus zu ziehen, daß die meisten Formen des Kartenspiels 
ausländischen Ursprungs sind und ausländische Namen tragen wie: Whist 
und Boston, l'Hombre, Piquet, Ecarte, ja auch die moderne Preferance, 
welche als Whist-Preferance die englisch-französische Allianz repräsentirt, 
während wir höchstens Kinder- und Volkskartenspiele mit deutschen durch-
aus nicht vornehm klingenden Namen haben. Seitdem deutsche Badeörter 
die eigentliche Heimath des Spielgewerbes geworden sind, können wir auf 
die Harmlosigkeit unserer Spiele nicht mehr stolz sein; doch suchen wir die 
Spielehre dadurch zu retten, daß wir für die sogenannten gesellschaftlichen 
Kartenspiele, im Gegensatze zn den Hazardspielen, eine gewisse Geistesthä-
thigkeit in Anspruch nehmen. Ob nun Zweck und Ziel derselben den 
Zeitaufwand, welchen sie erfordert, rechtfertigen, lassen wir dahin gestellt 
sein, bemerken aber mit einer gewissen Genugthuung, daß in den letztver-
gangcnen Jahren eine sichtbare Abnahme dieses Zeitvertreibs eingetreten. 
Während sonst ein geselliger Verein ohne Kartenspiel für die älteren Glie-
der desselben gar nicht denkbar war, sehen wir es jetzt in allen den Kreisen 
verschwinden, wo sich ein lebendigeres Interesse, sei es für Politik, sei es 
für Wissenschaft, Kunst oder Literatur regt, ja überall, wo auch nur wate-
riefle Angelegenheiten die lebhaftere Aufmerksamkeit einer Versammlung aus 
sich ziehen. Das Kartenspiel, in seiner unschuldigsten Gestalt ein Zeitver-
treib, wird also nothwendig verdrängt werden, wo man keinen Ueberfluß 
an Zeit mehr hat, d. h. wo man eifrig beschäftigt oder besser unterhalten ist. 

Man zählt das Kartenspiel freilich auch entschuldigend zu den Erho-
lungsmitteln nach angestrengter Arbeit; dann müßte es aber doch ohne 
neue Anstrengung und besonders ohne Aufregung getrieben werden können. 
Als solches Erholuugsmittel mag die Patience, welche ihren Namen wahr-
scheinlich einem Zuschauer verdankt, ihr Recht als Dämmerstunde des 
Geistes behaupten. ; • 



Der Wechsel tu unsern (Blüm und Gebräuchen. 133 

Indem wir den Kartentisch verlassen, an welchem wir vorzugsweise 
die Männerwelt beschäftigt gesehen, kommen wir auf eine andere Si t te , die 
ebenfalls nur ausnahmsweise auch von Franen angenommen wurde. W i r 
meinen das Tabackrauchen, welches zu den auffallendsten Gewohnheiten 
der civilisirten Menschheit gezählt werden müßte, wenn es eben nicht so 
allgemein geworden wäre. Wenn es als möglich gedacht werden könnte, 
daß ein wohlerzogener Reisender aus einem in anderen Beziehungen culti-
virten Winkel der Erde käme und nun eine Gesellschaft von Mannern 
erblickte, welche mit größtem Ernst ein Röllchen zusammengewickelter Taback-
blätter mit glimmendem Ende zwischen den Lippen halten und langsam 
verbrennen lassen, müßte er nicht voll Erstaunen fragen, welchen Zweck 
diese räthselhafte Räucherung habe? Wi r sprechen mit Abscheu von der 
amerikanischen Sitte des Tabackkauens, besonders seitdem wir aufgebort haben 
alles Amerikanische zu bewundern; wir fangen schon an das Tabackschnupfen, 
welches doch ein Jahrhundert lang ein unentbehrliches Attribut des fernen 
Weltmanns war, recht komisch zu finden, und wir haben ganz Recht, denn 
das beißende Pulver gehört gewiß nicht in die Nase: aber der Gebrauch 
des Rauchtabacks soll noch für vollkommen gerechtfertigt gelten! 

Die Wandelbarkeit der Form, in welcher dieser keinem natürlichen 
Bedürfniß entsprechende Genuß vermittelt w i r d , läßt uns übrigens einige 
Hoffnung auf das dereinstige Verfchwiuden desselben fassen. Der Schnupf-
taback kam in Vergessenheit, nnd mit ihm die Unzahl der Tabacksdosen, 
von der goldenen diamantenbesetzten Tabatiere, welche als Zeichen höchster 
Gnnst dem Staatsmann oder Feldherrn von seinem Monarchen verehrt 
wurde, bis zu dem anspruchslosen Hörnchen des Arbeitsmannes, der seine 
Nase wenigstens nicht wollte darben lassen. J a noch mehr: das Niesen, 
an welches sich sonst, wenn die höflich dargebotene Prise ihre Pflicht gethan, 
so viel gute Wünsche zu knüpfen pflegten, es ist auf dem besten Wege 
aus dem Salon verbannt zu werden. Sollte diefe Verbannung nicht auch 
dereinst den jetzt so stolz aufsteigenden Tabacksrauch zu treffen bestimmt 
fein? Verschwunden sind bereits die Urahnen des jetzigen Pfeifengeschlechts, 
die riesigen Meerschaumköpfe mit allem Zubehör, verschwunden nach ihnen 
die Menge der zierlichen Porcellanpfeifenlöpfe mit schönen Malereien, Por-
traits und sinnigen oder sentimentalen Inschriften, verschwunden alle Sticke-
reieu, Seidenschnüre, Beutel u. s. w., in welchen sich weibliches Gefühl der 
Freundschaft oder Liebe Lnst machen konnte. Ein winziges Geschlecht ma-
gerer Cigarrentaschen, dürstiger Aschenbecher und kleiner Schweselholzbüchs-
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chen ist allein geblieben als Gegenstand zarter Sorge; denn an der türli-
schen Pfeife, welche allein noch in militairischen Kreisen ein geduldetes Dasein 
fristet, hat die Frauenhand begreiflicher Weise nichts zu schaffen. 

Noch ist der Verbranch des Tabacks in der'Form der Cigarre im 
Zunehmen begriffen. Seitdem das Rauchen alle polizeilichen Fesseln abge-
streift und anf Straßen und an allen öffentlichen Orten feine lange erstrebte 
Stellung eingenommen hat, ist es ein unentbehrliches Kennzeichen der 
Männlichkeit geworden. Man wollte die ganze Menschheit damit beglücken 
und es auch den Frauen auszwingen; aber glücklicherweise ließen sich nur 
Einzelne aus der sogenannten eleganten Welt dazu verleiten, nur diejenigen, 
welche weibliche Handarbeit für nicht salonfähig hielten und sich freueu 
mußten für die müßigen Hände ein neues Spielzeug zu finden. I n der 
großen Mehrzahl führen die Frauen noch immer den Beweis, daß weder 
körperliches noch geistiges Wohlergehen vom Tabacksgennß abhängen. Sollte 
man im Ernste geltend machen, daß männliche Geistesarbeit eines solchen 
Reizmittels bedürfe? 

Merkwürdig ist die Bedeutung, welche der Taback für die Industrie 
aller civilisirten Staaten gewonnen. Wo das Klima den Anbau der Pflanze 
nicht gestattet, sind doch viele taufend Hände mit der Verarbeitung derfel' 
ben, wie mit der Fabrikation aller der Gerätschaften beschäftigt, welche 
dem Gebrauche dienen. Wer hätte das vorausgesagt, als man bei der 
Entdeckung Amerika's die Eingeborenen den Taback gegen allerlei Krank-
heilen gebrauchen, ihre Priester aber den Rauch desselben durch eine Röhre 
einsaugen sah, wenn sie wahrsagen wollten! I n Europa verlachte man 
anfangs den Gebrauch des Tabacks; als er trotzdem Eingang fand, verbot 
man ihn. Jakob I. von England soll den Taback auszurotten befohlen 
und ein satirisches Buch gegen den Gebrauch desselben geschrieben haben, 
welches von den Jesuiten, welche den neuen Handelszweig auszubeuten 
verstanden, bekämpft und widerlegt wurde. I n einigen Staaten setzte man 
Geldstrafen aus den Bau des für verderblich gehaltenen Krauts: wie man 
sieht, vergeblich; denn dem neunzehnten Jahrhundert war es vorbehalten 
die höchste Blüthe der Tabacksherrfchaft zu erleben. 

Neue Erfindungen haben in ihrem Gefvlge gewöhnlich auch neue 
Sitten, diese dann neue Gewerbe und Handelsquellen in ihrem Dienste. 
Unsere Zeit insbesondere ist Zeugin des Ursprungs vieler Gebrauche, deren 
weitere Ausbildung oder Ausartung der Zukunft überlassen bleibt. Eisen-
bahnreisen und Telegraphen-Correspondenzen werden in ihrem 

# 
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Gefolge neben vielen zweckmäßigen Gewohnheiten mit der Zeit gewiß auch 
viele thörichte und lächerliche haben; jetzt sind sie noch zu neu, der Gebrauch 
ist noch zu befriedigend, um viel Mißbrauch zuzulassen. Zu den Erfin-
düngen, welche die überraschendsten Resultate liefern, gehört die Pho to -
graphie, die gleich jenen, sich noch in der Unschnldsperiode der Neuheit 
befindet, in welcher der Sittenrichter keine Veranlassung zur Strenge 
fiudet, denn die unendliche Vervielfältigung der Portraits, vorläufig die 
Hauptauwenduug der Photographie, hat im Ganzen mehr Komisches als 
Schädliches. Wir vcrkenueu zwar keineswegs den Werth der unserem 
Gefühle so wohlthuenden Möglichkeit, die Züge geliebter Personen in unserer 
Erinnerung stets lebendig zu erhalten, sowie die Annehmlichkeit, unserer 
Phantasie durch die Bildnisse ausgezcichueter Zeitgenossen zu Hülfe kommen 
zu können; aber wir können uns doch nicht enthalten über die Maunig-

• faltigkeit der Formen zu lächeln, in welchen anch menschliche Eitelkeit ans 
feine oder grobe Weise dabei zur Erscheinung kommt. Seitdem die zu-
nehmende Wohlfeilheit der photogravhischcn Portraits dieselben für alle 
Gesellschaftsklassen erreichbar-gemacht hat und reisende Photographen ihre 
Kunst in die entlegensten Gegenden tragen, ist das Vertheilen oder Sam-
meln dieser Bilder zu einer neuen Erkcnntnißquelle für den Menschenkenner 
geworden, und man liest ans den photographischen Albums, iu welchen es 
sonst freilich nichts zu lesen giebt, ziemlich deutlich das Verhältniß des 
Eigenthümers zu der ganzen gesammelten Gesellschaft heraus. Wenn nun 
vollends das Album erzählen könnte, wie oft die Stellung der einzelnen 
Insassen geändert worden! 

Wir kommen endlich in der Reihe unserer Betrachtungen auch zu der 
" Kleidertracht , welche mit ihren Veränderungen das Gebiet der Mode 

im engeren Sinne ausmacht. Seitdem wir durch die Uebertreibungen der 
jüngsten Vergangenheit das Recht verloren haben über die französischen 
Mod^n des achtzehnten Jahrhunderts zu lachen, brauchen wir auch nicht 
sehr weit zurückzugreifen um die wunderlichsten Gegeusätze neben einander 
stellen zu können. Wenn wir die Rückkehr zur rohesten Natürlichkeit, welche 
von den Sansculotten gebieterisch gefordert, von dem wiedererwachenden 
Luxus in den Zeiten des Direktorinms und des Consulats aber allmählig 
zur Nachbildung der Antike verfeinert und über Europa verbreitet wurde, .„ 
zum Ausgangspunkte nehmen, haben wir eine Reihe von Wandlungen zu 
betrachten, welche nur iu kurzeu Zeiträume« ein ästhetisch gerechtfertigtes 
Wohlgefallen zulassen, desto öfter aber vergeblich fragen lassen: welch innern 
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Zusammenhang sie wohl mit der ganzen Zeitrichtung haben möchten, deren 
Eingreifen in das Reich der Mode wir dennoch nicht leugnen tonnen. 

Die Gerechtigkeit zwingt uns, ehe wir den Launen der wechselnden 
Mode ilachspüren, zu der anerkennenden Erklärung, daß, im allgemeinen 
genommen, die Männerwelt einer würdigen Einfachheit ziemlich treu geblie-
ben ist, seitdem sie einmal Perrücke imd Zopf, das farbige Seidenkleid und 
und die zierlichen Spitzenmanfchetten als unmännlich abgelegt. Der Spiel-
räum für die Erfindungsgabe des trotzdem nicht ausgestorbenen Stutzer-
geschlechts ist jedenfalls sehr beschränkt. Etwas mehr oder weniger Bart , 
etwas größere oder geringere Weite der Kleidungsstücke, kleine Abweichun-
gen in den Formen derselben, sind dem Auge des Nichtkenners kaum be-
merkbar, und schon das Festhalten an dem bescheidenen Schwarz oder sonst 
wenig auffallenden Farben berechtigt zu dem Schluß, daß im großen Gan- ' 
zen die Männerwelt an wichtigere Dinge als an Kleiderprunk zu denken 
sich gewöhnt hat. Was sich in Uniformen an Pracht und Glanz der 
Ausschmückung erhalten hat, kommt weniger aus Rechnung individueller 
Eitelkeit als auf die des politischen Zweckes gewissen Stellungen im Staate 
auch äußerlich bemerkbare Auszeichnung zu verleihen. Doch ist auch hier 
eine Hinneigung zu größerer Einfachheit unverkennbar. 

Während nach der gewaltsamen Rückkehr zur Natürlichkeit die Man« 
nertiacht, dem kriegerischen Charakter der Zeit angemessen, der knappen 
Uniform des Soldaten möglichst nahe kam, der Gallarock zum schmalen 
Frack einschrumpfte, schien auch bei den Frauen die Sitte vorherrschend zu 
werden, sich so wenig zu betleiden als irgend zulässig war. Schultern, 
Nacken und Arme waren stets unverhüllt, ja man zeigte in der ersten Zeit 
jener schon erwähnten Annäherung an die Antike sogar den nackten Fuß 
mit zierlichen Sandalen, welche die mit Ringen geschmückten Zehen sehen 
ließen. Noch mehrere Jahrzehnte ließ anch die häusliche Kleiduug der 
Frauenwelt, zumal der jüugern, Hals und Arme unbekleidet, trotz alles 
Zähneklapperns in rauhen Wintertagen und aller Unschönheit der Mehr-
zahl der dem Auge so enthüllten Formen. Erst unserer Zeit war das ver-
nunftgemäße Aufsteigen der Kleidung bis zum Kinn vorbehalten, eine Er-
rungenschaft, für welche wir zittern müssen, eben weil sie so förderlich für 
die Gesundheit als wohlthuend für das Zartgefühl ist. I u wunderlichem 
Widerspruch wird jene ältere Sitte für feierliche Gelegenheiten und große 
Versammluugen noch beibehalten, nachdem sie aus dem häuslichen Leben 
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bereits verschwunden ist; man hält noch für ball- und hofmäßig, was jede 
Dame im häuslichen Kreise verlegen machen würde. 

Wi r erinnern noch daran, daß keine einzige Nationaltracht europäi-
scher Völker — den Wilden wollen wir doch keine Moden entnehmen — 
eine solche Sit te zuläßt, die also, von dem Volke verschmäht, zu den P r i -
vilegien der gebildeten, feinfühlenden Gesellschaft zn gehören scheint. Na-
türlicherweise wollen wir keine unserer Leserinnen für die allgemein änge-
nommenen Satzungen der Mode verantwortlich machen; auch geben wir 
gern zu, daß die Macht der Gewohnheit die nachtheilige Wirkung vieler 
Dinge abschwächt, die durch Neuheit und Ueberraschung schaden; dennoch 
konnten wir bei einer Ueberschau unserer Kleidersitten diesen wunden Fleck 
nicht übersehen. 

M i t einem auch nur durch Entwöhnung, gerechtfertigten Entsetzen denkt 
jetzt jede in mehrere Lagen faltenreicher Gewänder gehüllte Dame an die 
glattumspannenden Röcke einer früheren Generation und erklärt dieselben 
unbedenklich für unanständig; dagegen entschlossen sich die Trägerinnen jener 
knappen Gewänder nur sehr schwer zu den ersten sparsamen Falten, welche 
auch die schlankste Gestalt damals plump erscheinen ließen. I n raschem 
Fortgange indessen mehrten sich die Falten, während die Röcke immer kür-
zer wurden und zwar bis zu einem Grade, welchen unsere schleppenge-
wohnte Gegenwart ebenfalls sehr anstößig finden würde. Während die 
Füße der Damen, welche jetzt in so tiefer Verborgenheit leben, sich einer 
Epoche des Glanzes und unbeschränkter Freiheit erfreuten, wurden die Arme 
in bauschig abstehende lange Aermel gesteckt, welche den Schultern eine 
unnatürliche Breite verliehen, während man den Körper in der Stelle des 
Gürtels zu möglichst geringem Umfange einzuzwängen suchte. Diesem 

S Kontraste wurde durch Kissen oder durch Arm - Crinolinen, dieser ersten 
Erscheinung der unüberwindlichen Weltherrscherin, aufgeholfen, und die 
Gegenwart beliebt über dieselben zu lachen, während sie doch nur eine 
andere Art von Karikatur darstellten als die jetzigen Reifröcke. M i t be-
sonderer Vorliebe für den Oberkörper bedeckte man die Köpfe damals mit 
unendlich breiten sogenannten Schäferhüten, auf welchen sich ein ganzes 
Gebäude von Schleifen, Blumen oder Federn erhob. Unter diesem riefen-
haften Dach, über welches die Eigenthümerinnen der hohen Spitzhüte auch 
nicht lachen sollten, trug man zwei künstlich zusammengesetzte Lockenballen, 
bald gerade, bald schief, die natürlicherweise auö eignem Haar nicht herzu-
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stellen waren und den seit lange herabgekommenen Haarkünstlern eine wi l l , 
kommene Erwerbsquelle boten. 

Wer eine Geschichte der Haarkräuölerkunst schriebe, hätte von unauf« 
horlich wechselnden Perioden des Sinkens und 'Vteigens derselben zu be-
richten, nachdem deren goldenes Zeitalter in der Allongenperrücke kulminirte 
und mit Zopf und Haarbeutel zu Ende ging. Jeder Laune der Mode 
nachspürend, hat sie schwachem Haarwuchs immer einigermaßen nachhelfen 
müssen, oft aber nur ein kümmerliches Dasein gefristet, bis sie in unserer 
Gegenwart eine glänzende Renaissance zu feiern beginnt, da sich die Haar-
gebände der eleganten Damenwelt wiederum immer künstlicher gestalten. 

Zwischen den beiden Epochen der Haarknnstelei lag ein Jahrzehnt 
beinahe idealer Schönheit der Haartracht. Wer denkt nicht noch gern 
der am Hinterkopf in einen Knoten gewundenen glänzenden Flechten und 
der zu beiden Seiten des Gesichts anmuthig herabhängenden oder in einem 
Bogen aufgesteckten Locken! M i t ihnen befand sich einige Zeit die ganze 
Damenkleidnng in einer Epoche natürlicher Anmuth, welche nnr zn schnell 
wieder verschwand. Ein faltenreicher Rock, der, weder zu kurz noch zu 
lang, allen Bewegungen Freiheit ließ und dem knapper bekleideten Ober, 
körper Feinheit und Grazie verlieh, ein an natürlicher Stelle umschließen-
der Gürtel oder die bequem anschließende Schneppe stellten eine Kleidung 
dar, welche in keinem Stücke besondere Schwierigkeiten der Herstellung oder 
Behandlung bot und dem Änge nirgend eine anstößige Uebertreibung zeigte. 

Das unselige Bedürfniß des Wechsels aber drängte zu neuen Aus-
fchreitungen. Der Gürtel wnrde unnatürlich herabgedrängt; Fischbeinge-
rüste mußten helfen den Oberkörper scheinbar zu verlängern, während sich 
der Rock mehr und mehr in Lange und Breite ausdehnte. Da begann 
ganz allmahlig die Herrschaft der Crinoline, wie deren Näme besagt, an-
sangs nur ein steifer Rock von Pfcrdehaar. Bald aber reichte dieses 
Mit tel nicht mehr aus die Kleider vom Körper weit abstehend zn erhalten; 
auch Fischbein konnte nicht guügen, da alle Wallfische der Welt dessen 
nicht genug hätten liefern können. Da half die der Mode immer nach-
spürende Fabrilthätigkeit mit den bespouncueu Stahlreisc», welche seitdem 
in Millionen von Ellen die ganze civilistrte Welt umspannen. Immer 
unförmlicher wurden die weiblichen Gestalten, immer kostbarer die Kleidung 
durch die unendliche Menge des erforderlichen Stoffes. Ging doch die 
Ellenzahl M e r Zeuge, welche eine Dame in voller Toilette an sich trug, 
nicht selten über hundert hinaus, da man fünf bis sechs, auch wohl mehr 
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Kleiderschichten zählen konnte und die Länge derselben mit der Breite 
wachsen mußte. 

Vergebens wurden diese Ungeheuerlichkeiten jahrelang in Karikaturen 
und Versen verspottet. Die Mode mußte erst bis an die Grenzen des 
Möglichen fortschreiten, ehe sie sich zur Umkehr entschloß. W i r sind in 
dieser Umkehr begriffen, aber nur laugsam gewöhnt sich das Auge an die 
zusammenschrumpfenden Gestalten, und mit Widerstreben entsagt die Damen-
wett der Fülle des Stoffes, welchen sie in dieser Uebergangszeit wenigstens 
nachschleppen läßt. Einen vollständigen Triumph kann die Vernunft erst 
dann feiern, wenn auch diese Unsitte, welche höchstens für majestätisch 
langsame Bewegungen aus dem polirten oder mit Teppichen bekleideten 
Boden der Fürstenschlösser angemessen gesunden werden kann, aber eben 
so wenig für unjere Ballsäle als für unser häusliches Leben passend ist, 
einer zweckmäßigeren Kleidung Platz gemacht haben wird. 

Zn den zahlreichen Widersprüchen, deren wir in dieser Skizze erwähnt, 
gehört unter andern noch das Verschwinden der Nationaltrachten, gerade zu 
einer Zeit, wo ein gesteigertes Nationalgefühl ganz Europa iu Bewegung 
bringt. Zwar kam es hier und da zu vereinzelten Versuchen, irgend eine 
kleidsame Nationaltracht auch in die Gesellschaft der höheren Stände wieder 
einzuführen, wenn man eine nationale Spaltung einmal recht hervorheben 
wollte; aber die Sit te ließ sich nicht zwingen; die nivellirende Mode siegte 
wieber uüd ließ sich höchstens dazu herab, irgend ein nationales Kleidungs-
stück in wunderlichen Gegensatz mit ihren eignen Erfindungen zu bringen. 
Der Burnus, der Beduinenmantel, die Zuavenjacke wurden europäische 
und zwar weibliche Tracht; das Hemd der russischen Bäuerin mit seiner 
groben Stickerei gilt in Paris »für salonfähig; Haarnetz, Mütze und selbst 
das wollene Hemd des Frciheitshelden Garibaldi werden selbst vou Damen 
getragen, an deren legitimistischer Gesinnung nicht im Entferntesten zu 
zweifeln ist, und polnische Nationaltrauer brachte Schwarz und Weiß zu 
so eutschiedeuer Herrschaft in der Modenwelt, daß man glauben könnte, 
es habe sich ein Rest von Sympathie für den überwundenen Aufstand noch 
in die europäische Frauentracht geflüchtet. 

Wir sind den Wandlungen der Mode vielleicht schon zu weit gefolgt, 
weiter als sich außerhalb der Fachjournal^ welche derselben dienen, eigcnt-
lich rechtfertigen läßt. Der Znsammenhang aller Seiten des menschlichen 
Lebens führt indessen so unmerklich von ein« zur andern, daß mau aufhört 
irgend etwas für kleinlich oder der Beachtung unwerth zu erklären, worin 
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sich ein Fortschritt oder auch eine Verirrung des allgemeinen Strebens 
nach Cultur und Gesittung ausspricht. Und ein Streben nach Verschöne« 
rung der äußern menschlichen Erscheinung ist jedenfalls der Ausgangspunkt 
aller Mode, mag sie auch später noch so weit von ihrem Wege abgewichen 
sein; Perioden der Rückkehr zur Einfachheit und schönen Natur werden nach 
allen Verirrungen immer wieder erlebt werden in der Kleidertracht wie in 
den übrigen Gewohnheiten des täglichen Lebens. 

Wie es die Ausgabe dieser Zeitschrift im allgemeinen ist, zum Nach« 
denken über die Verhältnisse der nächsten Umgebung in Zeit ynd Or t auf-
zufordern, so haben auch wir zur Selbsterkenntnis anregen wollen, indem 
wir den Wechsel der Gewohnheiten innerhalb eines Menschenalters darzu-
stellen suchten. Weit entfernt von der grämlichen Anschauung, welche be-
hauptet, daß die fortschreitende Bildung der Gegenwart zu der Ausartung 
einer überbildeten Zukunft führen müsse, und überzeugt, daß die Mensch-
heit im Großen und Ganzen in einer gedeihlichen Fortentwickelung begriffen 
ist, dürfen wir doch auch vor jener Befangenheit warnen, mit welcher die 
Menschen die sie umgebende Sittenwelt schon deßhalb für die vollkommenste 
halten, weil sie die ihrige ist. Möchten wir auch mit leiner Epoche der 
Vergangenheit tauschen, falls wir zu dem Guten und Schönen derselben 
das Ueble, das ihr eigen war, mit in den Kauf nehmen müßten, so haben 
wir uns doch gern einer vergleichenden Betrachtung hinzugeben, welche dazu 
beitragen kann, daß das über allem Wechsel der Zeiten schwebende Ideal 
einer schönen Menschlichkeit immer deutlicher ersaßt werde. 

Johanna Conradi. 
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Zt. Petersburger Corrchouden). 

T. —' ^ n den letzten Wochen des vergangenen Jahres war das Haupt-
thema der Besprechung in den Sitzungen der hiesigen geographischen Ge-
sellschaft — die S ü d b a h n . Daß man im Süden Eisenbahnen bedürfe 
war klar, nur über die Richtung derselben, über die zu verbindenden Punkte 
gingen die Ansichten vielfach auseinander. Manche Stadt spielte dabei 
ein hohes Spiel. Es handelte sich um die wichtigste Frage für die Ent-
Wickelung ganzer Landstriche. M i t großem Aufwände von statistischem 
Material wurde die Nothwendigkeit der verschiedenen in Vorschlag gebrachten 
Linien dargethan. Manche Städte waren in den Sitzungen durch eifrige 
und wohlunterrichtete Fürsprecher vertreten. Es war wie ein Wettrennen, 
wo nur Einer zuerst ans Ziel kommt, wie ein Turnier, wo nur Wenigen 
die Palme gebührt, oder wie eine — Lotterie, wo die Laune des Glücks 
entscheidet. I n dichter bevölkerten Gegenden ist eS leichter eine Entschei-
düng zu treffen. Das Bedürfniß tr i t t lebhafter noch-als bei uns hervöt; 
eine schon vorhandene bedeutende Frequenz enthält die nöthigen Winke und 
Fingerzeige; schon vorhandene Eisenbahnlimen bieten Anknüpfungspunkte. 
Wir haben noch kein Eisenbahnnetz, und da kommt es wohl auf einen glück-
lichen Griff an bei dem Bau der ersten Eisenbahn von so bedeutender 
Ausdehnung im Süden. Für die nicht in den ersten Plan aufgenommenen 
Punkte ist es dann eine Probe ihre Bedeutung durch selbständig angelegte 
Seitenlinien und Zweigbahnen darzuthun. 
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Die lange Zeit hindurch in der Schwebe erhaltene Frage ist nun-
mehr entschieden. Die Regierung hat in den ersten Tagen des Jahres 
1865 den Beschluß gefaßt, zwischen Moskau und dem Schwarzen Meere 
folgende Bahnen zu bauen: 1) von Moskau über Serpuchow, Tula, 
Orel, Kursk nach Kiew und 2) vou Odessa über Balta und Krementschug 
nach Charkow. Später wird man, wie in der Bekanntmachung bemerkt 
ist, darauf bedacht sein, die beiden Puukte Kursk und Charkow zu ver-
binden, während die beiden Punkte Kiew nnd Krementschug durch den 
Dnepr bereits mit einander verbunden sind. 

Rußlands Aufgaben werden immer mannigfaltiger. Vor zwei Jahr , 
Hunderten war es ein Hauptstreben von Rußlands Politik Küsteuliuien zu 
erwerben. Die ungeheuren Ländermassen lagen brach und todt, wenn nicht 
die belebende Berührung des Meeres hinzukam. Alle Zukunft̂  schien da-
von abzuhängeU, daß »Man m der Ostsee, am Schwarzen Meere festen 
Fuß fasse. Und als man diese „Feuster nach Europa herausgebrocheu" 
hatte, da ward das Streben um so lebhafter, die große Wasser im Innern 
dch.Meichs durch Wasserwege an allen Puukten mit der Peripherie an den 
Meeren in Verbindung M setzen. Rußland hatte mit Asten jenen Zwie
spalt .des centralen und peripherischen Daseins gemein, Welcher dep M W 
satorischen Entwickelung Hemmschuhe anlegt. Während in andern Theilen 
Europas das Uebergewicht der Masse durch die Form überwunden wurde, 
fehlte es Rußland zum Theil an durchdringender Gestaltung nach allen 
Seiten. Mit Asien hat Rußland jene Massenanhäufuugen von Völkern 
mit gleichartigen Cnlturen und Charakteren gemein, mit Europa jenen 
Reichthum von Stromsystemen, von „Landschaften voll der bewohnbarsten, 
ineinandergreifenden, verschwisterten, reichbewässerten Thalformen, welche 
denj Mitten von Asten und Afrika fehlen" (Ritter). Das Uralgebirge ent-
sendet seinen Wasserreichthum zu dem kolossalen Wassersystem Osteuropa's 
Die Flüsse vom Ural her sind meist von ihrem obern Laufe an schiffbar, 
und so wurde denn das contmentale Rußland durch Kanalverbindung mit 
allen Gegenden von Europa in Verkehr gesetzt. Das Wassergebiet der 
Wolga vereinigte nach Ritters Ausspruch Europa mit Aste«; Das feit 
W e r dem Großen angelegte. Kanalsystem vermittelte zwischen dem Schwarzen 
und p«m WeiHen Were mch der Oftsee. Durch, solche Verkehrsmitlchwevken 
die D M ^ v rjMeften Formen in gewissem Sinne organisch. Die Mensch. 
heiti.lepnts.yyNi Werz Mast Gebrauch machen. Das atlantische Meer 
trennte früher Europa von Amerika.unp jcht vorbindet.es diese Welttheile; 
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die Alpen sind die Brücke geworden zwischen Süden und Norden von 
Europa; der Ural vermittelt zwischen Orient und Occident. „Durch Com-
munication" sagt der geistvolle Begründer der wissenschaftlichen Geographie, 
„wird die reichere Ausstattung der bevorzugten Punkte des Planeten auf 
Minderbegabte übertrage» werden, ja selbst auf historisch brachliegende," und 
selbst Afrika, das außer Berührung mit den Fortschritten der Zeit geblieben 
ist, scheint ihm als ein Asyl für den Entwickeluugsgang einer uuentschleier-
ten Zukunft nach Jahrhunderten aufbewahrt zu seiu. 

Und in der That, die Entwickelung Südrußlands liefert den Beweis, 
daß jene Annahme Ritters nicht allzukühn sein dürfte. Zu Herodots Zeiten 
fanden hier Geographie, Geschichte und Civilisation ihre Grenze und jetzt 
werden diese Gegenden der Tummelplatz für wirthschaftliche Thätigkeit aller 
Art und für die Berührung zwischen Orient und Occident. Die poten-
zirte Communication wird ihre Früchte tragen. So lange die Küstenlrnien 
und Stromsysteme die Bedeutuug der Länder und Staaten bedingten, 
konnten manche Länder als zurückgesetzt, von der Natnr stiefmütterlich be-
dacht erscheinen. Der Dampf hat auch in Beziehung auf die geographischen 
Bedingungen vielfach emancipirt. i ; ;;! ':ivr> 

Ein französischer Nationalökonom sagt recht treffend, bu Flüsse seien 
wandelnde Heerstraßen; sie tragen die Last nicht bloß, sondern sie. befördern 
dieselbe zugleich weiter. Aber diese Bedeutung der Flüsse ist «on, der 
Dampfkraft auf ein relatives Maß zurückgeführt worden. Die Flüsse sind 
nicht bloß auf % — '/? ihrer Lange reducirt worden dnrch Dampfschiffe, 
sondern auch doppelseitig, thalauf und thalein, fahrbarer geworden als 
früher. Und gerade Rußland hat es empfuuden, daß es außer deu Fluß-
und Kanalsystemen noch ein vollkommeneres Netz von Verkehrslinien bedarf. 
Das Zufrieren der Flüsse im Norden, die Versandung im Süden — solche 
Hemmnisse, Unterbrechungen müssen überwunden werden. Die Ungleich-
Mäßigkeit der Verkehrsmittel bringt Stockungen hervor, welche den.Worch 
des Anlagekapitals verringern, und dieser Gedanke drängt sich Mchbetjsken' 
oben bezeichneten Linien auf. Die Verbindung zwischen Kiew uiid Kte-
mentschug vermittelst der Schissfahrt ist mangelhaft. I n einem wer ^ kurzem 
im „Russ. Invaliden" abgedruckten Briefe aus Kiew wird darauf auf-, 
merksam gemacht, daß die Schifffahrt auf dem Dnepr nur bei hohem 
Wasser ohne Hindernisse möglich ist, während in gewöhntichon Zeiten die 
Dauer der Fahrt durch Versandungen bettächtlich verlängert wird un̂ d 
im Jahre 1863 eine Stelle mit den Dampfschissen gar n i c h t s 
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siren war, so daß die Reisenden mit ihrem Gepäck über eine Werst weit zu 
Lande zurücklegen mußten, um ihre Reise auf einem andern Dampfboot 
fortsetzen zu können. Es sollen einleitende Maßregeln zum Baggern der 
seichten Stellen getroffen worden sein. 

Wie lebhast das Bedürfniß nach gesteigerten Verkehrsmitteln im Innern 
empfunden wird, zeigt eine Correspondenz aus Südrußland in der Russ. 
St. P . Ztg.; es wird darin auf den Reichthum der Gouvernements 
Kursk, Woronesh, Charkow und Poltawa, dieser „Kornkammern" Rußlands 
hingewiesen, deren günstige Lage und Bodenbeschaffenheit aus Mangel an 
Communication bisher nicht in Geltung kam und deren Verhätnisse sich 
seit der Vauernemancipation sehr wesentlich verschlechtert haben. Bei der 
Frohnarbeit lieferten die Güter in diesen Gegenden noch eine erträgliche 
Grundrente. Jetzt dagegen bei hohem Arbeitslohn und der Nothwendigkeit 
von Baarfummen zum Wirthschaftsbetrieb kommen die Gutsbesitzer zu dem 
Ergebnisse, daß der Ackerbau nicht lohnend sei. Man unternimmt indu-
strielle Geschäfte, legt sich auf das Branntweinbrcnnen, begnügt sich beim 
Verpachten der Grundstücke mit einem außerordentlich unbedeuten.den Zinse: 
doch alle diese Unternehmungen liefern keine erfreulichen Resultate. Die 
bäuerlichen Pächter finden eben wegen des Mangels an Transportmitteln 
für ihre Erzeugnisse keinen Absatz oder verkaufen sogar unter dem Kosten-
preise, weil die Beförderung der Waare auf Fuhrwerken sehr theuer zu 
stehen kommt; hier und da tritt Insolvenz der Pächter ein; das Brannt« 
weinbrennen liegt darnieder; die Grundstücke werden zum Spottpreise ver-
lauft u. f. f. Da werden denn große Hoffnungen auf die künftige Eisen-
bahn gesetzt. Der Ackerbau wird hier, da bei der fetten Ackerkrume an 
Düngung noch nicht gedacht zu werden braucht, herrlich emporblühen, so 
daß die Erzeugnisse desselben nicht bloß Rußland versorgen, sondern mit 
dem Getreide anderer Länder werden in die Schranken treten können. Die 
Bodenformation ist dem Bau einer Eisenbahn günstig; bis Rostow hin 
fehlt es nicht an Steinen, Holz und Wasser; an Heizmaterial ist kein 
Mangel. Die Steinkohlenlager im Süden haben bereits in der Geschichte 
eine Stelle: als Peter der Große von der Entdeckung eines Kohlenlagers 
im Iekaterinoslawschen Gouvernement hörte, sagte er: „Dieses Material 
wird, wenn nicht nns, so doch unsern Nachkommen von großem Nutzen sein." 

Eine große Bedeutung wird nicht bloß die Berührung der kornreichen 
Provinzen mit dem Schwarzen Meere, sondern auch mit Moskau gewin-
nen. Moskau wird seine Induftrieerzeugnisse gegen die Rohwaaren der 
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Ukraine austauschen. Durch Mittheilung und Verlehr wird überall die 
Thätigkeit entsprechend der Localität sich entwickeln können. Bisher kam 
viel Korn, in der Ukraine aufgespeichert, nicht in den Verkehr, die Unter-
schiede der Kornpreise waren kolossal. Je Wünschenswerther es nun er-
scheint, daß diesen Uebelstanden einmal abgeholfen werde, desto unvermeid-
licher ist die Ergänzung der soeben entworfenen Eisenbahnlinien durch die 
Verbindung zwischen Kursk und Charkow und durch den Bau von Zweig-
bahnen. Die Regierung hat den ersten Schritt gethan: die Privatmdustrie 
mag das Ih re thun. Seltsamer Weise wird in einem russischen Blatte 
der Wunsch ausgesprochen, daß der Bau der zwischen Kursk'und Charkow 
herzustellenden Eisenbahn nicht von einer Privatgesellschaft ausgehen möge, 
damit sie als Eigenthum des Staates Eigenthum des russischen Volkes 
werden könne; eine Actiengesellschast werde leicht auf Kosten des Gemein-
wohls diese Linie ausbeuten u. dgl. m. Es fehlen bei einer solchen Ansicht 
die einfachsten Kenntnisse von jener Controverse, ob es besser sei, daß der 
Staat oder daß die Privatindustrie den Vau und die Verwaltung von 
Eisenbahnen übernehme. Es scheint fast aus solchen ein wenig nach So-
cialismus aussehenden Ansichten hervorzugehen, als fürchte man die Eon-
currenz ausländischen Kapitals und Unternehmungsgeistes. 

Bei der einmal während der letzten zwei bis drei Jahrhunderte beste-
henden Sachlage und besonders bei den großartigen Reformen der letzten 
Jahre ist es natürlich, daß der Regierung auch in Bezug auf die Lösung 
solcher Fragen der materiellen Wohlfahrt die Ini t iat ive vorbehalten bleibt; 
aber gerade das Wesen der Reformen deutet auf das Streben hin, Selb-
ständtgkeit in der Gesellschaft zu entwickeln, und da mag man denn einem 
solchen Streben entgegenkommen durch möglichst rege Theilnahme an öffent-
liche'n Dingen, nicht bloß hier in der Hauptstadt^ sondern auch in dem I n -
nern. Gerade die von der Regierung projectirten Eiseljbahnen enthalten 
dazu manche Anregung. Von einzelnen nicht in den Entwurf ausgenom-
menen Punkten werden Stimmen laut, welche den Wunsch nach Erweiterung 
des Planes aussprechen. Der Staatsgedanke, die socialen Zustände und 
die localen Bedingungen Rußlands mögen bestimmen, ob man'bei dem 
Ban von Eisenbahnen der deutschen Methode folgen w i l l , wo das Eisen-
bahnsyftem aus lauter Einzellinien bestand, bis sich allmählig der Gedanke 
eines Nationalbahnnetzes bildete, doch ohne eigentlichen Mittelpunkt, 
oder der belgischen und französischen, wo Alles gleichmäßig vom Centrum 
ausgeht, oder dem englischen., wo durch Einzellinien und Privatindustrie 

Baltische Monatsschrift. 6. Jahrg., Bd. XI, Hft. 2. 10 
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doch das vollkommenste concentrirteste Netz zu Stande kommt. Hier ist ein 
Gebiet, wo die Interessen des Staates und der Gesellschaft einander öfter 
berühren und ergänzen als einander entgegenstehen. Der Staat hat seine 
strategischen und wirthschaftspolizeilichen Gesichtspunkte, die Gesellschaft 
ihre localen, industriellen Bedürfnisse: beide bedürfen der Verkehrsanstalten 
und die Lösung der Fragen über die Richtung der Bahnen wird um so 
weniger Schwierigkeiten bieten, je mehr Bahnen bereits gebaut sind. 

Hier und da regen sich bereits Wünsche uud Hoffnungen und gleich
zeitig das Streben nach selbständiger Thätigkeit. Die Stadt Woronesh 
z. B . ist in den Entwurf der neuen Eifenbahnbauten nicht aufgenommen, 
und dieser Umstand hat zur Erläuterung der Bedeutung dieses Punktes 
in einem der hiesigen Blätter geführt. Eiue fehr inhaltreiche Correspou-
denz aus jener Stadt beantragt den Bau einer Eisenbahn von Woronesh 
nach Norden über Koslow bis Rjäsan, wobei mit Zuversicht auf die Be-
theiligung localer Kapitalien gerechnet werden kann; ferner wird der Wunsch 
ausgesprochen, es möge die Sorge für die Möglichkeit der Schifffahrt auf 
dem Don aus dem Ressort der Wegecommunicationen in die Hände der 
localen Verwaltung übergehen. Während die Schifffahrt auf dem Don 
eine Lebensfrage für die ganze Gegend sei, habe dieselbe keine Fortschritte 
gezeigt. Derselbe Fluß, auf welchem Peter der Große mit seiner Flotte 
nach Asow hinabgesahren sei, biete nur im Frühling die Möglichkeit der 
freien Schifffahrt, welche auch dann mit großen Gefahren verbunden sei. 
Das Verschwinden der Walduugen am User des Don und die Fahrlässigkeit 
der Menschen haben den Fluß versanden lassen, so daß die Schifffahrt auf 
demselben sehr häufig stockt, woraus ungeheure Verluste sowohl für die 
Besitzer der Fahrzeuge als auch für die der Waaren entstehen; Bankerotte, 
Unsicherheit, Entbehrung und Verwirrung aller Art ist die Folge. Der 
Korrespondent macht besonders darauf aufmerksam, daß die Leitung der 
Unternehmungen zur AbHülse dieser Uebelstände denjenigen übertragen 
werden müsse, welche ein directes Interesse daran haben. Die erforderte 
chen Mittel würden die Kräfte der localen Bevölkerung nicht übersteigen. 
Bereits 'soll eine Gesellschaft gebildet sein, welche die Lösung dieser Fragen 
in die Hand zu nehmen gedenkt. Woronesh heißt mit Recht die Korn, 
lammer Rußlands und feit der Bauernemancipation hat die Verpachtung 
vieler Güter, deren Besitzer in Folge der Abstellung der Frohnden die 
Selbftbewirthschaftnng nicht mehr lohnend fanden, die Intensität der land-
wnthschftstlichen Thätigkeit gesteigert. An Msfuhrartikeln fehlt es nicht, 
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wohl aber an Verlehrsanstalten, so daß große Kornlager Jahre lang un-
befördert liegen bleiben — ein todtes Kapital und ein willkommenes Futter 
für Kornroürmer und Mäuse. Ferner ist Woronesb Hauptstation der gro-
ßen Viehheerden, welche vom Süden her nach Norden getrieben werden 
um die Hauptstädte mil Fleisch zu versehen. Von einer Verbindung mit 
Koslow, Rjäsan und Moskau wäre für Woronesh daher großer Erfolg zu 
erwarten; der Süden würde Leinsaat, Weizen u. s. w. gegen Eisen, Theer, 
Matten, Holzwaaren und Industrierzeugnisse eintauschen. Eine Eisenbahn 
vom Norden her würde vortrefflich durch den Wasserweg auf dem Don 
ergänzt werden; die großen Kohlen- und Anthracitlager würden wohlseile 
und vorzügliche Feuerung liefern und je unmittelbarer die Verbindung von 
Woronesh mit verschiedenen Eisenbahnen sein w i rd , desto ergiebiger mag 
dann diese neue Reichthumsqnelle fließen, der bereits Peter der Große wie 
wir oben sehen ein so günstiges Prognostikon stellte. 

Das mögen zum Theil allzusanguinische Hoffnungen sein, aber daß 
wir großen Veränderungen und Verbesserungen entgegengehen wird wenig-
stens von denjenigen nicht bezweifelt werden können, welche den Wirkungen 
von neuentstehenden Verkehrslinien zu folgen Gelegenheit hatten. Freilich 
werden in Rußland durch ungünstige klimatische Verhältnisse dem Eisen-
bahnverkehr Hindernisse in den Weg gelegt, wie dem Verkehr überhaupt. 
Der strenge Winter legt durch das Zufrieren der Kanäle ungeheure Kapi-
talien brach. Die Dampfböte ruhen einen großen Theil des Jahres, wäh-
rend sie in andern Himmelsstrichen unaufhörlich productiv wirken; die 
Räderfuhrwerke, welche ebenfalls große Kapitalien repräsentiren, haben das 
halbe Jahr Ferien. Die Eisenbahnzüge treffen in der rauhen Witterung 
nicht mit jener Präcision ein, welche den ausländischen Bahnen einen be-
sonderen Werth verleiht. Axen und Räder der Eisenbahnen brechen in 
Folge des starken Frostes; die. Telegraphendrähte leipen bei dem Wechsel 
der Witterung durch die großen Massen Eis , welche sich an dieselben an-
setzen, und die Telegraphenpfoften werden von Steppenstürmen umgeworfen. 
Solche und ähnliche Klagen im „Russ. I u v . " und in der „ R . S t , P . Z . " 
find gegründet genug, aber die tramige Laye mancher Landftrecken ohne 
solche Kunstmittel spornt doch nur zu noch eifrigerem Bestreben die Hinder-
nisse zu besiegen. Die Abnormität russischer Zustände ist u. A. aus fol-
gender Mtcheilung des „Odess. Boten" zn ersehen. Zwei Reisende, welche 
nach Odessa fuhren, spannten in diesen Tagen vor ihre leichten Fuhrwerke 
je acht Pferde; ein dritter, in solchen Dingen erfahrener als die ersten, 

10* 
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befahl drei Stiere vor sein Fuhrwerk zu spannen, und überholte in diesem 
Aufzuge die ersteren ohne alle Mühe, woraus man denn zur Genüge auf 
das Tempo der Beförderung Aller schließen kann. 

Und trotzdem Odessa , wie man sieht, von der continentalen Welt 
zu Zeiten so gut wie völlig abgesperrt ist, hat die Handelsbewegung dieser 
Stadt, einem Berichte zufolge, insofern nicht unbeträchtlich zugenommen, 
als gerade die Ausfuhr des Jahres 1864 im Vergleich zu der von 1663, 
einen Mehrbetrag von über 10 Millionen Rub. aufweist. Die russ. 
„S t . P . Z." knüpft an die neuen Eisenbahnen in Verbindung mit dem 
Suez-Durchstich große Hoffnungen für Odessa und widmete dieser Frage 
vor ejnigen Wochen eineu Leitartikel. Der Suez-Kaual wird allerdings 
die indische Welt mit der europäischen in unmittelbarere Berührung brin< 
gen als bisher. Die Insel Ceylon ist bei der Umschiffung des Caps der 
guten Hoffnung von Odessa 15960 Seemeilen entfernt, während die Ent-
fernung dieser beiden Punkte von einander über Suez nur 5060 Seemeilen 
beträgt. Eine Verminderung auf weniger als ein Drittheil der früheren 
Reife mag allerdings die bedeutendsten Folgen haben. I n jenem Aussatze 
wird die Hoffnung ausgesprochen, daß die von Indien kommenden Schiffe 
ihre Richtung gern nach Odessa nehmen werden, weil dieselben bei dem 
zu erwartenden vermehrten Export russischer Waaren jederzeit auf Rück-
fracht würden rechnen können. Bei hergestellter Eisenbahnverbindung 
zwisen Odessa und dem Westen, welche bereits eingeleitet ist, meint der 
Verfasser, werde Odessa in manchen Fällen sogar den Vorzug vor Trieft 
und Marseille haben, weil die Entfernung dieser Punkte von Port Said, 
dem Ausgangspunkte des Suezkanals am Mittelländischen Meere, beträcht-
licher sei als die von Odessa nach Port Said. Bei der gegenwärtigen 
Lage der Eisenbahnentwürfe zur Verbindung Odessa's mit dem Westen 
hat allerdings Odessa einige Wahrscheinlichkeit früher als andere südwestlich 
von Odessa gelegenen Orte als Durchgangspnnkt dienen zu können. Gleich-
wohl bleibt die Donau als natürliche Verkehrslinie ein für die Suez-
Hoffnungen sehr bedenklicher Rival,Odessa's und die Bewegung wird mit 
der Zeit wenigstens die kürzesten und bequemsten Linien schon finden, so 
daß selbst ein zeitweiliger Vorsprung Odessa's nicht allzuviel Bedeutung 
haben könnte. Odessa zum Hauptstapelplatz asiatischer Erzeugnisse zu er-
heben wäre allerdings eine glänzende Aussicht. I m Jahre 1762 wurde 
unter dem Kaiser Peter III. in Betreff des Rohzuckers im Senate beschlossen, 
daß derselbe nicht zollfrei eingeführt werden solle, da man leider nicht im 
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Stande sei, von Petersburg aus die ganze Welt mit Rohzucker zu ver-
sorgen*). Wie man damals überhaupt nur aus den Gedanken kam, daß 
Petersburg den Zuckertransithandel besorgen könne, ist nicht abzusehen. 
Interessant ist eben nur der schon damals lautgewordeue Wunsch, Rußland 
solle die Vermittelung zwischen der Welt und Europa übernehmen, und 
daß mau in dem letzten Jahrhundert in dieser großartigen Aufgabe fort-
geschritten ist, unterliegt keinem Zweifel. Die in Aussicht stehenden Ver
kehrslinien sind jedenfalls ein Moment in jener Jahrhunderte lang fort-
gesetzten Ausbreitung Europa's nach Osten hin. Vor anderhalb bis zwei 
Jahrhunderten erst wurde die Wolga bis zu ihrer Mündung ein eüropat-
scher Strom. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts gewann Europa 
durch Rußlands Vordringen bis zum Schwarzen Meere, seine natürlichen 
Grenzen. Die Beherrschung des Kaukasus schließt die vielen „Völkerthore," 
durch welche sonst die astatischen Horden sich nach Europa zu ergießen 
pflegten. So sind, nach Ritters Ausdruck, Europa's historisch-politische 
Grenzen heutzutage übergreifende zu nennen, wie einst Asiens Grenzen 
gegen Europa übergreifend waren. Rußland hat in dieser Entwickelung 
eine Hauptrolle. Die Staatensysteme werden andere und andere. Gegen 
das Ende der Geschichte des Mittelalters giebt es etwa ein italienisches 
Staatensystem. I n den darauf folgenden Jahrhunderten entsteht ein eure* 
päisches Staatensyftem und Rußlands Theilnahme an demselben hat sich 
fortwährend gesteigert. Seit den letzten Jahrzehnten hat ein Weltstaaten-
system sich zu bilden begonnen und die vermittelnde Stellung zwischen 
Orient und Occident wird Rußland auch darin eine Bedeutung verleihen, 
welche man gegenwärtig mehr ahnen als im Einzelnen bezeichnen kann. 

Doch dazu bedarf es vor allem des Verkehrs und der Verkehrs-
anftalten. Am Altai ist ein Kohleubeckbu von 40000 ^-Werst Umfang; 
wenn dasselbe der Welt zu Gute kommen soll, muß eben der Raum über-
wunden sein, und das geschieht bis jetzt wenigstens am wirksamsten durch 
Eisenbahnen. Prittwitz sagt in seinem geistvollen Buche „die Grenzen der 
Civilisation": „Eisenbahnen bewirken Transporte in zehnmal kürzerer Zeit 
und für zehnmal weniger Kosten. Alle Entfernungen werden auf Vio ver-
mindert. Der Verkehr nimmt also so zu, daß die Einwohnerzahl, die 
jetzt auf einer Fläche von 100 •-Meilen vertheilt ist, in fo nahe Beruh-
rung kommt, wie die auf einer Hj-Meile. Die Wirkung ist also dieselbe, 

*) Büschings Magazin III, S. 368. 
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als wenn die Einwohnerzahl von etwa 2000 Menschen aus der D-MeÜe 
auf 200,000 vermehrt würde, oder wenn die Bevölkerung überall auf der 
Erdoberfläche das Maß der Bevölkerung großer Hauptstädte erreichte ohne 
die Nachtheile des engen Zusammenwohnens in großen Städten." 

Napoleon I. begriff diese Bedeutung der Dampfkraft für die Politik. 
Zehn Jahre nachdem Fultons Memoire, wie bekannt, von dem „Institut" 
für eine Schwärmerei erklärt worden war, fagte er beim Anblick eines 
Fultonfchen Dampfschiffes: „Also wird die Zukunft der Staaten von einer 
neuen Idee abhängig, also barg die Natur in ihrem Busen eine unbekannte 
Kraft, welche das Schicksal der Welt umzuändern vermag. Und dieses 
Geheimniß hielt ich in meinen Handen und verlor es wieder, weil ich mich 
an Andere wandte statt an mich selbst." Freilich gehört jene glückliche 
Verbindung von Eisenerz- und Steinkohlenlagern und jene günstige geo-
graphische Lage von Steinkohlenlagern an Kanälen und andern Transport-
wegen reit in England dazu, um so große Resultate von der Dampfkraft 
zu gewinnen wie in England, das, nach Huskissons Ausspruch, ohne diese 
Dinge die Napoleonische Zeit nicht würde überdauert haben können und 
das, wie berechnet worden ist, mit der Steinkohle mehr Reichthum er-
worden hat als ganz Europa mit dem Golde und Silber Amerika's und 
Australiens und den Diamantgruben Indiens. „Steinkohlen, sagt ein 
neuer Schriftsteller, sind für die Industrie ebenso wichtig und unentbehrlich, 
wie der Sauerstoff für das Thier, die Souue und das Licht für die 
Pflanze und das. Brot für den Menschen." — So lange England mit 
Holz Eisen producirte, war die jährliche Ausbeute 6 Millionen Pud, im 
Jahre 1859 230 Millionen Pud. Nie ist eine Eisenhütte aus Mangel 
an Erzen eingegangen, oft aus Mangel an Brennmaterial. Man schließe 
aus solchen Winken auf die Zukunft derjenigen Punkte Rußlands, wo 
Steinkohlenlager sich finden. Freilich sind wir noch weit von solchen Re-
sultaten wie in England, wo die Eisenbahnen fast eben so viel an Ein-
kommensteuer zu entrichten haben wie der gesammte ländliche Grundbesitz; 
aber wenn wir sehen, daß in England der Iahresbetrag, der aus Stein-
brächen, Bergwerken, Eisenhämmern gewonnen wurde, von 1815 bis 1856 

um 1200 % zunahm, so können wir, wenn nicht Gleiches, so doch Aehn* 

liches auch in Rußlands Zukuuft erwarten. Vor knrzem noch kostete der 
Transport einer Dampfmaschine von sechs Pferdelraft nach Irkutsk 
4000 Rub. Wenn solche Ziffern durch gesteigerte Transportmittel reducirt 



St . Petersburger Korrespondenz. 151 

sein werden, so muß die Entwickelung aller landwirthschaftlichen Thätigkeit 
sich mit gleichmäßig beschleunigter Geschwindigkeit vollziehen. 

Fulton wurde zu seiner Zeit für einen Narren erklärt; Gray wurde, 
nachdem er 1818 sein Buch „Bemerkungen über eine allgemeine Eisenbahn 
für ganz Enropa" herausgegeben hatte, für verrückt gehalten, nnd Stephen-
sou galt 1825 für einen Tollhäusler, weil er für die Eisenbahnbewegung 
eiue Geschwindigkeit prophezeiht hatte, welche heutzutage um das Dreifache 
übertroffen wird. Was werden hiernach die nächsten Jahrzehnte dem 
Osten Europa's bringen können. Die Geschichte ist ein Regel-de-tri-
Exempel. Die Analogie gewährt die Möglichkeit das unbekannte Zn-
kunfts-X wcuigsteus annäherungsweise herauszurechnen. 

Als man in Frankreich den elektrischen Telegraphen einführen wolltt, 
erklärte der bekannte Physiker Pouillet die Idee für unsinnig uud mußte 
es sich gefallen lassen, daß ihn Arago deßhalb auslachte. Seitdem hat 
sich in Frankreich die Zahl der Depeschen von 9000 im Jahre 1851 auf 
iy 2 Millionen im Jahre 1862 vermehrt. Von dem Augeublicke au, wo 
Galvaui die bekannten Zuckungen des Froschschenkels beobachtete bis znr 
Einführung des elektrischen Telegraphen sind Jahrzehnte vergangen, bis 
endlich die letzten Jahre erst die ungeheure praktische Wirkung der neuen 
Erfindung darthun konnten. I n den vier Jahren von 1850—54 hat die 
Zahl der mit dem Telegraphen beförderten Depeschen sich verzehnfacht und 
die Reduction der Preife für die Beförderung von Depeschen in den letzten 
Jahren und Monaten läßt noch eine raschere Steigerung der Frequenz 
für die Zukunft erwarten. 

Das Journal der Hauptverwaltung der Wegecommunication und 
öffentlichen Baute» brachte vor kurzem einige statistische Angaben über die 
Zahl der beförderten Telegramme. Von sämmtlichen im Jahre 1863 
beförderten 741,901 Depeschen waren 605,118 Privatdepeschen, was nicht 
ganz unbedeutend erscheint. Es kommt demnach auf 100 Menschen eine 
Depesche, während in Frankreich bereits auf 70 Menschen eine Depesche 
gerechnet wird. Das Verhältniß ist günstiger als bei der Briefstatistik, 
wobei in Frankreich auf 1 Menschen etwa 7 Briefe jährlich gerechnet 
werden, während man in Rußland noch vor nicht langer Zeit fast 4 Men
schen auf einen Brief im Jahre rechnete. Bei dem Telegraphenverkehr ist 
demnach das Verhältniß zwischen Rußland und Frankreich wie 1:5 und 
bei dem Briefverkehr wie 1:28. Der erstere ist durch die bisher beben-
tenden Sätze nur einer wohlhabenden Minorität zugänglich, während der 
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Postverkehr durch den gleichmäßigen und niedrigen Satz für das ganze 
Reich die tiefern Schichten viel eingreifender berührt, jedoch vor allem in 
der geringen Verbreitung des Lesen- und Schreibenkönnens feine Befchrän-
küng findet. 

Als die Eifeubahnen znerst in Gebrauch kamen, da begegnete man 
hier und da der Beforgniß, es dürfte an Gegenständen zum Transport 
fehlen, so daß das Anlagekapital durch die Frequenz nick)t hinlängliche Aus-
beute liefern werde. Bei Briefen und Depeschen ist wohl noch weniger 
an solchen Mangel an Frequenz zu denken, der ja auch bei den Eisen-
bahnen sich als völlig grundlos erwiesen hat. Der Verkehr ist einer 
unermeßlichen Ausdehnung fähig. Im Jahre 1828 besorgte die Berliner 
Stcidtpoft 131,911 Briefe und im Jahre 1856 über 2 Millionen. Alle 
diefe ins Fabelhafte anschwellenden Ziffern gehören in unser Jahrhundert, 
während die Posten schon seit 2—3 Jahrhunderten bestehen. Wohl-
stand und Bildung in den Massen sind die Losung «nserer Tage und da 
findet denn Napoleons I. Wort seine Bestätigung: „Man kann die Fort-
schritte der Wohlfahrt des Volkes nach den Rechnungen der Trausport-
institute bemessen." 

Vor einigen Tagen beschwerte sich der „Golos" darüber, daß unsere 
Post, statt wie in andern Staaten eine Einnahmequelle zu sein, dem Staate 
noch Ausgaben aufbürde. Allerdings ist auch in dem bereits Mitte Januar 
veröffentlichten Budget für das Jahr 1865 die Post mit 7 Millionen Ein-
nahmen nnd 11 Millionen Ausgaben veranschlagt, doch sind dabei zwei 
Punkte zu berücksichtigen. Erstens ist aus genauen Berichten zu ersehen, 
daß die Post sehr viele Correspoudeuzen und Frachtstücke von den Staats-
behörden unentgeltlich befördert, deren Porto nach einem Berichte vom 
Jahre 1862 allein mit fast 8 Mill. Rub. zu veranschlagen ist. Daraus 
wäre zu ersehen, daß die Benutzung der Post zwischen Staat und Gesell-
schaft gleichmäßig vertheilt ist nnd daß es nur auf die Gruppirung der 
Ziffern ankommt, um die Rentabilität der Post darzuthun oder nicht. Es 
wäre nicht abzusehen, warum die Kosten der Beförderung von Correspou-
deuzen und Frachtstücken von den Staatsbehörden durch das von den 
Privaten gezahlte Porto gedeckt werden sollen. 'Zweitens ist es heutzutage 
eine ziemlich verbreitete Ansicht, daß die Post eine mechanische Beförderung«-
anstatt sei und uicht etwa ein industrielles Unternehmen, und wenn auch 
auf der Weltpoftconferenz zu Paris im Jahre 1862, an welcher sogar 
die Poftverwaltung von den Sandwichinseln Theil Nahm, selbst der Ver< 
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treter der amerikanischen Post den Grnndsatz aufstellte, daß die Post Ueber-
schüsse in Aussicht zu nehmen habe, so hat sich in den letzten Tagen die 
Wissenschaft wiederholt für ein Aufgeben der Ausbeutung fiscalifcher Inter-
essen bei der Post ausgesprochen und hervorgehoben, daß wenn die Post 
Ueberschüsse liefere und diese Ueberschüsse zu andern als Postzwecken ver-
wendet werden, das Porto den Charakter einer Steuer habe. Die Ein
führung des einstufigen Porto's in Rußland, Nordamerika, Großbritan-
nien, I ta l ien, Griechenland, Holland und der Schweiz; die Abschaffung 
des Bestellgeldes, wodurch Arbeitskraft und Zeit erspart werden; die Ver-
einfachung mancher Manipulationen, die Herabsetzung der Portohöhe — 
alles dieses zeugt davon, daß die Regierungen jene Ansichten der Theore-
tiker zu theilen beginnen. 

Unsere Post ist jetzt 200 Jahre alt. Zur Feier dieses Jubiläums 
erschien hier vor einigen Wochen in russischer Sprache ein kleines Buch 
„die Post und die Volkswirthschaft in Rußland im stebenzehnlen Jahr-
hundert" von-A. K. F a b r i c i u s (St . Petersburg 1864, 98 S.) Der 
Verfasser, offenbar nicht Historiker von Fach, hat zu seiner Arbeit außer 
der Gesetzsammlung, die Reifebeschreibung des englischen Gesandten Car-
lisle 1663, das Tagebuch Gordons, Kilburgers „Unterricht über den 
russischen Handel" und Pekarski's Werk über das geistige Leben in Ruß-
land zur Zeit Peters des Großen benutzt. Wie in andern Staaten so 
auch in Rußland waren es zunächst die Staatsbedürfnisse, welche regel-
mäßige Postverbindungeu ins Leben riefen, während dieselben nur mit 
Widerstreben dem Privatbedarf zur' Verfügung gestellt wurden. Die aus-
ländischen Gesandten und Kaufleute, welche Rußland im siebenzehnten 
Jahrhundert besuchten, staunten über den Mangel au Verkehrsanftalten. 
Die Schlittenbahn im Winter, die Flüsse im Sommer boten allein die 
Möglichkeit des Reifens. Von Wilna nach Moskau zu reisen war im 
Sommer fast ganz unmöglich; von Moskau nach Nowgorod führte eine 
öde unwegsame Straße. Sümpfe und Wälder brachten in vielen Gegen-
den die Reisenden zur Verzweiflung. An Gasthöfen und Stationen war 
fast völliger Mangel und man konnte von Glück sagen, wennn ein Kloster 
einen gastfreundlichen Ruhepunkt bot. Die Reise des Gesandten Carlisle, 
in etwas zu ausführlichem Auszuge von dem Verfasser des obengenannten 
Büchleins mitgetheilt * ) , bietet für dieses Reiseungemach in Rußland eine 

*) CS ist namentlich unklar, wa« den Verfasser hat bewegen können, tausenderlei 
Nebendinge bei der Reise Carlisle'S aufzunehmen, welche nicht zur Sache gehören, z. 93, 
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vortreffliche Ezemplification. Ebenso kämpfte der General Gordon, welcher 
im Dienste der Zaren Alexei und Peter stand, mit den Schwierigkeiten 
des Reifens in Rußland, wie er denn z. 93. die Strecke von Warschau 
nach Moskau in nicht weniger als sechs Wochen zurücklegte. Aus einzel
nen Bemerkungen Gordons ist zu ersehen, daß die Briefpost nur Tags 
reiste, daß die vom Auslande nach Rußland beförderten Briefe sehr un» 
regelmäßig eintrafen, und daß, wenn auch für Verbesserung der Briefpoft 
noch zur Zeit Gordons Einiges geschah, die Fahrpost durchaus leine Be-
rückfichtignng erfuhr. 

Bemerlenswerth ist, daß die Post von Ausländern verwaltet wurde. 
Bei Errichtung der ersten Postbehörde 1664 war es der Holländer van 
Sweden, welchem die Leitung derselben übertragen wurde; nach ihm folgte 
Peter Worsel ius , aus Hamburg stammend, dessen Familie durch große 
Handelsverbindungeu in Rußland bekannt war, und sodann wurde der 
bekannte Gelehrte und Freund Peters des Großen Bin ins „Postdirector". 
Der letztere scheint sich mit einiger Vorliebe mit dem Postwesen beschäftigt 
zu haben. Er verfaßte u. A. eine Art Geographie mit Bezeichnung der 
Ortsentfernungen und Verkehrslinien, wo selbst die Entfernung zwischen 
Moskau und Hamburg (AMÖOPOKI»), Paris und Stockholm (CT6K(MI>HO6) 

angegeben sind. Schon vor ihm waren von seinem Vorgänger Worselius 
Postconventionen mit Riga, Wilna im Jahre 1666, mit dem Königreich 
Polen im Jahre 1667 abgeschlossen worden, und auch Vinius war bemüht 
den Postverkehr mit den benachbarten Staaten durch .Verträge, zu deren 
Abschließung er bevollmächtigt war, zu regeln. 

Der anziehendste Abschnitt in der Broschüre des Herrn Fabricius hau-
delt von den Zeitungen. Die ersten Zeitungen oder Nachrichten, welche 
einigermaßen diesen Namen verdienen, kommen in Rußland im Jahre 1621 
vor. In der Gesandtschaftsbehörde (rioco.«>CKiä HpH«a3i>) wurden für 
den Gebrauch des Zareu von Zeit zu Zeit verfchiedeue Nachrichten aus 
den Berichten russischer Reisenden im Auslande zusammengeschrieben uud 
diese letztern waren beauftragt aus ausländischen Zeitungen, deren Zahl 
damals freilich sehr beschränkt war, Auszüge zu machen. Seit dem Jahre 
1631 wurden ausländische Zeitungen nach Moskau verschrieben uud der 
am Hofe des Zaren Alexei Michailowitsch angestellte Docter der Medicin 
und der Philosophie Heinrich Kellermann leistete als Uebersetzer und Vor-

die Einzelnheiten über daß Eeremoniel beim Empfang de« Gesandten, die Notizen desselben 
M i Kleidungen, Sitten und Lebensweise bei den Russen u. dgl. m. 
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leser ausländischer Zeitungen dem Zaren wesentliche Dienste. Die erste 
in Rußland eintreffende periodische Schrift war die Hamburger „Ordent-
liche Post-Zeitung". Dann folgten in bunter Reihe andere deutsche, hol-
ländische, schwedische, französische, polnische, lateinische, englische und sogar 
italienische Zeitungen und mittlerweile erschienen auch im Jahre 1701 die 
ersten in russischer Sprache gedruckten Zeitungen in Moskau. Die erste 
russische Zeitung zu St . Petersburg erschien 1714 und begann ihre Berichte 
recht ominös mit einer Darstellung einiger für Rußland günstiger Ereig-
nisse im Nordischen Kriege. Als die Akademie der Wissenschaften gegrün-
det war, lag ihr die Redaction der Zeitung ob, welche zuerst einmal, dann 
zweimal wöchentlich erschien. Sehr unterhaltend sind die Erläuterungen, 
welche, um dem Publikum das Lesen der Zeitungen zu erleichtern, überall 
eingestreut sind, z. 23. „Lissabon, Residenz des Königreichs Portugal, am 
Tejo, liegt in Europa", „Rom, eine Stadt in Italien; dort wohnt der 
Papst", „Haag, eine Stadt oder, besser gesagt, ein Kirchdorf und zwar 
das belustigendste in ganz Europa, in Holland", „Großbritannien — die 
größte Insel Europa's", „Infant — ein Prinz von spanischem Geblüt", 
„Lord — ein englischer Bojar" u. dgl. m. 

Seit jener Kindheit der russischen Post sind nun zwei Jahrhunderte 
vergangen und auch hier bestätigt sich die oben ausgesprochene Ansicht, daß 
die glänzendsten Erfolge im Verkehrsleben in die letzten Jahrzehnte gehören: 
gerade die Journalistik in Rußland eutfaltete sich besonders in den 
letzten Jahren mit bedeutender Rührigkeit, sowie auch die Zahl ausläudi-
scher Blätter in Rußland im Zunehmen ist. Hunderte von russischen und 
ausländischen Zeitungen sind in dem vor Kurzem hier von der Postver-
waltuug veröffentlichten „Postkalender für 1865" verzeichnet und selbst die 
Thatsache des Erscheinens eines solchen Postkalenders zeugt davon, daß 
genaue Nachrichten über die Posten und den Verkehr ein sehr dringendes 
Bedürfniß befriedigen. Denkt man an die ausländischen „Coursbücher," 
„Telegraphen", an Bädekers Schriften und alle die andern Hülfsmittel 
beim Reisen, so kann man immer noch neidisch werden, aber es ist schon 
viel, sich auf. dem Wege des Fortschritts zu fühlen. 

Die Zeitungsftatistik beschäftigte neulich noch die „R. St . P .Z ." , 
welche mittheilt, daß die Zahl der täglich in London gelesenen Zeitungs-
nummern täglich 248,000, wöchentlich 1,488,000 und jährlich 77,376,000 
betrage. Die Wochenschriften und „Magazine's" werden jährlich in einer 
Anzahl von 194 Millionen Exemplaren ausgegeben, fast das Doppelte voll 
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dem, was im Jahre 1860 geleistet wurde; 84 Mouatsschriften erscheinen 
in t'/z Millionen Ezemplaren. Seit 1831 hat sich die Zahl der „Met* 
gazin's" vervierfacht. — Dieselbe Zeitung berechnet, daß in einem Kreise 
im Innern von Rußland die Ausgabe für Zeitungen nur V/2 Kopeken 
jährlich für den Kopf beträgt, während in England die Ausgabe für die 
„Times" allein 6 Kopeken und für den „Daily Telegraph" ebenfalls 6 
Kop. für den Kopf ausmache. Der Maßstab ist eben ein anderer und wir 
können uus zn einigen Erscheinungen Glück wünschen, welche einen aus-
gedehnteren Consum von Zeitungen in' Zukunft wahrscheinlich machen. 
Dahin gehört die hier in der letzten Zeit sehr verbreitete Sitte einzelne 
Nummern von Zeitungen feilzubieten. Sowohl Producenten als Confu-
menten stehen sich gut dabei, wenn z. B. an den Bahnhöfen, Abfahrts-
Plätzen der Dampfböte, in Omnibus u. f. f. Zeitungen verkauft werden, 
wie auch in sehr vielen kleinen Verkaufslocalen, wie Tabacksläden, Buchlä-
den und Barbierstuben. Es ist sogar der Wunsch laut geworden, daß 
manche Arbeitlose sich mit dem Ausrufen und verlaufen einzelner Zeitungs-
nummer« in den Straßen beschäftigen sollten, daß ferner die Redactionen 
von Monatsschriften sich herbeilassen möchten, einzelne Heste auf demselben 
Wege zu ve«kaufen und daß der Verkauf einzelner Nummern und Hefte 
nicht auf die Mittelpunkte und Hauptstraßen unserer Stadt sich beschränken, 
sondern sich auch in weniger besuchten Stadttheilen ausdehnen möge. Doch 
scheint uus der letztere Vorschlag nicht leicht ausführbar, da solche Ge-
schäfte am besten durch Concurrenz geregelt werden und erst durch eine 
gewisse Intensität des Bedarfs überhaupt möglich werden; sonst ist solche 
Colportage mit zweifelhafter Rentabilität doch wohl auf dem Wege der 
Wohlthätigkeitsgesellschaft leichter möglich als auf dem des industriellen 
Unternehmens. 

Es ist für unsere Zeit charakteristisch, daß manche Anstalten beide 
Zwecke vereinigen, sowohl einen wohlthätigen als einen industriellen. I n 
England bestehen 2300 friendly societies zu gegenseitiger Unterstützung 
ihrer Mitglieder in Krankheitsfällen und im Alter, zur Bestattung von 
Leichen und Unterstützung der Wittwen und Waisen. Solche Gesellschaften, 
durchaus aus der Initiativeres Volks entsprungen, sind gewissermaßen 
Versicherungsanstalten und der Beitrag zu denselben eine Prämie. Die 
Sparbanken Englands hatten 1861 ein Kapital von 41 Millionen Pf. St. 
und V/t Millionen Sparer. Wo wie in England auf alle Weise für 
«Ppargelegenheit gesorgt ist, so Paß z. B. die Postbureauz bis zu 35 Kop. 
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hinab zum Sparen d. h. zur Uebermittelung an Sparcassen annehmen, 
da ist denn auch die Zahl der Sparer eine größere. I n England kommt 
ein Sparcassenbuch auf 17 Bewohner, in Preußeu aus 3 1 ; in Preußen 
kommen ferner auf jeden Kopf nur 2 Thaler in Sparcassen, in England 
10. _ Im Jahre 1850 entstanden in England gegen 2000 Baugesell-
schaften zum Zwecke, kleinen Leuten gesunde saubere Wohnungen zu bauen 
und seitdem sind sür über 100 Millionen Rub. solche Häuser gebaut wor-
den. Ferner besteht eine Gesellschaft sür wohlseile Bäder, wo dann in den 
Jahren 1861—63 über 2 Millionen Bäder zu 1—6 Pence genommen 
wurden. — Wie kolossal die in England für wohlthätige Zwecke veraus-
gabten Summen sind, zeigen u. A. folgende Angaben. Die 640 Wohl-
thätigkeitsanstalten Londons geben jährlich etwa 16 Millionen Rub. aus, 
wovon 11 Millionen lediglich aus freien Beiträgen. I n manchen Straßen 
Londons sind Triukbrunnen errichtet, an deren einem neulich an einem 
Tage einmal 10,000 Vorübergehende unentgeltlich tranken. Dagegen 
erzählt man in Moskau von einem Falle, wo ein Kaufmann alle Morgen 
25 Rub. den Armen zn geben pflegte: als er verreiste und die Spende 
ausblieb, spürten die benachbarten Branntweinschenken einen Aussall in ihren 
Einnahmen, welcher dem Belaufe der täglich gespendeten Summe fast 
gleichkam. So ist es denn ebenso nachcheilig, wenn die Verwaltung von 
Wohlthätigkeitssummen der Laune Einzelner anheimgestellt wird, als wenn 
der Staat durch Organisation der Arbeit, durch Regelung der Production 
und Consumtion der Armuth steuern will. I n Rußland werden große 
Summen als Almosen vertheilt, deren wohlthätige Wirkung zum Theil 
zweifelhaft bleibt; in Frankreich sind Millionen für Nationalwerkstätten 
verausgabt worden, ohne die Möglichkeit einer dauernden Abhülfe zu ge-
währen. Es giebt Zeiten, wo rasch und reichlich geholfen werden muß, 
wie die Baumwollenlrisis in England in Folge des letzten amerikanischen 
Krieges, während deren auch Millionen für die Armen gespendet wurden, 
oder beim Eintreten strenger Winterkälte, wo jährlich in London ein Asyl 
geöffnet wird, welches Obdachlosen ein Nachtlager und Hungernden Brod 
bietet nebst ärztlicher Behandlung für die Kranken. Dauernd werden 
folche Anstalten weniger Wirkung haben als die Selbsthülfe der niedern 
Klassen durch Sparkassen, Vereine gegenseitiger Unterstützung und gemein-
same industrielle Unternehmungen. — I n England hat der Verein Erttin-
lender 156 Menschen gerettet; die Gesellschaft zur Rettung von Schiff-
brüchigen 12,000 Personen das Leben erhalten; der Thierschutzverem 7000 
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mal geklagt und über eine Million Ezemplare kleiner Schriften veröffent-
licht; das Magdalenenhospital in London hat seit Anfang des Iahrhun-
derts 9000 Neuige aufgenommen und die Bibelgesellschaft für viele Millionen 
Rub. Bibeln verkauft,*) aber die Wirkung aller dieser Wohlthätigleits-
anstauen ist gering im Vergleich mit derjenigen der Sparkassen, Consum-
vereine u. \; f. 

Mi t einiger Genugthuung begrüßen wir hier die Entstehung mancher 
Gesellschaften, welche eine Zukunft haben mögen. So soll sich hier ein 
Verein nach Art der in Deutschland bestehenden D ien f tmänner bilden. 
Die Statuten dieser Anstalt sollen bereits höhern Orts eingereicht worden 
fein. Die Zahlung für die Besorgungen wird 10 bis 25 Kop., wenn sie 
zu einem Gange über die Newa veranlassen 35 Kop. betragen. Die 
solchen Boten oder Trägern übergebenen Lasten dürfen höchstens 20 Pfund 
schwer sein, wenn nicht doppelte Zahlung eintreten soll. — Ein vor Kurzem 
hier ins Leben getretener D iens tbo tenvere in hat zum Zweck: 1) Her-
steUung eines geselligen Verkehrs, 2) moralische Entwickelung, 3) gegen-
seitige Unterstützung. Der Verein führt den Namen „ S t . Petersburger 
Dienstbotenverein znr Unterstützung hülfsbedürftiger Dienstboten" und 
nimmt unter seine Mitglieder auch Personen anderer Stände aus, welche 
an der Wohlthätigkeitskasse Theil zu nehmen wünschen. — Ferner ist die 
Gründung eines V e r e i n s für Künstler in unsrer Stadt im Plane. 
Derselbe soll zunächst ein Versammlungsort für Künstler zu geselliger 
Unterhaltung sein, später aber bei anwachsenden Geldmitteln die Aufgabe 
übernehmen junge Künstler von der drückenden und ihre Entwickelung 
hemmenden Abhängigkeit, in welche sie durch Mangel an Subsistenzmitteln 
und Arbeit gerathen können, zu befreien und ihnen die Mittel zur Aus-
bildung ihrer Talente zu gewähren. 

Bereits früher einmal ist in diesen Blättern **) von dem Entwurf zur 
Gründung eines Vorfchußvereins in unserer Stadt die Rede gewesen. 
Die Statute« sind nunmehr entworfen und man kann daraus das in"s 
Leben tretende Unternehmen gut übersehen. Sehr erfreulich scheint uns 
die Bestimmung, daß bei der Aufnahme von Mitgliedern kein Stand, keine 
Nationalität, lein Religionsbelenntniß in Betracht kommt. Nur Unbe-
scholtenheit und Selbständigkeit werden als unerläßliche Bedingungen ver-

») Unsere Zeit 1864. Die Wohlthätigkeitsanstalten Londons. 
^ «ugust 1864 S. 166. 



St. Petersburger Correspondenz. 15$ 

langt. Auch Fraueu, welche selbständig ein Gewerbe treiben, können Mit« 
glieder des Vereins werden. Jedes Mitglied verpflichtet sich 100 Rub. 
in monatlichen Raten von 50 Kop. zur Bildung des Stammkapitals und 
beim Eintritt 10 Rub. baar zur Gründung des Reservekapitals beizutragen. 
Die Geschäfte führt ein Directorium aus 5 Mitgliedern bestehend, dem 
ein Verwaltungsausschuß von 9 Mitgliedern berathend und helfend zur 
Seite steht. Die Höhe des jedem Mitgliede zu bewilligenden Credits 
hängt von seiner Zahlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, von dem Belaufe 
des eingezahlten Beitrages und von den augenblicklichen Geldmitteln der 
Kaffe ab und wird durch Directorium und Ausschuß festgesetzt. Die Dar-
lehenempfänger erhalten ihre Darlehen in der Regel auf 3 Monate und 
zahlen 6 % Zinsen jährlich und eine Provision von %% monatlich. I n 
Betreff der eingezahlten Stammantheile werden für 100 Rub. Dividenden, 
für den über 100 R. hinausgehenden Ueberschuß 4 % Zinsen bezahlt u. s. w. 

Solche Erscheinungen versprechen mehr als die Sorge des Staats für 
das Wohl der arbeitenden Klasse oder bloße Wohlthätigkeitsanstalten. 
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(§}& ist kein Zweifel mehr, daß wir einem bedeutsamen Wendepunkte 
unserer Landesgeschichte entgegengehen: wer von uns die Vollendung alles 
dessen, was jetzt eingeleitet und theilweise schon abgewickelt w i rd , erleben 
sollte, der wird eben sagen können, daß er, „auch dabei gewesen". Das 
wichtigste neue Ereigniß aber, das wir als vollendete Thatsache zu registriren 
haben, ist das Erscheinen des d r i t t e n T h e i l s unseres kaiserlich bestätigten 
Provinzialgesetzbuchs, welches das liv-, est-und kurländische P r i v a t -
recht enthält. Die beiden ersten Theile, enthaltend die Behördenver -
sassung und das S tänderech t , find bekanntlich schon seit 20 Jahren in 
Wirksamkeit. Das Zustandekommen dieses großen Werkes, zu dem schon 
früher soviel vergebliche Ansätze gemacht wurden, ist eine Wohlthat, die 
wir dem Willen des hochseligen Kaisers N i k o l a u s verdanken. Wie die 
beiden ersten Theile, so wird, auch dieser, auf Befehl des Herrn und Kai« 
fers Alezander I I . zusammengestellte dritte Theil bald in Jedermanns 
Händen fein, und statt der bisherigen Vielheit und Zerstreuung unserer 
Rechtsbücher, in denen nur der studierte Jurist zu Hause sein konnte, wird 
es fortan einen einheitlichen Codex geben, in dem auch der Laie über alle 
ihn angehenden Rechtsfragen mehr oder weniger gut sich zurechtfinden mag. 
M i t dem 1 . I u l i dieses Jahres soll er in Kraft treten. 

M i t dem Gefühle der Ehrfurcht vor dem sich vollziehenden Schritte 
der Geschichte haben wir diesen wichtigen Band aufgeschlagen und durch-
blättert; aber — wir können es nicht verhehlen — verwundert und an 
unserem eigenen Verständniß zweifelnd sind wir gleich bei dem ersten 
Artikel stehen geblieben. 



Livlandische Korrespondenz. 161 

Dieser Artikel besagt nämlich, daß bei Ehen von Personen orthodoxer 
griechisch-russischer Confession die im zehnten Bande des Reichsgesetz-
buchs (Swod) enthaltenen Bestimmungen allein maßgebend sein sollen. 
Der Text erwähnt nicht der Mischehen; aber unter den allegirten Ar-
tikeln des zehnten Bandes der Reichsgesetze ist auch der verhängnißvolle 
Art. 67, wonach Ehen zwischen Protestanten und Personen des griechisch-
orthodoxen Bekenntnisses nur in der griechischen Kirche vollzogen werden 
und die Kinder aus solchen Ehen sämmtlich dem griechisch -orthodoxen 
Bekenntniß anheimfallen sollen. 

Jener zehnte Band, enthaltend das.russische Privatrecht, hat in un-
seren Provinzen keine Gültigkeit, eben weil wir im gesetzlich anerkannten 
Besitz eines eigenthümlichen, vom russischen wesentlich abweichenden Privat-
rechts sind. Einzelne Bestimmungen dieses Bandes der Reichsgesetze kön-
nen nnr dann Geltung bei uns erhalten, wenn sie, sei es unmittelbar bei 
ihrem Erlaß oder später, ausdrücklich und vermöge eines Actes der hoch-
sten gesetzgebenden Gewalt selbst auf uns ausgedehnt werden. Die ganze 
überkommene Grundlage unseres provinziellen Privatrechts ist als ein kai-
serlich bestätigtes Gesetz anzusehen, und keine Bestimmung desselben kann 
anders aufgehoben werden als wiederum durch ein kaiserliches Gesetz. 

Was nun die gemischten Ehen zwischen Protestanten und Angehörigen 
der griechischen Kirche betrifft, so ist es eine Utamtt historische Thatsache, 
daß nur die Gleichberechtigung beider 'Parteien bisher in unserem 
provinziellen Rechte begründet war. Diese Gleichberechtigung, sogar durch 
internationale Staatsverträge gewährleistet — namentlich durch Art. 10 
des Nystädter und Art. 8 des Abo« Friedens (HOIH. Coöp. 3an. 3819 
und 8766), nach welchen in Liv- und Estland kein Gewissenszwang 
eingeführt werden soll — ist bei uns auch lange in unaugefochtener Uebung 
geblieben, bis im Jahre 1794 eine rechtswidrige, auf bloßer Unkenntniß 
des Gesetzes beruhende Vorschrift der Revalsche« Statthalterschaftsregierung 
die seitdem herrschend gewordene intolerante Praxis veranlaßte. An sich 
aber blieb der alte Rechtsstand: kein Act kaiserlicher Gesetzgebung hatte ihn 
alterirt; kein einziges der bei dem erwähnten Artikel 67 des russischen 
Privatrechts als Quelle citirten Gesetze bezieht sich auf die Ostseeprovinzen. 
Wir konnten uns also, wie beklagenswerth immer die Praxis war, unseres 
guten Rechtes getrösten, und niemals haben wir der Hoffnung entsagt, 
daß es — unterstützt von dem allgemeinen Drange der Zeit nach Gewis-
sensfreiheit — die ihm gebührende Anerkennung bald wieder, erringen werden 

Baltische Monatsschrift, Iahrg, ß, Ab. XI, Hft. 2. 11 
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Zwar hat man sich hie und da ans das im Jahre 1832 erlassene 
Gesetz für die evange l i sch- lu ther i sche Kirche in R u ß l a n d , sowie 
auf das russische Strafgesetzbuch berufen, um zu beweisen, daß die 
Gleichberechtigung der Confessionen hinsichtlich der gemischten Ehen in den 
Ostseeprovinzen schon früher in gesetzlicher Weise beseitigt sei: aber jedes-
mal ist auch diese Ansicht widerlegt worden. 

Die Kirchenordnung von 1832 , § 254, hat den lutherischen Geist-
lichen verboten, Kinder aus Ehen, wo dereine Theil, der, griechisch-
orthodoxen Kirche angehört, zu taufen; aber die Ehegatten seW.wurden 
dadurch nicht direct betroffen; ihnen blieb immer noch übrig, ihre Kinder 
entweder im A u s l a n d e taufen zu lassen oder vermittelst des kirchlichen 
Instituts der N o t h taufe einen Ausweg zu suchen. Keiu nach der Strenge 
des Rechtes urtheilender Gerichtshof konnte sie dafür straffällig finden. 
Erst durch den erwähnten Artikel unseres neuen Privatrechtscodex werden 
auch sie gesetzlich gebunden sein. Jenes den Pastoren gegebene Verbot 
entschied über eine Conseqnenz; ihm fehlte aber die logisch nothwendige 
Voraussetzung. Es war die unvermittelte Sauctionirung der vorgefundeneu 
falschen Praxis. 

Uud noch weniger entscheidend ist Art. 198 des im Jahre 1845 pro-
mulgirten Strafgesetzbuches, wo die Strafe für solche Eltern festgesetzt 
wird, „welche durch d a s Gesetz verpfl ichtet sind, ihre Kinder in 
der Lehre der orthodoxen Kirche zu erziehen, dieselben aber nach dem .Ritus 
eines andern christlichen Bekenntnisses taufen lassen." Denn es fragt sich 
eben für welche Eltern eine solche gesetzliche Verpflichtung besteht — eiue 
Frage, bereu Beantwortung dem Privatrecht, nicht dem Strafrecht angehört. 
Der angeführte Artikel des Strafgesetzbuchs behält offenbar seine Allgemein-» 
gültigkeit, auch wenn seine privatrechtliche Voraussetzung für die Ostsee-
Provinzen eine andere ist als für das übrige Reich, also z. B . wenn in, 
den Ostfeeprovinzen nur diejenigen Elter« der erwähnten Verpflichtung 
unterliegen sollten, welche beidersei ts griechisch-orthodox sind oder einer-
seits der griechisch-orthodoxen, andrerseits der römisch - katholischen Kirche 
angehören. Welche Eltern durch das Gefetz verpflichtet sind, ihre Kinder 
in der griechisch-orthodoxen Kirche zu erziehen, sagt das Strafgesetzbuch 
nicht. Ueberhaupt aber ließe siH bemerken, daß es mit der Auwendmg 
des Strafgesetzbuchs in den Ostseeprovinzen eine eigene Bewandniß hat. 
So unbezweifelt seine Gültigkeit bei uns auch ist, so komlen doch nicht 
alle einzelnen Bestimmungen desselben blindlings übertragen werden: man 
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nehme folgendes Beispiel. Art. 2297 (Ansg. 1857) bedroht die doppelte 
Verpfändilnss ein und desselben unbeweglichen Eigenthums mit der Gnt-
ziehung aller Standesrechte und der Verweisung nach Sibirien zur An-
sicdelung: eine Strafe, welcher säst sämmtliche Gntsbesitzer und die meisten 
stadtischen Hausbesitzer dieser Provinzen verfallen müßten, falls dieses Gc-
setz auch bei uns Anwendung hatte. Es kommt eben wieder ans die privat-
rechtliche Voraussetzung au, welche auch in diesem Falle bei uns anders 
ist als im übrigen Reich. 

Erst mit dem 1. Iuli dieses Jahres soll also iu Vezug auf die gc, 
mischten Ehen Recht werde», was für uns niemals Recht gewesen ist. 

Indem wir diese schwenviegeüde Ueberzeugung in keiner Weise von 
uns abweisen können, so giebt es doch einen Umstand dabei, der ganz 
besondere Zweifel und Bedenken ni uns aufregt. Uufer Provinzialgefetz« 
buch nämlich ist, lant dem betreffenden kaiserlichen Befehl, nnr eine Samm* 
lung nnd Sichtung der bestcheudcu Rechte: als bloße Codificatiou 
soll es cigeutlich gar keine neuen Gesetze bringen. Wenn unn scheu bei 
Ausarbeitung der zwei ersten Bände desselben sich hie und da, wegen Un-
klarheit nnd Lückenhaftigkeit des bisherigen Rechtes, die Nothwendigkeit 
beransstellte auf ergänzende Acte der höchsten Gesetzgebungsgewalt zu re, 
curriren"), so wird jedesmal ein-betreffender Doklad des Oberdirigirenden 
der 2.Abtheiluug der kaiserlichen Kanzellei oder ein betreffendes Reichsraths-
Machten als Quelle citirt **). Nichts dergleichen findet sich nnter dem 
ersten Artikel des neuen dritten Bandes, sondern nur die Verweisnng auf 
das russische Privatrccht, welches doch, wie gesagt, keine- unbedingte An-
Wendung finden durfte. 

Was aber scheint nuu ans diescni Sachverhalt zn folgen? — doch 
offenbar, daß es sich um einen unabsichtlichen Irrthum, nm einen bloßen 
Codificationsfehler handelt. Man hat wahrscheinlich geglaubt, daß 
der bezügliche Artikel des russischen Privatrechts fchon in den Ostfeepro-
viuzen gesetzliche Geltung habe, daß er schon durch irgend einen früheren 
Act kaiserlicher Gesetzgebung auf uns ausgedehnt worden sei! — Falls 
aber diese Folgerung richtig ist, sollte, da nicht noch irgend ein Weg, sei 

*} S . darüber die ofsicielle Darstellung in der „Geschichtlichen Uebersicht der Grund, 
lagen und der Entwickelung des Provinzialrechts in den Ostseegouvernements/ St. Peters» 
bürg 1845, Thl. I S . 206—209. 

**) Z. B. Provinzialgesetzbuch, Bd. II Art. 874—879, 9 4 9 - 9 5 4 und an cmdern 
Steüln. Auch in dem dritten Bande giebt es solche Allegate. 

11* 
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es des Rechtes oder der Gnade, irgend ein Weg zur Wiedererlangung 
des zwar längst schon de facto aber nun auch de jure verlorenen Gutes 
für uns übrig sein? 

Oder haben wir etwa in stiller Resignation zu warten, bis wir als 
'allgemeines Reichsgesetz wiedererhalten, was wir als Privilegium nicht zu 
behaupten vermochten? Denn darüber ist doch kein Zweifel erlaubt, daß 
auch Rußland das durch alle Zeichen der Zeit verheißene Ziel einer un-
getrübten Glaubensfreiheit, und vielleicht früher als manche andere Länder 
Europa's, zu erreichen bestimmt sei. Leben wir doch in einer Zeit, wo das 
russische Staatsleben den breitesten Weg freiheitlicher Entwickelung wandeln 
will! Und unter allen möglichen emancipatorifchen Anfgaben giebt es — 
nach geschehener Aufhebung der Leibeigenschaft — keine fundamentalere als 
die der Befreiung des religiösen Gewissens. 

Die Geschichte Rußlands hat in dieser Beziehung Antecedentien auf-
zuweisen, an welche wiederanzuknüpfen leicht sein dürfte. Der Pro-
testantismus in Liv, und Estland erfreute sich bis zu dem erwähnten 
Jahre 1794 der vollsten Anerkennung als gleichberechtigte Kirche, uud die 
Folge davon war jenes unbefangene und durchaus befriedigende Verhältniß 
zwischen Deutschen und Russen, welches z.B. Phi l ipp Wigel geschildert 
hat*), nur daß er es aus Gott weiß welchen andern Regiernngsmaßre-
geln Katharina's erklärt. Sie selbst aber, die große Kaiserin, hat über 
den politischen Werth der religiösen Tolerauzübnug das hellste Bewußtsein 
gehabt: in einem ihrer Briefe an Voltaire finden wir den Ausspruch, daß 
in einem großen Reiche, welches Bekenner aller möglichen Religionen zu 
seineu Unterthanen zähle, religiöse Unduldsamkeit gewiß der störendste 
Mißgriff der Regierung sein würde. Im Jahre 1768 zwang sie das 
damals bis zum Extrem des katholischen Fanatismus gediehene Polen zu 
einem Toleranz-Tractat, vermöge dessen den in diesem Lande lebenden 

' Griechen uud Protestanten menschliche Rechte gesichert wurden. Als bald 
darauf ein großer Theil Polens an Rußland fiel, blieben in diesen neu-
erworbeuen Provinzen die Bestimmungeu jenes Tractats gültig, darunter 
namentlich auch die über die gemischten Ehen. Es galt darnach, daß die 
Söhne der Religion des Vaters, die Töchter der der Mutter zu folgen 
hätten, adligen Ehegatten aber auf Grund von Ehepacten auch anders 
über die Religion der Kinder zu entscheiden frei stehe, die Trauung jedes-

*) S. Valt. Monatsschr. Bd.X ©.250, aus dem .Russki Westnik* 1864. Januarheft. 
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mal in der Kirche der B r a u t vollzogen werde. Dieses die Rechte der 
Griechen, Katholiken, Protestanten vollkommen ausgleichende Ehegesetz der 
polnisch-russtschen Provinzen ist erst 1632 annnllirt worden. Dasselbe Jahr 
aber brachte uns Protestanten die „Kirchcnordnung," welche der ganzen 
Rechtsstellung der evangelisch-luthcrifchen Kirche in den Ostseeprovinzen 
insofern den Boden unter den Füßen wegzog, als sie dieselbe mit den zer« 
streuten und nur t o l e r n t e n Gemeinden desselben Bekenntnisses im übrigen 
Reich (mit Ausnahme Finnlands) in Eins verschmolz. Gleichzeitig wurde für 
die oberste Regieruug sämmtlicher nicht-orthodoxen Religionsparteien eine 
neue Behörde geschaffen, welche „Departement der ausländischen Eon« 
fessionen" beißt. Nach dem bekannten Postulat der Moskauer Zeitung sind 
auch wir Ostseeprovinziale — Kinder Ruß lands (4ETB Poccia). Aller
dings! das sind wirnnd wollen wir sein, und nicht wir haben zuerst etwas 
Ausländisches an uns entdeckt: die Mosk. Ztg. soll Mühe haben vor 
dem Jahre 1832 Symptome von dem bei uns zu finden, was ihr - - freilich 
unter einem verzerrenden Vergrößerungsglase — als „Separatismus" er
scheint. Die Mosk. Ztg. nimmt sich gern die compacte Staatseinhcit 
Frankreichs zum Ideal, aber niemals ist dort das hnguenottische Bekenntniß 
ein ausländisches genannt worden. ' -

Die Aufhebung des Toleranzgesetzes' von 1768 in den ehemals pol-
nischen Landestheilen war ein Rückschlag gegen den Aufstand von 1830, 
gleichsam ein Act der Züchtigung; aber in Folge des einmal gegebenen 
Zuges der Gesetzgebung bekamen die Unschuldigen mitzuleiden. Und zwar 
wnrde in dieser Richtung noch eine Weile weiter fortgegangen, denn das 
russische Strafgesetzbuch von 1845 ist in RcllgioMfachM <Mch> unmilder 
als dessen erste Ausgabe vom Jahre 1632. Aber gewiß! der Berg ist 
überstiegen, einem andern Ziele dürfen wir ahnungsvoll entgegensehen. Ist 
doch schon gegenüber den Eectirern der griechischen Kirche eine allen frü-
Heren Regierungen unbekannte Duldsamkeit eingetreten '•—«**m kostbares 
Unterpfand für die übrigen nicht - orthodoxen aber anch getreuen „Kinder 
Rußlands". 

Es geht gerade durch de« großrussischen Theil der Nation ein mächtiges 
Drängen nach Assimilation der heterogenen Greuzproviuzen. Die Par« 
teien und die Zeitungen sind darin viel ungeduldiger als die von einem 

' höhern Standpunkt aus das Ganze überschauende Staatsregiernng. Aber 
diese Parteien und Zeitungen vergessen, daß eine wirksame Assimilation 
nur da eintritt, wo sie freiwillig ist, und daß niemand freiwillig das Bessere 
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für das Schlechtere aufgiebt. Sie werden aber nicht lengnen, daß die 
Religionsfreiheit, wie sie in unseren alten Privilegien stand, besser ist als 
der Gewissenszwang, und dürfen sich daher-nicht wundern, daß wir unsere 
Kapitulationen und Tractate uoch immer nicht vergessen können. So lange 
der über unsere aristokratischen Verfassungsformen sich erhitzende „Invalide" 
oder die auf „Separatismus" Jagd machende Most. Ztg. keine Lanze-einlegen 
für die Sache der Gewissensfreiheit, werden sie die Asstmilationsfähigleit 
der Kur,Eft,Livländer — wenigstens nicht fördern. (Der „Sowremennik" 
1861, Februar, Aufsatz von M. Philippow, übersetzt in den' „Mittheiln«-
gen und Nachrichten für die evangel. Geistlichkeit Rußlands" H. 5, hat in 
dieser Hinsicht schon Würdigeres gethan). Was posaunt ihr von allerlei 
anderen liberalen Dingen und lispelt kein Wort von Religionsfreiheit! 
Eure, der Zeitungen, Aufgabe wäre es doch, der Staatsregiernng das etwa 
vorhandene Widerstreben der noch geistig unfreien Massen allmählig über-
winden zu helfen. 

Um aber schließlich wieder auf unsern Art. 1 zurückzukommen, fo 
dürfte aus den beigebrachten historischen Momenten hervorgehen, daß er 
gerade in der gegenwärtigen Phase Rußlands ein Anachronismus und 
daher nm so rätselhafter ist. Aber eben deßhalb ist auch die Hoffnung 
nimmer aufzugeben, daß dieser Schlnßpunkt für die seit 1794 begonnene 
Entwickelungsreihe zugleich zum Anfangspunkte für eine ihr entgegengesetzte 
zu werden bestimmt sei. 

Fr. R.'kttn??* 'd! nlm' i 

teilte:.* K^' . ' l \ 

;. < ;% 

Redacteure: 
" '* 'HPO«tt4ch«r, N. F ä l t l n G. Bel lho lz . 
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